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Aufsätze

„Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, 
wären alle Gesetze entbehrlich.“

Zusammenfassung:
Das Unmögliche erreichen: wie bekommt 
man unterschiedliche Bibliotheken, 
Pflichtexemplarrecht, Innovation, Gleich-
behandlung der Bürger bei der Medien- 
und Informationsversorgung und digitale 
Herausforderungen unter einen Hut? Drei 
Bibliotheksvertreter Schleswig-Holsteins, 
die sehr unterschiedliche Bibliotheks-
typen vertreten, beschreiben, welche Prä-
missen zugrunde lagen und welche Hoff-
nungen sie mit dem Bibliotheksgesetz 
verbinden. 

Schlüsselwörter: 
Bibliotheksgesetz für Schleswig-Holstein 
/ Bibliotheksgesetzgebung / Elektroni-
sches Pflichtexemplar

Gerne wird der vorangestellte Ausspruch 
Aristoteles' zitiert, ob er wirklich authen-
tisch ist, kann wohl niemand mehr be-
legen. Wie dem auch sei, wenn der erste 
Halbsatz der These zuträfe, wäre auch ein 
Bibliotheksgesetz für Schleswig-Holstein 
überflüssig. Doch bekanntermaßen ist die 
Realität anders als jede Theorie. Einer-
seits gibt es Regelungsbedarf, ander-
erseits Begehrlichkeiten: so ist denn auch 
die Entstehung des genannten Gesetzes 
zu erklären.

1. Werdegang des Bibliotheksgesetzes
2010 stellte der in der Opposition be-
findliche Südschleswigsche Wählerver-
band (SSW) unter ihrer Vorsitzenden Frau 
Anke Spoorendonk einen ersten Gesetz-
entwurf für ein Bibliotheksgesetz Schles-

wig-Holstein vor. Der Entwurf wurde auf 
der Grundlage einer gemeinsamen Stel-
lungnahme der Fachleute noch einmal 
grundlegend überarbeitet, dann aber im 
April 2012 von der Regierungsmehrheit im 
Kieler Landtag abgelehnt. 
Nach dem Regierungswechsel wurde im 
neuen Koalitionsvertrag „Bündnis für den 
Norden“ das Vorhaben eines Bibliotheks-
gesetzes wieder aufgenommen und mit 
folgender Absichtserklärung verankert: 
„Die Landesregierung wird […] in der 
ersten Hälfte der Legislaturperiode einen 
Entwurf eines Bibliotheksgesetzes 
einbringen, mit dem die Förderung der 
Büchereien und wissenschaftlichen Bib-
liotheken im Land und deren Arbeit erst-
mals auf eine eigenständige, solide 

2Grundlage gestellt wird“ . Ein erster 
Gesetzentwurf wurde Anfang November 
2015 den Verbänden zur Stellungnahme 
vorgelegt. Am 2. Februar 2016 wurde ein 
veränderter Entwurf aus dem feder-
führenden Ministerium für Justiz, Kultur 
und Europa unter der Ministerin Anke 
Spoorendonk in den Landtag einge-
bracht.
Diesem Entwurf waren vielfältige Beratun-
gen, auch unter Beteiligung von Verbän-
den und Bibliotheken, vorangegangen. 
Zudem hatte das zuständige Ministerium 
im Sommer 2015 vier Regionalkonferen-
zen in Lübeck, Husum, Norderstedt und 
Rendsburg veranstaltet, um das Geset-
zesvorhaben einem breiten Kreis der 
interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. 
Wie schon beim ersten Gesetzentwurf 
fand sich die „Initiative Bibliotheksgesetz 
für Schleswig-Holstein“ in Regie des Lan-
desverbandes Schleswig-Holstein des 
Deutschen Bibliotheksverbandes e.V., 

des BIB-Landesverbandes und des VDB 
Regionalverbandes Nordwest zusam-
men, in der die Bibliotheken ihre Sicht der 
Dinge zusammenfassend darlegten. Der 
Bildungsausschuss des Schleswig-Hol-
steinischen Landtags führte von März bis 
Mai eine schriftliche und am 26.5.2016 
eine mündliche Anhörung von Biblio-
theksvertretern und Sachverständigen 
aus dem Bildungs- und Finanzsektor 
durch und empfahl schließlich am 30.6. 
2016 mit einigen Änderungsanträgen der 
Regierungsparteien SPD, SSW und dem 
Bündnis 90/Die Grünen die Annahme des 
Gesetzes. In zweiter Lesung im Landtag 
am 22. Juli 2016 wurde das Gesetz mit der 
Stimmenmehrheit der Regierungspar-
teien verabschiedet. Das Gesetz trat am 
Tage nach seiner Verkündung am 
30.9.2016 in Kraft.
Damit ist ein langes Ringen um ein Bib-
liotheksgesetz, das alle Regelungen zum 
Bibliothekswesen einschließlich der bis 
dato im Pressegesetz verankerten Pflicht-
exemplarablieferung in sich vereinigt, 
endlich erfolgreich zum Abschluss ge-
bracht worden.
Aber es ist die Frage zu stellen, inwiefern 
dieses Bibliotheksgesetz die Bedürfnisse 
der Bibliotheken tatsächlich erfüllt. Dies 
soll im Folgenden aus drei verschiedenen 
Blickwinkeln hinterfragt werden. 

2. Der Blickwinkel der 
wissenschaftlichen Bibliotheken 
(Else Maria Wischermann)
Dass im Bibliotheksgesetz nunmehr die 
Stellung der Schleswig-Holsteinischen 
Landesbibliothek in Kiel als Landesober-
behörde verankert wird und ihre landes-
bibliothekarischen Aufgaben definiert 
werden (§ 6), ist sehr zu begrüßen. Die 
Zugänglichkeit der wissenschaftlichen 
Bibliotheken für alle an privater und be-
ruflicher wissenschaftlicher Bildung Inte-
ressierten wird ausdrücklich betont (§ 4 

Das „Gesetz für die Bibliotheken in 
Schleswig-Holstein und zur Änderung 

1des Landespressegesetzes“  aus Sicht 
der Universitätsbibliothek Kiel, des 
Büchereivereins Schleswig-Holstein e.V. 
und der Bibliothek der 
Hansestadt Lübeck

Dr. Else Maria Wischermann, Universitätsbibliothek Kiel
Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Büchereiverein Schleswig-Holstein
Bernd Hatscher, Bibliothek der Hansestadt Lübeck

1 Vom 30. August 2016. In: Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 16, Ausgabe 
Kiel, 29. September 2016, S. 791-795, 
http://lissh.lvn.parlanet.de/shlt/lissh-dok/infothek/
gvb/2016/XQQGVB1616.pdf (mit falschem Datum 
30.9.2016 im Inhaltsverzeichnis) [Zugriff: 11.10.2016].

2 Bündnis für den Norden, Koalitionsvertrag 2012 bis 
2017 zwischen der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands Landesverband S-H, Bündnis 90/Die
Grünen Landesverband S-H, dem Südschleswig-
schen Wählerverband Landesverband, S. 20-21 
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregie
rung/_documents/koalitionsvertrag2012_2017.pdf
?__blob=publicationFile&v=1 [Zugriff: 11.10.2016].
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Abs. 1). Ebenso anerkennenswert ist die 
verlangte Unterstützung des freien Zu-
gangs zu wissenschaftlichen Erkennt-
nissen durch Publikationen im „Open 
Access“ (§ 4 Abs. 2). Auf die sehr wichtige 
Ausweitung der Pflichtexemplarregelun-
gen für Schleswig-Holstein auf Netzpubli-
kationen wird noch einzugehen sein. Aber 
ansonsten bleibt es im Gesetzestext bei 
beschreibenden Aussagen zur Funktion 
wissenschaftlicher Bibliotheken im Ist-
Zustand. 
Die Wandlungen, die durch das Internet 
und die digitalen Neuerungen im Bereich 
des Publikationswesens, aber auch in 
den Anforderungen an Studium, Lehre 
und Forschung, hervorgerufen worden 
sind, haben den bibliothekarischen Alltag 
ebenfalls stark verändert. Neben der Zu-
nahme von elektronischen Medien und 
den Veränderungen der Erwerbungs- und 
Erschließungstätigkeiten durch Lizenzver-
träge ist die Modernisierung der techni-
schen Infrastrukturen in den letzten Jah-
ren zwingend notwendig gewesen, um 
den veränderten Literaturversorgungsbe-
dürfnissen und Informationsbeschaf-
fungswegen Rechnung zu tragen. Damit 
die wissenschaftlichen Bibliotheken 
Schleswig-Holsteins aber nicht nur ihre 
Dienste auf der Grundlage der Basis-
dienstleistungen des „Gemeinsamen Bib-
liotheksverbundes“ mit seiner Verbund-
zentrale in Göttingen anbieten, sondern 
ihre „Kundschaft“ der Studierenden, der 
Forschenden und an wissenschaftlicher 
Literatur- und Information Interessierten 
auch mit zusätzlichen Services versorgen 
können, ist eine innovationsfreundliche 
Verstärkung des Landesbeitrags an der 
Finanzausstattung des Verbundes und 
auch eine finanzielle Verbesserung der 
Bibliotheksetats vonnöten.
So sollten sich alle wissenschaftlichen 
Bibliotheken des Landes gleichermaßen 
Serviceangebote ihrer Verbundzentrale, 
die derzeit kostenpflichtig sind, auch leis-
ten können; dazu gehören z.B. Schnitt-
stellen für die Kataloganbietung auf mo-
bilen Endgeräten oder die Einführung 
eines sog. Discovery-Systems, in dem 
auch Aufsätze, lizenzpflichtige Volltexte 
und Datenbankinhalte recherchefähig 
aufbereitet sind. 
Für die Hochschulbibliotheken ist eine 
finanzielle Grundausstattung durch die je-
weilige Hochschule zwar prinzipiell ab-
gesichert, jedoch erfordert der nötige IT-
technische Aus- und Umbau (Ablösung 
des bisherigen in die Jahre gekommenen 
PICA-Lokalsystems durch ein heutigen 
Bedürfnissen angepasstes Lokalsystem) 
sowie der Serviceausbau im Rahmen von 
Web 3.0 und von Open-Science-Techno-
logien ein Mehr an Ressourcen, sowohl in 
technischer Hinsicht als auch in der per-
sonellen Weiterbildung. 
Denn die wissenschaftlichen Bibliotheken 
müssen auf die durch das Internet beför-

derten neuen Informations- und Recher-
chemöglichkeiten nicht nur reagieren, 
sondern sie müssen die veränderten Ver-
triebs- und Zugangsformen wissenschaft-
licher Literatur aktiv beeinflussen und 
selbst als Motoren antreiben. Nur so kön-
nen sie die Studierenden und Wissen-
schaftler(innen), die Auszubildenden und 
die Berufstätigen in ihrem Lebens- und 
Berufsalltag auch zukünftig qualitativ und 
effektiv unterstützen, z.B. durch die Digi-
talisierung von eigenen Beständen, durch 
die Erhöhung des Zugangs zu lizenz-
pflichtigen Verlagspublikationen (E-
Books- und E-Journals), durch Angebote 
zum Publizieren von Forschungsergeb-
nissen im Open Access, durch Entwick-
lung eines Forschungsdatenmanage-
ments, durch moderne Recherche-
instrumente wie Discovery-Systeme, um 
nur einige wichtige Themen zu nennen. 
Diese Bestrebungen werden zum Teil im 
Bibliotheksgesetz kurz angesprochen, 
jedoch werden keine Hinweise gegeben, 
wie die wissenschaftlichen Bibliotheken 
Schleswig-Holsteins gleichermaßen in 
den Stand versetzt werden sollen, mit 
diesen Entwicklungen Schritt halten zu 
können. In der Präambel heißt es dazu 
lediglich: „Die Bibliotheken im Land sind 
nach Maßgabe dieses Gesetzes ange-
halten, untereinander und mit anderen 
Einrichtungen der Bildung, Kultur und 
Wissenschaft – auch im Hinblick auf zu-
kunftsorientierte Ansprüche und Hand-
lungsfelder wie Integration, Digitalisierung 
und Inklusion – zu kooperieren“. Allein die 
Unterhaltsträger der jeweiligen Bibliothe-
ken sind dazu nicht im Stande, sondern 
benötigen dazu die Hilfe der Landesregie-
rung. So wie die Förderung bestandser-
haltender Maßnahmen und die Open-
Access-Strategie Schleswig-Holsteins 
diesen gemeinschaftlichen Weg bereits 
sehr gut vorgezeichnet haben, müssen 
weitere Initiativen auf Landesebene den 
digitalen Wandel in der Bibliothekswelt 
voranbringen. 
Nur im Pflichtexemplarbereich geht das 
Gesetz über das bereits Bestehende und 
über eine Beschreibung der schleswig-
holsteinischen Bibliothekslandschaft hin-
aus. Die Einbeziehung elektronischer 
Publikationen in das Pflichtexemplarrecht 
ist allerdings als besonders wichtig an-
zusehen. Dafür hatte sich die Autorin seit 
2004 eingesetzt und immer wieder auf 
diese Notwendigkeit hingewiesen. Es ist 
in Gesprächen mit dem für die Pflicht-
exemplarregelung zuständigen Ministe-
rium für Justiz, Kultur und Europa früh ge-
klärt worden, dass diese Landesaufgabe 
in Übereinstimmung mit dem Präsidium 
der Christian-Albrechts-Universität durch 
die Universitätsbibliothek Kiel übernom-
men werden soll und entsprechende 
Projektmittel für den Aufbau zur Verfü-
gung gestellt werden. Damit sind Bemü-
hungen seit rund 13 Jahren endlich erfolg-

reich, dass die im Land erscheinenden 
elektronischen Publikationen an zentraler 
Stelle gesammelt, erschlossen, bereitge-
stellt und für die Zukunft gesichert werden 
können. Benutzerinnen und Benutzern 
der beiden anderen schleswig-holstei-
nischen Pflichtbibliotheken (Schleswig-
Holsteinische Landesbibliothek Kiel und 
Bibliothek der Hansestadt Lübeck) sollen 
diese elektronischen Dokumente über ein 
aufzubauendes Zugangs- und Rechte-
management an speziellen Geräten in 
ihren Bibliotheken ebenfalls zur Verfü-
gung gestellt werden.

3. Der Blickwinkel des 
Büchereivereins Schleswig-Holstein 
(Heinz-Jürgen Lorenzen)

Der Büchereiverein 
Schleswig-Holstein
Die Struktur des Öffentlichen Bibliotheks-
wesens in Schleswig-Holstein mit dem 
Büchereiverein ist einzigartig in Deutsch-
land. Eine Stellungnahme zum Biblio-
theksgesetz muss vor diesem Hinter-
grund eingeordnet werden.
Gemäß § 13 der Landesverfassung des 

3Landes Schleswig-Holstein  ist die För-
derung des Büchereiwesens Aufgabe des 
Landes, der Gemeinden und der Gemein-
deverbände. Das Land und der Großteil 
der Kreise (Gemeindeverbände) bedient 
sich zur Erfüllung dieser Aufgabe des 
Büchereivereins Schleswig-Holstein e.V. 
Dessen Mitglieder sind die Städte und 
Gemeinden mit Standbüchereien und die 
Kreise, die das Bibliothekswesen fördern.
Die Aufgabe des Büchereivereins gemäß 
Satzung ist die Förderung und Ent-
wicklung des öffentlichen Bibliotheks-
wesens in Schleswig-Holstein mit dem 
Ziel einer flächendeckenden Versorgung 
der Bevölkerung in allen Teilen des Lan-
des. Damit kommt er auch der Aufgabe 
des Landes und der Kreise nach, für ihren 
Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse 
für die Bürger zu schaffen; in diesem Fall 
für den Bereich der Medien- und Infor-
mationsversorgung.
Die Grundstrukturen wurden auf staat-
liche Initiative 1920 für den Landesteil 
Schleswig und 1946 für den Landesteil 
Holstein zunächst separat entwickelt, um 
im Jahr 1995 in den Büchereiverein 
Schleswig-Holstein zu münden, der sich 
auch für die Kooperation und Förderung 
mit den Bibliotheken der kreisfreien 
Städte, die vorher nicht einbezogen wa-

3 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der 
Fassung vom 2. Dezember 2014, http://www.ge
setze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=
jlink&query=Verf+SH&psml=bsshoprod.psml&
max=true&aiz=true [Zugriff: 11.10.2016].
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ren, öffnete. Die kreisfreien Städte Flens-
burg, Kiel und Neumünster haben im Lau-
fe der Zeit mit dem Büchereiverein Koope-
rations- und Förderverträge abgeschlos-
sen. Grundprinzip der Vorgehensweise 
des Büchereivereins ist die gemeinsame 
Überzeugung, dass die Kooperation und 
Förderung für die Bibliotheken Vorteile 
bietet, nur so kann Kooperation fruchtbar 
sein. 
Die Förderung der Bibliotheken durch den 
Büchereiverein erfolgt auf zwei Wegen, 
einerseits durch direkte Zuschussleis-
tungen, andererseits durch umfassende 
zentrale Dienstleistungen, die u.v.a. auch 
zu einer erheblichen personellen Entlas-
tung beitragen. So wird es den Kommu-
nen erheblich erleichtert, leistungsfähige 
Stand- und Fahrbüchereien vorzuhalten. 
Diese Förderung durch das Land und die 
Kreise bewirkt, dass in Schleswig-Hol-
stein die Dichte an leistungsfähigen 
hauptamtlichen Stand- und Fahrbüche-
reien im Vergleich zu den anderen Flä-
chenländern in Deutschland sehr hoch ist.
Zur finanziellen Förderung schließt der 
Büchereiverein mit seinen Mitglieds-
kommunen privatrechtliche Verträge ab, 
die für die öffentlichen Bibliotheken eine 
sachgerechte Ausstattung und eine kon-
tinuierliche Finanzierung sicherstellen. 
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage 
landesweit geltender auf Leistungszahlen 
basierender Förderkriterien, deren Para-
meter jährlich aktualisiert werden. In die-
sen Förderkriterien sind insbesondere 
das Personalsoll, die räumliche Ausstat-
tung, Öffnungszeiten und Medienetats für 
jede Bibliothek individuell geregelt. Ge-
mäß ihrer Entwicklung bzw. Ausstattung 
wird zwischen Interims-, Vor- und Haupt-
vertragsbibliotheken unterschieden. Es 
differieren also die Vorgaben und die 
Höhe der Bezuschussung. Interims- und 
Vorvertragsbibliotheken haben noch 
Entwicklungsbedarf. Die Bezuschussung 
betrifft z.T. Personalkosten und den Me-
dienetat. Sie erfolgt nach festen Prozent-
sätzen und ist vertraglich gebunden. 
Diese Verträge und damit die Förder-
kriterien werden von den Kreisen, die das 
Büchereiwesen fördern, mit Zuschüssen 
ebenfalls gestützt. Die volle Wirkungskraft 
wird erst mit den Zuschüssen der Kreise 
entfaltet.
Die Finanzierung des Büchereivereins 
Schleswig-Holstein ist über das FAG 
geregelt, erfolgt damit auf gesetzlicher 
Grundlage. Die Gesetzgebung ist Auf-
gabe des Landes. Da es sich um kom-
munale Mittel handelt, ist daher eine enge 
Abstimmung mit den kommunalen Lan-
desverbänden geboten.
Mit diesen Verträgen wird ein Bücherei-
system in einem Flächenland begründet, 
welches in seinen Regelwerken einheitlich 
verfährt und dessen Bibliotheken über die 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein, ge-
tragen vom Büchereiverein, über umfas-

sende zentrale Dienste verfügen. Diese 
bieten folgende Mehrwerte:
1.) Erzielung von Rationalisierungsge-

winnen, z.B. bei der einmaligen Er-
fassung von Mediendaten für alle 
angeschlossenen Bibliotheken oder 
durch die Bildung von Konsortien zum 
Angebot von digitalen Medien.

2.) Fachliche Beratung und Dienstleis-
tungen durch spezialisierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, wie z.B. bei 
der Bibliothekseinrichtung.

3.) Verbesserung der Dienstleistungen für 
die Bürgerinnen und Bürger, z.B. durch 
Bereitstellung der Infrastruktur (Inter-
netkatalog, Fahrdienst) für einen über 
das Internet gesteuerten Leihverkehr in 
Schleswig-Holstein, über den die Be-
stände der angeschlossenen Biblio-
theken sowie der „Leihverkehrs- und 
Ergänzungsbibliothek (LEB)“ in Flens-
burg von allen hauptamtlichen Stand- 
und Fahrbibliotheken des Bibliotheks-
systems ausgeliehen werden können.

4.) Bereitstellung von spezialisierten 
Dienstleistungen, wie z.B. von einem 
auf die Praxis in den Bibliotheken aus-
gerichteten Fortbildungsprogramm.

5.) Innovationen und Durchführung von 
Projekten für die Bibliotheken, wie z.B. 
„Willkommen in Schleswig-Holstein“, 
Qualitätsmanagement etc.

6.) Trägerschaft von 13 Fahrbibliotheken 
zur Versorgung kleiner Gemeinden, 
Schulen oder vom Zentrum entfernter 
Ortsteile.

Die Arbeit der Büchereizentrale basiert auf 
dem Einsatz überregional gültiger Regel-
werke und Dienstleistungen, wie z.B. der 
SfB, der Systematisierung durch die ekz 
und des ID. Die Büchereizentrale ist Mit-
glied der Lektoratskooperation und des 
Konsortiums zur Pflege der SfB.

Problemfelder aus Sicht des 
Büchereivereins
Die aktuelle Diskussion um das Biblio-
theksgesetz erfolgte in einer Zeit, in der 
der Büchereiverein angesichts unzurei-
chender Mittelbewilligungen (eingefro-
rene Mittel über fünf Jahre; eine Dyna-
misierung um jährlich 1,5 % wurde ab 
2015 bis 2018 wieder festgeschrieben) 
über das FAG mit einem strukturellen 
Defizit von rd. 370.000 € und entspre-
chenden Kürzungsmaßnahmen umge-
hen musste. In den letzten 15 Jahren hat 
sich die Förderung durch Kreise negativ 
entwickelt. Sie ist mittlerweile sehr hete-
rogen und zwei Fahrbibliotheken mussten 
nach Streichungen von Kreismitteln ge-
schlossen werden. Auch wenn die Zahl 
der mit hauptamtlichen Stand- und Fahr-
bibliotheken betreuten Einwohner(innen) 
mit rund 2,15 Millionen im Büchereisys-
tem sehr hoch ist, zählen noch 320.000 
Einwohner(innen) zur unversorgten Be-
völkerung - deren Kommunen sind in der 

Regel auch nicht finanziell am Bücherei-
wesen beteiligt - und 165.000 Personen zu 
den unzureichend versorgten Einwoh-
nern, die nur durch 37 Interimsbibliothe-
ken mit nebenamtlichem Personal betreut 
werden. Der Entwicklungsbedarf ist offen-
kundig.
Es gab und gibt im Bereich des Bücherei-
vereins jährlich etwa zwei bis vier Kommu-
nen, in denen aufgrund einer finanziellen 
Zwangslage existentielle Diskussionen 
um den Fortbestand ihrer Bibliotheken 
geführt werden. Die Ursachen derartiger 
Zwangslagen erschließen sich nicht im-
mer Außenstehenden, sind aber min-
destens teilweise selbst verschuldet. Die 
Freiwilligkeit der Aufgabe bedeutet nicht 
deren Beliebigkeit. Dieses Missverständ-
nis ist in der ehrenamtlichen Politik leider 
stark verbreitet. Nach § 2 Abs.1 der Ge-
meindeordnung „Die Gemeinden sind be-
rechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfä-
higkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet alle 
öffentlichen Aufgaben in eigener Verant-

4wortung zu erfüllen“  und mit der Priori-
5sierung gemäß der Landesverfassung  

sind von den Kommunen Bibliotheken 
vorzuhalten und gemäß dem Landesent-

6wicklungsplan  ist vorgegeben, mit wel-
chem Versorgungsgrad dies in den 
Zentren zu erfolgen hat.
Dem Büchereiverein sind in derartigen 
Situationen mit seiner Förderung und den 
Förderkriterien konkrete Mittel an die 
Hand gegeben, um einzuwirken und im 
begrenzten Maße Einfluss zu nehmen. Es 
ist in den letzten 15 Jahren wenigstens 
gelungen, Schließungen bzw. den dauer-
haften Abstieg in die Nebenamtlichkeit 
abzuwenden. Ungeachtet dessen gab es 
Personalkürzungen, Gebührenerhöhun-
gen, Kürzungen der Erwerbungsetats 
usw. Dass es bei derartigen Existenz-
kämpfen keine Weiterentwicklung geben 
kann, versteht sich von selbst. Derartige 
Szenarien binden oft jahrelang die Kräfte 
vor Ort und kosten noch Jahre danach oft 
die Initiative, das Beharrungsvermögen 
und die Kraft, um die erforderlichen Mittel 
für eine zeitgemäße Weiterentwicklung 
der Bibliothek oder eine angemessenere 

 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Ge-
meindeordnung - GO -) in der Fassung vom 28. 
Februar 2003, http://www.gesetze-rechtsprechung.
sh.juris.de/jportal/portal/t/8sg/page/bsshoprod.ps
ml/action/portlets.jw.MainAction?p1=0&eventSub
mit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoc
case=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-GemOSH2003
rahmen&doc.part=R&toc.poskey=#focuspoint 
[Zugriff: 11.10.2016].

5 Wie Anm. 3.
6 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010, 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregie
rung/I/Service/Broschueren/Broschueren_Landes
planung/landesentwicklungsplan_sh_2010.html 
[Zugriff: 11.10.2016].
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Ausstattung von der Kommune einzuwer-
ben.
Parallel zu dieser Entwicklung im Zustän-
digkeitsbereich des Büchereivereins hat 
es in diesem Zeitraum bei Bibliotheken in 
kreisfreien Städten erhebliche personelle 
Kürzungen, eine Abstufung hauptam-
tlicher Zweigstellen zur Ehrenamtlichkeit 
und Schließungen gegeben. Mit beson-
derer Härte trafen die personellen Kürzun-
gen die Stadtbibliothek Lübeck, die zur 
Schließung der meisten Stadtteilbibliothe-
ken führten.

Einordnung des Bibliotheksgesetzes 
in die Problemfelder aus Sicht des 
Büchereivereins
Hinsichtlich der geschilderten Ausgangs-
situation und der Problemlagen kam der 
Frage nach der gesetzlichen Absicherung 
der Bibliotheken eine hohe Bedeutung zu. 
Ihr ist schon sehr früh in den Regionalkon-
ferenzen eine Absage erteilt worden. Vor-
gabe für dieses Gesetz war es, keine 
Konnexität auslösen zu wollen, d.h. keine 
Ausgleichszahlungen an die Kommunen 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben des 
Landes für die Bibliotheken zu verursa-
chen. Mit dieser Entscheidung blieb es 
bei der bestehenden Lösung: der ver-
traglichen Absicherung der Bibliotheken 
im Büchereisystem über den Bücherei-
verein. Für die von Kürzungen und Schlie-
ßungen betroffenen Bibliotheken wäre 
eine weitreichendere Absicherung sehr 
wichtig gewesen.
Die bestehende Struktur des Bibliotheks-
systems wird in verschiedenen grund-
sätzlichen Punkten durch das Bibliotheks-
gesetz unterstützt. In § 3 Abs. 1 Satz 2 des 
Bibliotheksgesetzes heißt es für Öffentli-
che Bibliotheken: „Sie sind bei der Aus-
wahl ihrer Medien unabhängig und an 
Weisungen nicht gebunden“. Dieser Pas-
sus, der in den Verträgen des Bücherei-
vereins bereits enthalten ist, sichert diese 
Regelung jetzt auch gesetzlich ab.
Die Einordnung der Bibliotheken als 
Bildungseinrichtung bzw. Einrichtung der 
Allgemeinen Bildung ist zeitgemäß und 
entspricht ihren aktuellen vielfältigen 
Aufgaben. Die noch sehr gebräuchliche 
alleinige Ausweisung als kulturelle Auf-
gabe ist aber viel zu kurz gegriffen. 
Die durchgehende Einführung des Be-
griffes Medienwerke klärt mit wünschens-
werter Deutlichkeit, dass zeitgemäße Bi-
bliotheken ihre Aufgaben nur mit einem 
breiten Medienangebot und mit  Angebo-
ten von digitalen Medien sowie Datenban-
ken erfüllen können.
In § 2 Abs. 6 des Bibliotheksgesetzes 
werden als allgemeine Vorgaben für Bib-
liotheken aufgeführt:
„Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, 
müssen Öffentliche und wissenschaft-
liche Bibliotheken nachfolgende Kriterien 
erfüllen:
1. regelmäßige Öffnungszeiten,

2. einen angemessenen Medienetat,
3. eine angemessene Personalausstat-

tung hinsichtlich Anzahl und fachlicher 
Qualifikation,

4. eine geeignete Räumlichkeit inklusive 
Mobiliar und IT-Ausstattung und

5. die Erschließung und Veröffentlichung 
der Medienbestände in Katalogen, die 
lokal oder über öffentliche Netze zur 
Verfügung gestellt werden.“

Diese Vorgaben werden in § 3 Abs. 2 des 
Bibliotheksgesetzes für die Öffentliche 
Bibliotheken in einzelnen Punkten präzi-
siert: „Öffentliche Bibliotheken sollen 
hauptamtlich von bibliothekarischen 
Fachkräften geführt werden.“ Damit fun-
dieren nun die Förderkriterien des Büche-
reivereins in diesem Eckpunkt auf gesetz-
licher Grundlage. Insbesondere bei den 
37 Kommunen mit Interimsvertragsbib-
liotheken mit dem größten Entwicklungs-
bedarf ist die Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgabe als „Soll-Bestimmung“ nunmehr 
einzufordern. Diese Bestimmung ist im 
juristischen Sinne eine Verpflichtung, die 
nur beim Vorliegen gravierender Gründe 
außer Kraft gesetzt werden kann. „Soll“ 
heißt „muss“, wenn man kann. Dies kön-
nen natürlich finanzielle Gründe im Falle 
einer Sonderbedarfszuweisungsgemein-
de sein. Es sind aber nur wenige dieser 
Gemeinden in dieser Zwangslage.
Hinsichtlich der unversorgten Einwohner-
innen und Einwohner ist § 3 Abs. 3 des 
Bibliotheksgesetzes anzuführen: „In Ab-
stimmung untereinander gewährleisten 
die Gemeinden und Gemeindeverbände 
durch das System der Öffentlichen Bib-
liotheken, dass alle Einwohnerinnen und 
Einwohner in angemessener räumlicher 
Nähe und unter zumutbaren zeitlichen Be-
dingungen Zugang zu einer Öffentlichen 
Bibliothek haben. Soweit Standbibliothe-
ken nicht eingerichtet sind, können Fahr-
bibliotheken vorgehalten werden.“ Diese 
unbestimmten Begriffe müssen zwar mit 
Fakten aus der Praxis präzisiert werden, 
bieten aber gute Argumentationsmög-
lichkeiten. Es liegt auf der Hand, dass für 
Grundschulkinder oder gehbehinderte 
Seniorinnen und Senioren eine Entfer-
nung von 10 - 20 km zur nächsten Biblio-
thek keine angemessene räumliche Nähe 
ist. Dabei ist nicht die Position des 
flexiblen Berufstätigen maßgeblich, was 
er an zeitlichen Bedingungen als zumut-
bar ansieht. Dies ist aus der Sicht der 
direkt Betroffenen zu bewerten und wird in 
der Praxis mit den Füßen entschieden, 
d.h. damit, ob die Entfernung bewältigt 
wird (bzw. bei Kindern auch allein be-
wältigt werden darf) und man eine Bib-
liothek nutzt oder nicht. Die Versorgung 
durch die Fahrbibliothek ist als Option 
gesetzlich verankert. Natürlich würde eine 
„Soll-Vorschrift“ die Belange der bisher 
benachteiligten Gruppen nachhaltiger 
unterstützen.

Die Rolle des Büchereivereins und seiner 
Büchereizentrale ist in § 3 Abs. 4 des Bib-
liotheksgesetzes und deren Finanzierung 
in § 7 Abs. 2 aufgenommen. Aus der Si-
tuation des Büchereivereins im Jahr 2015 
wird ersichtlich, dass eine Verpflichtung 
des Landes zur Finanzierung des Büche-
reivereins existentiell bedeutsam sein 
kann, wenn die Modalitäten der Gesetz-
gebung im kommunalen Finanzausgleich 
nur bedingt den finanziellen Notwen-
digkeiten des Büchereivereins nachkom-
men. Dem Ergänzungsvorschlag für das 
Bibliotheksgesetz, dass das Land den 
Büchereiverein finanziert, ist der Gesetz-
geber leider nicht gefolgt.
Angesichts des bestehenden Nebenein-
anders des Öffentlichen Büchereiwesens 
und des Schülerbüchereiwesen gibt es 
eine Formulierung in § 6 Abs. 2 des 
Bibliotheksgesetzes: „Die an den öffent-
lichen Schulen bestehenden Schulbiblio-
theken widmen sich vorrangig den Be-
dürfnissen der Lernenden und Lehrenden 
an den jeweiligen Schulen. Sie dienen in 
Zusammenarbeit mit anderen Öffentli-
chen und wissenschaftlichen Bibliothe-
ken im besonderen Maße der Lese- und 
Lernförderung sowie der Vermittlung von 
Medien- und Informationskompetenz. 
Zusammenarbeit mit anderen Öffentli-
chen und wissenschaftlichen Bibliothe-
ken im besonderen Maße der Lese- und 
Lernförderung sowie der Vermittlung von 
Medien- und Informationskompetenz. Die 
Bestimmungen des Schulgesetzes blei-
ben unberührt.“ Damit ändert die Ge-
setzgebung die unbefriedigende Situa-
tion im Hinblick auf die bestehenden 
Schülerbüchereien in keiner Weise, die im 
Unterschied zu den Schulbibliotheken, 
Lehrerhandbüchereien und Lehrmittel-
sammlungen Schüler(innen) mit Medien 
versorgen, die nicht als Lehrmittel einzu-
ordnen sind. Dort greifen die Schulen 
direkt in die Aufgaben der Öffentlichen 
Bibliotheken ein. Es wären gute Synergie-
effekte zu erzielen gewesen, wenn man 
die Zweigleisigkeit von Schule und Bib-
liothek aufgebrochen und eine ganzheit-
liche Sicht der Versorgung von Schülern 
und Schülerinnen mit außerschulischen 
Medien für eine Kommune als Vorgabe ins 
Gesetz eingebracht hätte.
Im Umfeld des Bibliotheksgesetzes hat 
das Land die Möglichkeit für die Biblio-
theken und den Büchereiverein eröffnet, 
Projektmittel für innovative Projekte einzu-
werben. Außerdem ist die jährliche Ver-
leihung eines Bibliothekspreises geplant. 
Beide Maßnahmen sind zu begrüßen und 
werden innovative Effekte haben und den 
Stellenwert der Bibliotheken stärken.

Zusammenfassung
Angesichts des bereits bestehenden 
guten Entwicklungsstandes des Öffent-
lichen Bibliothekswesens in Schleswig-
Holstein und der bereits vorhandenen ge-
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setzlichen Verankerung der Finanzierung 
des Büchereivereins über das Finanzaus-
gleichsgesetz war es im Vergleich zu an-
deren Bundesländern schwierig, in einem 
Bibliotheksgesetz nach deutschem Vor-
bild noch zu wesentlichen Verbesserun-
gen zu kommen und dem von der Politik 
selbstgesetzten Anspruch aus dem Koali-
tionsvertrag nach der Schaffung einer 
eigenständigen soliden Grundlage für die 
Arbeit der Bibliotheken gerecht zu wer-
den. Für die Öffentlichen Bibliotheken 
Schleswig-Holsteins wäre die einschnei-
dende Verbesserung ihre gesetzliche Ver-
ankerung als Pflichtaufgabe einer Kom-
mune gewesen, die es in den skandina-
vischen Bibliotheksgesetzen - aber in 
keinem anderen BRD-Gesetz - bereits seit 
fast 100 Jahren gibt. Da dieser große 
Schritt nicht getan wurde, sind die Ver-
besserungen nur in der gesetzlichen Ver-
ankerung von grundlegenden Punkten 
der bestehenden Bibliotheks- und Förde-
rungsstruktur und der Bereitstellung von 
Projektmitteln sowie der Verleihung des 
Bibliothekspreises zu sehen. 

4. Der Blickwinkel der Bibliothek der 
Hansestadt Lübeck 
(Bernd Hatscher)
Als der allererste Gesetzentwurf 2010 
seitens des damals in der Opposition 
befindlichen SSW vorgestellt wurde, sollte 
die Bibliothek Lübeck als Zwangsmitglied 
(so die originale Formulierung) am Büche-
reiverein Schleswig-Holstein teilnehmen. 
Aufgrund von finanziellen, ökonomischen 
wie bibliotheksfachlichen Gründen ist 
eine solche Zwangsmitgliedschaft in der 
Folge vermieden worden. Diese Rege-
lung wurde angesichts der damaligen ein-
vernehmlichen fachlichen Stellungnah-
men (inkl. der des Büchereivereins 
Schleswig-Holstein e.V.) nicht mehr im 
zweiten Entwurf des SSW verwendet.
Wie überall, so sind auch in Schleswig-
Holstein viele unterschiedliche Bibliothe-
ken anzutreffen. Die Unterscheidung in 
Öffentliche und wissenschaftliche allein 
genügt auch hier nicht, um alle zu be-
schreiben. Von zahlreichen Spezialbiblio-
theken abgesehen, gibt es Einrichtungen, 
die Schnittmengen aus etlichen Typen 
bilden und eine solche liegt mit der 
Bibliothek der Hansestadt Lübeck vor.
Martin Luther regte die Gründung an, 
1619 wurde die Bibliothek im ehemaligen 
Dormitorium eines aufgegebenen Fran-
ziskanerklosters eingerichtet. Wohlge-
merkt: Im Jahr 1619 hatte die Welt auf-
grund des furchtbaren Dreißigjährigen 
Krieges andere Prämissen, doch in der 
damals gut situierten Hansestadt konnte 
eine großartige Bibliothek eingerichtet 
werden, die als eine der allerersten sogar 
schon an zwei Tagen je Woche den Bür-
gerinnen und Bürgern offenstand. Lübeck 
war eine bürgerliche und keine fürstliche 
Stadt, sie war weltoffen und liberal. 

Aus dieser Keimzelle wuchs eine der 
großen wissenschaftlichen Stadtbiblio-
theken heran, sie bewahrte und bewahrt 
bis heute rund 150.000 historische Bände 
aus der Zeit ab dem 12. Jahrhundert bei 
einem Gesamtbestand von 1,1 Mio. kon-
ventionellen Medien. Zu den besonderen 
Stücken zählt auch eines von wenigen 
Exemplaren des „Rudimentum Novitio-
rum“, eine prachtvolle und aufwändige 
Weltgeschichte aus kirchlicher Sicht, die 
die erste gedruckte Weltkarte überhaupt 
sowie die älteste Stadtansicht von Lübeck 
enthält.
Seit 1756 verfügt die Bibliothek über das 
Pflichtexemplarrecht für das ehemalige 
Lübecker Staatsgebiet.
Auf der anderen Seite erfolgte 1879 die 
Eröffnung der ersten „Öffentlichen Lese-
halle“, die sich mit vielen Umwegen aber 
insgesamt stetig fortentwickelte. Nach-
dem bereits zwischen 1923 und 1945 die 
beiden Bibliotheken eine gemeinsame 
Leitung hatten, fusionierten sie erneut in 
einem zeittypischen Neubau 1976. Die 
Umsetzung folgte der anglo-amerikani-
schen Idee der „Public Library“ unter Ein-
schluss der historischen Räume, so dass 
heute eine Mischung aus historischer, 
Öffentlicher, wissenschaftlicher und ehe-
maliger Staatsbibliothek vorliegt, die bau-
lich und inhaltlich äußerst ungewöhnlich 
ist. Wo findet man schon WLAN, Daten-
banken und E-Books in mittelalterlichen 
Gewölbesälen mit jahrhundertealten Bü-
chern? 
Nun ist eine solche Einrichtung schwerlich 
in Schubladen einzusortieren, denn un-
verändert ist die Bibliothek Lübeck ein 
Zwittertyp aller Bibliotheksformen und als 
solche bei spärlichster Ausstattung und 
schmerzlichen wie unendlichen Sparrun-
den seit etlichen Jahren trotz ihrer un-
bestrittenen Defizite ein durchaus posi-
tives Beispiel für Synergieeffekte. Doch 
diese Bibliothek in einem Gesetz so zu 
berücksichtigen, dass weder einer ihrer 
Teile noch ihre kostengünstige Organisa-
tion diskreditiert wird, konnte keine 
einfache Aufgabe sein.

Was ist gelungen:
1.) Das Pflichtexemplarrecht in Schleswig-

Holstein ist in Teilen anders geregelt als 
in den meisten anderen Bundeslän-
dern, da sich im Norden drei Bibliothe-
ken die Aufgabe teilen. Die Universi-
tätsbibliothek Kiel, die Schleswig-Hol-
steinische Landesbibliothek in Kiel und 
die Bibliothek der Hansestadt Lübeck 
erarbeiteten gemeinsam mit dem Mi-
nisterium eine Formulierung, die nicht 
nur das herkömmliche Pflichtexem-
plarrecht modernisiert, sondern zu-
dem das elektronische Pflichtexemplar 
berücksichtigt (s. Abschnitt 2).

2.) Die Schleswig-Holsteinische Landes-
bibliothek ist als Landesoberbehörde 
definiert (s. Abschnitt 2).

3.) Die Bibliothek der Hansestadt Lübeck 
ist explizit in ihren Funktionen genannt 
und anerkannt, ohne eine Zwangsmit-
gliedschaft im Büchereiverein.

4.) Die speziellen Bibliotheken des Lan-
des sind gewürdigt: von der Deut-
schen Zentralbibliothek für Wirt-
schaftswissenschaften bis zur Eutiner 
Landesbibliothek.

5.) Erstmals wurde seitens der Landes-
regierung vor dem Hintergrund des 
Bibliotheksgesetzes (nicht als Geset-
zesteil, jedoch im inhaltlichen Zusam-
menhang) eine Summe von 430.000 € 
bereitgestellt, die projektbezogen und 
für innovative Ideen genutzt werden 
kann. Dies ist ein erheblicher Fort-
schritt.

Was ist weniger gelungen:
Öffentliche Bibliotheken werden nicht als 
Pflichtaufgabe der Kommunen definiert. 
Hätte der Gesetzgeber den letztgenann-
ten aus Sicht der Bibliotheken nachvoll-
ziehbaren Wunsch erfüllen wollen, wären 
daraus konnexitätsrechtliche Folgen ab-
zuleiten gewesen. Eine zusätzliche finan-
zielle Verpflichtung der ohnehin hochver-
schuldeten Kommunen müsste in voller 
Höhe das Land ausgleichen. Dies hätte zu 
Reduzierungen des Landeshaushaltes an 
anderer Stelle geführt und das Scheitern 
des Gesetzentwurfes in den Bereich des 
Möglichen rücken lassen. An dieser Stelle 
ist vielleicht das erstrebenswerte Maxi-
mum nicht erreicht, jedoch das maximal 
Mögliche.

5. Gemeinsames Fazit
Wenn auch konkrete Standards zur Quali-
tätssicherung der bibliothekarischen Ar-
beit im Gesetz vermisst werden, so sind 
die Unabhängigkeit in der Medienaus-
wahl (§ 3 Abs. 1 des Bibliotheksgesetzes) 
und die bibliotheksfachliche Leitung 
Öffentlicher Bibliotheken verankert (§ 3 
Abs. 2). Darüber hinaus war zu wünschen 
gewesen, dass dieses Gesetz Perspek-
tiven für eine finanzielle Konsolidierung 
des Öffentlichen Bibliothekswesens in 
Schleswig-Holstein eröffnet hätte, um die 
begonnenen Innovationsimpulse weiter 
zu befördern. 
Dennoch: trotz des Fehlens der von bib-
liothekarischer Seite wiederholt geforder-
ten finanziellen Absicherung des Kultur- 
und Bildungsauftrags der Bibliotheken ist 
das Gesetz nach langen Bemühungen, 
die sowohl von bibliothekarischen als 
auch von politischen Initiativen getragen 
waren, sehr zu begrüßen.
Das Gesetz regelt nicht alles, kann und 
sollte das auch nicht. Es ist Raum ge-
blieben, um sowohl das Bibliotheks-
gesetz weiter-, als auch das System der 
Bibliotheken fortzuentwickeln. Die Minis-
terin betonte oft, dass mit dem Gesetz der 
status quo dargestellt werden sollte. Eine 
solche Benennung als Momentaufnahme 



139Die Gemeinde SH 5/2017

und Ausgangspunkt ist sinnvoll und wün-
schenswert. Richtigerweise wurde der 
status quo beschrieben, jedoch nicht das 
Existierende als „auf ewig festgeschrie-
ben“ zementiert.
Sicherlich ist das Gesetz nicht aus jeder 
Perspektive perfekt, doch wird es an man-
chen Stellen hilfreich sein und vielleicht 
sogar irgendeinen selbsternannten kom-
munalpolitischen Sparkommissar inne-
halten lassen. Eine Garantie dafür ist je-
doch nicht gegeben. Bibliothekssysteme 
sind nicht „fertig“ im Sinne von abge-
schlossen und sie befinden sich nicht im 
Elfenbeinturm. Nicht jeder Handgriff der 

Bibliotheksarbeit ist geregelt, wie bei-
spielsweise das Sozialgesetzbuch jedes 
Detail der Sozialleistungen vorschreibt/
vorschreiben muss. Dadurch werden die 
flexible und mindestens in Teilen selbst-
bestimmte Arbeitsweise der Bibliotheken 
sowie das tagesaktuelle Reagieren auf 
Themen erst möglich. 
Doch das Gesetz kann und wird helfen, 
die tägliche Rechtfertigungsarbeit ver-
bunden mit Reformierung und Innovation 
ein wenig erfolgreicher zu gestalten. Ger-
ne hätten wir die Bestandsgarantie der 
Bibliotheken erhalten, doch bleibt dies für 
Deutschland eine Vision, die im skandina-

vischen Ausland bereits seit fast 100 
Jahren Realität ist.
Aristoteles ging davon aus, dass alle 
Natur aus zwei Teilen besteht: Materie und 
Form. Bibliotheksinhalte und -services 
stellen die Materie dar, die äußere Form 
hingegen kann variabel sein. Wenn ein 
Gesetz die Materie sicherstellen könnte, 
dann wäre es als Erfolg zu bezeichnen, 
dies wird sich in der praktischen Hand-
habung in den nächsten Jahren erweisen. 
Wir glauben, dass das Gesetz den Ver-
such darstellt, diese Materie zu sichern 
und sich nicht in der Theorie zu verlieren, 
was man alles hätte leisten können. 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir 
haben jetzt viel Positives über Bibliothe-
ken gehört und wir alle wissen, was 
Bibliotheken leisten können. Ich will nicht 
Nestbeschmutzer sein, aber ich will das 
Ganze jetzt einmal aus der Sicht eines 
Bürgermeisters betrachten. Haben Sie 
während der Haushaltsberatungen als 
Vertreter Ihrer Bibliothek schon einmal an 
den abschließenden Gesprächsrunden 
mit Ihrem Bürgermeister und den Dezer-
nenten teilgenommen? Das sind – auch 
beim Land – ganz profane Debatten. Da 
geht es ausschließlich um das Ringen um 
Budgets. Die ganzen qualitativen Inhalte 
werden auf Kostenblöcke reduziert. Da 
wird abgearbeitet: Was sind gesetzliche 
Aufgaben, was sind unsere vertraglichen 
Verpflichtungen? Ganz zuletzt bleibt et-
was übrig für freiwillige Leistungen, für 
Sportvereine, Kunstschaffende. Investi-
tionen gehen an Flüchtlinge, Kinderbe-
treuung, Schulen, Radwegebau usw. Und 
wenn dann noch etwas übrig ist? Dann 
steht da immer noch bescheiden eine 
Kollegin und fragt: „Und wer denkt an 
meine Bücherei?“ Ich will hier ein bis-
schen provozieren.

„Warum wollt Ihr Geld?“
Der dbv-Bericht zur Lage der Bibliothek 
2016 beschreibt brillant, was Bibliotheken 
fordern: Bibliotheken als zentrale Stadtge-
sellschaften stärken, Ausbau der Biblio-
theken im ländlichen Raum zu Orten für 
Innovation und Integration, Sicherung des 
Kulturguts, nachhaltige Finanzierung für 
Informations-Infrastrukturen für die Geis-
teswissenschaften, Bibliotheken müssen 

Mehr als nur „Nice to have“! 
Wie viel Buch braucht 

*die Bibliothek?
Hans-Joachim Grote 

integraler Bestandteil der digitalen Strate-
gien des Bundes und der Länder sein, 
Bibliotheken in alle Integrationspläne 
aufnehmen, Stärkung der Bibliotheken als 
kulturelle Begegnungsorte. Wenn das ein 
Bürgermeister lesen würde – das sage ich 
als OB meiner Stadt, der jeden Tag zwei 
bis drei solcher Papiere bekommt – müss-
ten Haushaltsberatungen ganz anders 
aussehen!
Aber woran liegt es, dass Bibliotheken 
immer nur „nice to have“ sind, obwohl es 
kaum eine Institution gibt, die so positiv 
besetzt ist. 90% der Bürgerinnen und Bür-
ger halten Bibliotheken für eine hervorra-
gende Einrichtung. Aber: Ich hatte bis vor 
einem Jahr auch keinen Bibliotheksaus-
weis. Gäste führe ich immer gerne durch 
unsere Bibliothek, und die ist sehr schön. 
Jeder geht lächelnd raus. Und wenn er 
draußen ist, sind wieder andere Themen 
wichtig. Woran also liegt es, dass Bib-
liotheken immer nur als „nice to have“ an-
gesehen werden?
Es gibt den alten Spruch: „Tu Gutes und 
sprich darüber.“ Nur, wem erzählen wir 
das? Wenn wir uns untereinander immer 
wieder versichern, wie gut wir sind, dann 
hilft das dem ganzen Produkt nicht weiter. 
Wir brauchen eine Lobby: gegenüber den 
Leuten der Verwaltung, gegenüber der 
Verwaltungsleitung, den Dezernenten und 
den Bürgermeistern. „Warum wollt Ihr 
Geld“, fragen die, „wir haben doch wich-
tigere Aufgaben wahrzunehmen.“ Wir 
müssen die Lobbyarbeit in den Fachaus-
schüssen und der Ratsversammlung 
vorantreiben, Marketing betreiben. Doch 
wie ist unser Erscheinungsbild, wie unser 

Selbstverständnis? Wie können wir ande-
ren klarmachen, dass wir notwendig sind. 
Kompetenz und Qualität – darüber müs-
sen wir überhaupt nicht sprechen. Die 
Qualität ist hochanerkannt. Bibliothekare 
sind hoch qualifiziert und sehr angese-
hen. Aber – und wir haben von Herrn 
Bialas gehört „Bibliotheken sind Bollwer-
ke der Demokratie“ – ist die soziale Kom-
petenz in Bibliotheken vorhanden? Kön-
nen Bibliothekare mit „einfachen“ Leuten 
umgehen? Sind Sie möglicherweise zu 
gebildet? Wenn wir Ansprechpartner für 
alle sein wollen, müssen wir uns auch 
fragen: Sind Bibliotheken personell richtig 
aufgestellt? Müssen wir nicht andere Be-
rufs-, andere Ausbildungsbilder einbin-
den?
Ingo Tschepe, Leiter der Bibliothek in 
Norderstedt sagt: „Alle finden uns nett, 
und wir werden in Watte gepackt!“ Aber ist 
es das, was wir mit Bibliotheken wollen? 
Nein, wir wollen sie doch eigentlich for-
dern und nicht pflegen, wie ein Relikt aus 
grauer Vorzeit. Wenn wir Bibliotheken zu 
wichtigen Bestandteilen unserer Gesell-
schaft machen wollen, dann müssen wir 
sie ins Rampenlicht holen, Werbung 
machen, Bedürfnisse wecken, Perspek-
tiven aufzeigen, uns von anderen Anbie-
tern absetzen. Wenn wir Büchereien 
weiter in den Fokus bringen wollen, sagte 
mir Herr Tschepe, dürfen wir uns auch für 
andere Dienste nicht zu schade sein, 
müssen konkrete Aufgaben übernehmen. 
Heide Simonis stellte, als sie bei der Wahl 
zur Ministerpräsidentin von Schleswig-
Holstein im 4. Wahlgang unterlegen war, 
die Frage: „Und was wird aus mir? Und 
was habe ich davon?“ Meine Damen und 

* Grote, Hans-Joachim (2016): Mehr als nur ‚Nice 
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Herren: Diese Frage „Was habe ich da-
von?“ stelle ich mir auch als Oberbürger-
meister meiner Stadt, wenn es um die 
Verteilung von Geldern geht. Was hat die 
Gemeinde davon, Geld in die Bibliothek 
zu stecken?

Mogelpackung?
Es gibt derzeit verschiedene, viel disku-
tierte Schlüsselthemen. Die Regierung 
von Schleswig-Holstein hat eine Liste von 
elf Megatrends zusammengestellt: Inter-
nationalisierung, digitaler Wandel, Inno-
vation als zentraler Treiber der Wirt-
schaftsentwicklung, Wandel zur Wissens-
gesellschaft, Wandel der Arbeitswelt, 
demographischer Wandel, Wandel von 
Stadt und Land, nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen, Klimawandel, 
neue Mobilitätsformen, Wertewandel. Bei 
allen Diskussionen, die wir auch als 
Verband mit der Landesregierung führen, 
taucht nie als mögliche Lösung für ein 
Thema oder ein Unterthema der Begriff 
Bibliotheken auf. Das darf nicht sein! Bei 
diesen Megathemen muss die Bibliothek 
eine zentrale Rolle spielen! Wenn sie das 
nicht tut, dann sind wir in Watte gepackt, 
und das bedeutet ein Sterben auf Zeit. Wir 
müssen nicht nur sagen: „Wir sind das, 
wir können das und wir würden das.“ Wir 
dürfen uns nicht zu schade sein, neue 
Aufgaben tatsächlich zu übernehmen. 
Und damit kommen wir zu der Frage, eine 
Bibliothek zu definieren. Es gibt zwei 
Schlagworte, die die Entwicklung des 
Silicon Valleys prägen: Das eine ist „Dis-
ruption“ (Distroy and interrupt = zerstöre 
und unterbreche), das andere „Plattfor-
men“. Distroy and interrupt bedeutet: Ein 
altes System, wie zum Beispiel das Musik-
hören von einem Tonträger (LP, CD etc.), 
hat sich überlebt. Heute streamt man. Hat 
sich Bibliothek überlebt? Meine Damen 
und Herren, der Dritte Ort neben Woh-
nung und Arbeitsplatz ist der Ort der Kom-
munikation, der Ort der Kreativität, des 
sozialen Lebens. Bibliotheken sind solche 
Orte, wenn wir es denn auch wollen. Aber: 
Nichts ist gefährlicher als der Erfolg von 
gestern. Man baut Wagenburgen um die-
sen Status und betont die eigene Zustän-
digkeit und die allumfassende Kompe-
tenz. Aber andere übernehmen diese 
Ideen, entwickeln sie weiter und liegen 
plötzlich vor uns. Und das ist richtig! Ko-
pieren, nachmachen, verbessern – wenn 
das nicht das Prinzip all unseres Han-
delns ist, wäre die Menschheit längst 
ausgestorben. Woher nehmen wir also 
den Anspruch, dass Bibliothek, so wie wir 
sie verstehen, die richtige Bibliothek ist? 
Nichts ist gefährlicher als der Erfolg von 
gestern! Wir dürfen die Bibliotheken nicht 
in Watte packen. 
Das Thema Werbung, Lobbyismus für 

Bibliotheken: Wie kann man auf der einen 
Seite Seriosität vermitteln, auf der ande-
ren die gesellschaftliche Bedeutung auf-
zeigen? Ich kann es Ihnen nicht beschrei-
ben. Aber indem wir ex cathedra verkün-
den, dass wir die Geeigneten dafür sind, 
funktioniert es nicht. Wenn wir das wären, 
würden die Menschen ja schon alle zu uns 
kommen. Also erreichen wir offensichtlich 
nicht die, die wir erreichen wollen. 
DokkI, die Bibliothek im dänischen Aar-
hus, ist im Moment so etwas wie der Inbe-
griff der Reinkarnation. Die FAZ hat am 3. 
Oktober 2015 einen reißerischen, aber 
brillanten Artikel dazu geschrieben: 
„Bibliothek der Zukunft. Und wo sind hier 
die Bücher?“ Da heißt es: „Revolutionen 
fressen nicht immer gleich ihre Kinder, 
manchmal saugen sie diese erst einmal 
nur aus wie ein lüsterner Vampir. Die di-
gitale Revolution ist so ein Sauger. Leid-
tragende sind auch hochkulturelle Insti-
tutionen, wie Öffentliche Bibliotheken. Mit 
jeder Wikipedia-Seite, jedem neuen 
Google-Books-Scan verliert die Bibliothek 
als Ort der Informationsbeschaffung und 
des Bildungsgewinns an Selbstverständ-
lichkeit. Weltweit fallen die Ausleihzahlen, 
Stellen werden gestrichen, Öffnungszei-
ten reduziert und Etats gekürzt. Man muss 
kein notorischer Schwarzmaler sein, um 
vorherzusehen: Die Öffentliche Bibliothek 
als Bildungsort wird bald mit allen Mitteln 
um ihr Leben kämpfen müssen.“

Keine Remmi-Demmi-Bude
Noch eins dazu. Es gibt über Aarhus 
einen Artikel vom NDR vom 28. Oktober 
2015, der mit dem Satz beginnt: „Stille in 
einer Bibliothek war gestern. (…) Von 
außen deutet nichts mehr auf eine 
Bibliothek hin, wie man sie kennt.“ Ist das, 
was man da macht, sinnvoll? Interessant 
ist die Anmerkung eines Lesers, der 
schreibt: „Ist ja alles okay, kann man 
machen, aber dann sollte man auch 
konsequent sein und sich nicht weiter 
Bibliothek nennen.“ Auch die Aussage 
von Knud Schulz, Manager von DokkI, 
sollte nachdenklich stimmen: „Eine Bü-
cherei muss sich in erster Linie mit den 
Menschen beschäftigen, sie muss sich 
nicht mit Büchern beschäftigen.“ Wandel 
der Bibliotheken, schön und gut. Aber 
wollen wir unsere Identität aufgeben? Die 
Bürger haben ein Gespür dafür: „Dann 
nennt es doch nicht mehr Bibliothek!“, 
sagen sie. Man arbeitet mit einem positiv 
besetzten Namen, aber packt etwas ganz 
Anderes darunter. Manch einer würde 
sagen: Mogelpackung! Es gibt einen 
hochinteressanten Artikel von Wolfram 
Henning „Öffentliche Bibliotheken der 
Zukunft“. Er schreibt darin: „Bibliotheken 
müssen sich auf eine Übergangszeit ein-
stellen, deren Ende heute nicht absehbar 

ist. Diese Gemengelage im Übergang von 
Büchern zu Bits ist das Hauptmerkmal der 
hybriden Bibliothek.“ Und weiter: „Das 
Beste aus beiden Welten wollen. Nicht die 
eigentliche Bibliothek komplett aufgeben, 
sondern z.B. stille, ebenso wie laute Be-
reiche schaffen, muss eine Aufgabe der 
Bibliothek sein.“
Ich bin vor einem Jahr Präsident des dbv 
geworden, und als Präsident habe ich 
Lobbyarbeit zu machen. Vor drei Jahren 
habe ich das Thema nachhaltige Stadt-
entwicklung zu den Schlüsselfunktionen 
Wirtschaftsförderung, Finanzen, Kommu-
nale Beteiligungen u.a. in mein Dezernat 
geholt. Zum 1. Januar 2017 tue ich das 
auch mit den Bibliotheken, denn die Kol-
legen der Bibliothek brauchen Fürspre-
cher. Norderstedt baut jetzt für 13 Millio-
nen Euro ein neues Bildungshaus aus 
Bibliothek und VHS, mitten in der Stadt, 
das, wenn die Tarifverhandlungen es er-
möglichen, sieben Tage in der Woche ge-
öffnet haben wird. Dieses Bildungshaus 
wird ein sozialer Treffpunkt. Denn früher 
lebte die Nachbarschaft, heute spricht 
man von sozialer Vereinsamung. Wir müs-
sen Nachbarschaft schaffen. Aber bitte-
schön: Ich möchte keine Remmi-Demmi-
Bude!
Im Naturschutz gibt es einen Kernsatz: 
„Ich kann nur das beschützen, das ich 
kenne.“ Das gilt auch, wenn wir die Bib-
liotheken erhalten wollen – und zwar auch 
in ihrer Grundstruktur. Wir müssen die 
Menschen niedrigschwellig in die Biblio-
thek bringen und wir müssen die Multi-
plikatoren davon überzeugen, dass sie 
etwas von der Bibliothek haben. Wir müs-
sen den Mythos Buch wieder einpflanzen. 
Wir werden die Digitalisierung und die 
digitale Gesellschaft nicht verhindern. Wir 
müssen Bibliotheken dahin öffnen, aber 
den Mythos Buch, der sich über Jahr-
hunderte erhalten hat, mitkommunizieren. 
Ich möchte, dass wir Lobbyarbeit in Ver-
waltung und Politik machen. Die Notwen-
digkeit und Nutzung der Bibliothek als 
Bürgertreff herauszustellen, ist das Wich-
tige. Wir müssen sie für neue, unkonven-
tionelle Wege öffnen, aber dabei die 
eigene Aufgabe, die eigene Existenz nicht 
verleugnen. Und es nützt nichts, wenn wir 
uns gegenseitig versichern, wie toll wir 
sind. Überzeugen wir andere davon!

Über den Autor: 
Hans-Joachim Grote, Präsident des 
Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) 
und Oberbürgermeister (OB) der Stadt 
Norderstedt, Vorsitzender des Städtever-
bandes Schleswig-Holstein.
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Einführung
In Zeiten finanzieller Schieflagen in den 
Kommunen werden oft die sogenannten 
freiwilligen Leistungen als einzige, verwal-
tungstechnisch vorgegebene Möglichkeit 
für „Sparmaßnahmen“ in der öffentlichen 
Diskussion vorgegeben. Die dann ein-
seitig geführten Diskussionen berück-
sichtigen nicht, dass alle Bereiche der 
öffentlichen Verwaltung nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu verwalten sind. Auch gibt es 
Spielräume zur Verbesserung der Einnah-
men.
Gesetzliche Vorgaben für die Kommunen 
zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben 
geben eine ausgewogenere Einordnung 
und Handhabung auch in notleidenden 
Gemeinden vor.

Problemlage
Gemäß dem im letzten Jahr verabschie-
deten Bibliotheksgesetz gehören die Bib-
liotheken neben den Schulen und Hoch-
schulen zu den wichtigsten Bildungs-
einrichtungen des Landes und bilden in 
ihrer Gesamtheit einen herausragenden 
Bestandteil der kulturellen Infrastruktur in 

1Schleswig-Holstein . Trotz bestehender 
gesetzlicher Vorgaben ist diese aktuelle 
Positionierung des Bibliothekswesens 
von großer Bedeutung, weil verwaltungs-
technisch nach wie vor das Vorhalten 
Öffentlicher Bibliotheken als freiwillige 
Aufgabe eingeordnet wird. Diese Einord-
nung bringt Mechanismen in Gang, die 
bei jeder finanziellen Schieflage in einer 
Kommune zwangsläufig die öffentlichen 
Büchereien ins Visier der Verwaltungen 
und der Politik geraten lassen. Schlag-
zeilen in den Tageszeitungen wie „Dann 
müssen wir Bibliotheken und Schwimm-
bäder schließen“ sind nur wenige Jahre 
her. Zwar sind jetzt die Finanzen der Kom-
munen auf einem wesentlich besseren 
Stand, es gibt aber weiterhin Städte und 
Gemeinden, in denen finanzielle Zwangs-
lagen herrschen. Hier werden aktuell 
existentielle Diskussionen um Öffentliche 
Bibliotheken geführt und in Einzelfällen 
drastische Einschränkungen in deren An-
gebot und personeller Ausstattung vor-
genommen. 
Da in den Städten und Gemeinden nur 
noch sehr wenige Angebote unter die 
sogenannten freiwilligen Leistungen fal-
len, treffen existentielle Diskussionen 
gerade diese Einrichtungen mit einer 
systematischen Regelmäßigkeit, Bestän-
digkeit und teilweise unverhältnismäßigen 
Härte. Die Defizite in notleidenden Kom-
munen übersteigen das für freiwillige Leis-
tungen bereit gestellte Finanzvolumen bei 

weitem. Selbst durch drastische Kürzun-
gen sind keine relevanten Effekte zu er-
zielen. Gleichzeitig würde die Lebensqua-
lität vor Ort stark beeinträchtigt werden, so 
dass derartige Kürzungsdiskussionen 
eher der öffentlichen Rechtfertigung die-
nen und die Handlungsfähigkeit sowie 
Entschlossenheit im sorgsamen Umgang 
mit öffentlichen Mitteln dokumentieren 
sollen. Angesichts der ständigen Wieder-
holung derartiger zwangsläufig ergebnis-
loser Szenarien erreicht man in der öf-
fentlichen Meinung eher das Gegenteil. 
Trotz dieser finanziellen Nutzlosigkeit, vor 
der eine derartige Diskussion stattfindet, 
ist der Schaden, den man für die betroffe-
nen Einrichtungen und deren Beschäftig-
ten anrichtet, enorm. Die daraus resultie-
renden Defizite in der Aufgabenerfüllung 
lassen sich, wenn überhaupt, nur in 
mühsamer jahrelanger Kleinarbeit wieder 
aufbauen. 
Diese Kritik richtet sich einerseits an die 
finanzielle Verhältnismäßigkeit und ande-
rerseits an die Art und Weise der Diskus-
sion und des Umgangs mit Einrichtungen, 
die für die Grundversorgung und die öf-
fentliche Daseinsvorsorge unverzichtbar 
sind. Die Einordnung als freiwillige Auf-
gabe bedeutet keineswegs, dass die 
betreffenden Einrichtungen beliebig sind.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Angesichts der aktuellen gesetzlichen 
Positionierung und der bereits bestehen-
den Gesetzeslage ist eine umsichtige, 
ausgewogene Handhabung vorgegeben. 
Nach Artikel 13 der Verfassung des Lan-
des Schleswig-Holstein Abs. 3 ist die „För-
derung der Kultur einschließlich […] des 
Büchereiwesens Aufgabe des Landes, 
der Gemeinden und der Gemeindever-

2bände, das heißt der Kreise“ . Gemäß der 
Präambel des 2016 verabschiedeten Bib-
liotheksgesetzes gewährleisten die Bib-
liotheken im Sinne dieses Gesetzes in be-
sonderer Weise das Grundrecht, sich aus 
allgemein zugänglichen Quellen unge-
hindert unterrichten zu können. Damit ist 
Artikel 5 Abs. 1 des Grundgesetzes für die 

3Bundesrepublik Deutschland  eine weite-
re hier zu nennende gesetzliche Vorgabe 
zum Vorhalten von Bibliotheken. 
Nach § 2 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein heißt es im ersten 
Absatz, dass „die Gemeinden berechtigt 
und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit 
verpflichtet sind, in ihrem Gebiet alle öf-
fentlichen Aufgaben in eigener Verantwor-
tung zu erfüllen, soweit die Gesetze nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestim-

4men“ . Daraus erwächst in Verbindung 
mit der Landesverfassung die Verpflich-

tung, Öffentliche Bibliotheken vorzuhal-
ten. Die Kommunen sind gehalten, die 
Wahrnehmung aller öffentlichen Aufga-
ben ordnungsgemäß abzuwägen, ange-
messen in Einklang zu bringen und ihnen 
insgesamt gerecht zu werden. 
Ehrgeizige und/oder repräsentative Vor-
haben einer Kommune dürfen nicht dazu 
führen, dass andere öffentliche Aufgaben 
ins Hintertreffen geraten, gekürzt oder gar 
komplett gestrichen werden. Als Beispiele 
aus der Praxis können der Bau überdi-
mensionierter Thermen, die Normen über-
schreitende Schulprojekte, die Auswei-
sung finanziell nicht tragfähiger Bau-
gebiete, der Bau von Luxussporthallen 
oder die Überdimensionierung kom-
munaler Verwaltungen benannt werden. 
Diese Gegebenheiten haben dazu ge-
führt, dass öffentliche Bibliotheken er-
heblich, z.T. existentiell in Mitleidenschaft 
geraten sind. Ebenso werden auch 
gesetzliche Aufgaben unterschiedlich 
wahrgenommen. Dort vorhandene Spiel-
räume, Kann-Fälle und Auslegungsmög-
lichkeiten sind in die kritische Prüfung auf 
Einsparmöglichkeiten einzubeziehen.
Speziell zum Büchereiwesen ist noch die 
parallele Vorhaltung von Öffentlichen 
Bibliotheken und Schülerbüchereien in 
enger räumlicher Nähe anzuführen, deren 
Zusammenführung erhebliche Synergie-
effekte entstehen ließe.
Auch die Frage der Ausstattung Öffent-
licher Bibliotheken ist genauso wenig in 
die Beliebigkeit gestellt, wie das Vorhalten 
an sich. Dem Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein von 2010, wie auch 
den früheren Raumordnungsplänen, sind 
bereits Vorgaben für die Ausstattung von 

5Unterzentren , diese gelten noch weiter-

Freiwillig – nicht beliebig!

Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Direktor der Büchereizentrale Schleswig-Holstein
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gehender für Mittel und Oberzentren, zu 
entnehmen, wonach diese „für die Bevöl-
kerung ihres Verflechtungsbereiches den 
qualifizierten Grundbedarf abdecken“ 
sollen. Dies bedeutet für die Medien- und 
Informationsversorgung die bibliotheks-
fachliche Betreuung der Büchereien, wie 
sie mittlerweile auch in § 3 Abs. 2 des 

 1Bibliotheksgesetzes  festgeschrieben ist, 
und ein Mindestangebot an physischen 
und digitalen Medien sowie den An-
schluss an den Leihverkehr. In Verbin-
dung mit § 2 Abs. 1 der Gemeindeord-

 4nung  sind die Kommunen verpflichtet, 
eine entsprechende qualifizierte und 
leistungsfähige Einrichtung vorzuhalten 
und sich auch nicht mit partiellen Ange-
boten einer nebenamtlichen Bücherei zu 

bescheiden. Es ist nicht in die Beliebigkeit 
einer Gemeinde gestellt, ob sie bei finan-
zieller Leistungsfähigkeit eine entspre-
chende Bibliothek einrichtet oder nicht. 
Auch hier gibt es aktuelle Beispiele an-
dersartiger Diskussionen und Entschei-
dungen.

Fazit
Ungeachtet der verwaltungsmäßigen 
Zuordnung der Aufgabe „Öffentliche 
Bibliothek“ als freiwillige Leistung gibt es 
eine ganze Reihe gesetzlicher Bindungen 
und Verpflichtungen, die zu beachten 
sind. Die Landesverfassung nimmt Land, 
Gemeinden und Kreise in die Pflicht. 
Durch das Bibliotheksgesetz wird diese 
genauer ausformuliert und über die 

Förderkriterien des Büchereivereins kon-
kretisiert.
Eine ausgewogene, verantwortungsvolle 
Diskussion und Handhabung ist geboten, 
um den Öffentlichen Bibliotheken als 
Bildungseinrichtung in allen Kommunen 
gerecht zu werden. Eine ständige, nicht 
hinterfragte Wiederholung der oben ge-
schilderten Kürzungsszenarien führt nicht 
weiter, gibt die falschen Signale, beschä-
digt die Einrichtungen und bindet kost-
bare Ressourcen.
Öffentliche Bibliotheken benötigen hinrei-
chenden Rückhalt, um sich den gegen-
wärtigen und zukünftigen Aufgaben zu-
wenden und den Herausforderungen 
einer digitalen Gesellschaft stellen zu 
können.

Mit der QR-Code-Rallye begab sich die 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein 2016 
auf neue Wege, um Jugendlichen Öffent-
liche Bibliotheken näherzubringen. Das 
2016 entwickelte Projekt versteht sich als 
interaktive Bibliothekseinführung. Es soll 
Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse 
an die Angebote öffentlicher Büchereien 
heranführen und gleichzeitig fit für die digi-
tale Medienwelt machen. Die Vermittlung 
von Medien- und Informationskompetenz 
ist fester Bestandteil in den Bildungsplä-
nen der Schulen und zählt zu den Kernauf-
gaben Öffentlicher Bibliotheken.
Erarbeitet wurde die QR-Code-Rallye von 
der Arbeitsstelle Bibliothek und Schule 
der Büchereizentrale sowie Kolleginnen 
und Kollegen aus den Büchereien in Bor-
desholm, Kiel, Kronshagen und Rends-
burg. Die Anschubfinanzierung durch die 
Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Hol-
stein (MA HSH) ermöglichte es, gemein-
sam mit Studierenden der Fachhoch-
schule Kiel (Fachbereich Medien) sowie 
der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (Projekt „Netzdurch-
blick“) professionelle Inhalte zu entwi-
ckeln und den beteiligten Bibliotheken zur 
Verfügung zu stellen. 

Landesweiter Start im Agenten-
Hauptquartier in Rendsburg
Der offizielle Startschuss fiel Anfang 2017 
in der Stadtbücherei Rendsburg. Mithilfe 
der Bildungs-App „Actionbound“ bega-
ben sich Schülerinnen und Schüler der 

Digitale Klassenführung mit App & Co. 
Spielerisch Öffentliche Bibliotheken 
entdecken
Lisa Wetendorf, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Öffentlichkeitsarbeit

örtlichen Gemeinschaftsschule Altstadt 
auf eine digitale Erlebnistour durch die 
Bücherei. Eingebunden in eine Spionage-
geschichte der Krimiautorin Sabine Trink-
aus wurden die Nachwuchsagenten in die 
Lösung des Falls einbezogen und halfen 
der Hauptfigur James Bound, die gehei-
me Mission zu erfüllen und den Übeltäter 
zu schnappen. 
Mit Tablets, die von der Stadt Rendsburg 
eigens für diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt wurden, ging es auf die Suche 
nach versteckten QR-Codes. 
Durch das Lösen der dahinter verborge-
nen Aufgaben und Rätsel lernte die Grup-

pe auf kreative Weise die Bibliothek ken-
nen. „Lese- und Medienkompetenz gehö-
ren zu den grundlegenden Fertigkeiten, 
die Kinder und Jugendliche für die Tei-
lhabe an unserer modernen Informations-
gesellschaft benötigen. Mit der QR-Code-
Rallye führen die beteiligten Bibliotheken 
Schülerinnen und Schüler auf spieleri-
sche Weise an die Welt des Wissens heran 
und vermitteln gleichzeitig den sinnvollen 
Umgang mit Smartphones und Tablets“, 
erklärte Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Di-
rektor der Büchereizentrale Schleswig-
Holstein, zum Start des Angebots.
Insgesamt werden sich bis Ende 2017 55 
Büchereien und rund 480 Klassen mit ca. 
13.000 Schülerinnen und Schülern an 
dem Projekt beteiligen und ihre Bibliothek 
auf einer interaktiven Spionagejagd ent-
decken.

Ansprechpartnerin: Kathrin Reckling-
Freitag, Arbeitsstelle Bibliothek und Schu-
le der der Büchereizentrale Schleswig-
Holstein, reckling-freitag@bz-sh.de 

© Jens Sauerbrey/ LEITWERK

Mit der QR-Code-Rallye spielerisch die Bibliothek entdecken.
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„Mit Worten wachsen! Sprache durch 
Bilderbücher entdecken “ ist ein 2017 
begonnenes Projekt der Büchereizentrale 
Schleswig-Holstein, das nachhaltig und 
landesweit die Vernetzung und Zusam-
menarbeit von Büchereien und Kitas 
unterstützt und sich dabei an den Zielen 
des Bundesprogramms „Sprach-Kitas. 
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 
orientiert. Das Bundesprogramm wird von 
2016-2020 durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
gefördert und richtet sich an Kindertages-
einrichtungen, die überdurchschnittlich 
häufig von Kindern mit besonderem Be-
darf an sprachlicher Bildung und Förde-
rung besucht werden. Allein in Schleswig-
Holstein gibt es bereits rund 130 teilneh-
mende „Sprach-Kitas“ an über 40 Orten in 
allen Regionen des Landes (Weitere Infor-
mationen unter: http://sprach-kitas.fruehe
-chancen.de/).
„Mit Worten wachsen“ wird durch das 
Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 
des Landes Schleswig-Holstein geför-
dert. Finanziert werden konnten auf diese 
Weise 20 Bücher-Boxen, die Bibliotheken 
an Sprach-Kitas vor Ort weitergeben kön-
nen, 60 „Wochenend-Rucksäcke“ für 
Familien sowie 20 Kamishibai-Erzählthea-
ter, die zur Pflege einer lebendigen Erzähl-
kultur in Kitas und Büchereien beitragen. 
Die inhaltliche Zusammenstellung erfolg-
te in Abstimmung mit Sprachfachkräften 
des Bundesprogramms. Erfolg und Wei-
terentwicklung des Projekts werden auch 
weiterhin im interdisziplinären Austausch 
gesichert.
Gemeinsames Anliegen von Büchereien 
und Sprach-Kitas beim Einsatz der Me-
dien ist es, ein Miteinander zu fördern, das 
soziale Vielfalt wertschätzt und die Teil-
habe aller unterstützt. Dabei werden im 
Rahmen des Projekts drei Zielbereiche 
besonders in den Blick genommen: all-
tagsintegrierte sprachliche Bildung, in-
klusive Bildung und die Zusammenarbeit 
mit den Familien.
Bei der alltagsintegrierten sprachlichen 
Bildung geht es darum, Kinder in allen 
Lebensbereichen gezielt in ihrer Sprach-
entwicklung anzuregen. Sprachförderung 
ist dabei in bedeutungsvolles Handeln 
eingebettet, durch feinfühlige Bezie-
hungsarbeit begleitet und findet in allen 
Situationen des Einrichtungsalltags ihre 
praktische Umsetzung. Unterstützt wird 
dieser Ansatz durch eine gezielte Bilder-
buchauswahl: Mehrsprachiges aus aller 
Welt gehört ebenso dazu wie Bücher ohne 

Worte, Anregungen zum Singen und für 
Fingerspiele, kleine Geschichten und Bil-
derfolgen, die besonders das dialogische 
Vorlesen und Erzählen fördern und das 
Entdecken in der Natur anregen. Für 
Gruppensituationen wird besonders im 
bildgestützten Erzählen mit Kamishibai 
ein gutes Potenzial für dialogische Bilder-
buchbetrachtungen gesehen. 
Mit diesem Verständnis von Sprachbil-
dung im Alltag untrennbar verbunden sind 
inklusive Aspekte: Kinder werden ermu-
tigt, ihre eigene Identität zu entdecken, 
Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu 
bringen und gemeinsame Regeln zu ver-
einbaren. Im Sinne einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung können Kinder 
dabei erleben, wie Aufgaben in hetero-
genen Gruppen kommuniziert und gelöst 
werden können. Durch den globalen Hori-
zont ergibt sich dabei ein enger Bezug zu 
den Themen Migration, Diversität und Ge-
rechtigkeit. Medien, die sich vorurteilsbe-
wusst mit diesen Themen befassen, bie-
ten dafür zahlreiche Gesprächsimpulse.
Bei allem wird die Familie als ein wichtiger 
Bildungsort für Kinder wertgeschätzt. 
Eltern erhalten im Rahmen des Projekts 
vielfältige Anregungen, wie sie auch zu 
Hause ein sprachanregendes Umfeld 

schaffen können. Dabei sind Familien 
aller Kulturen willkommen und bedeuten 
für die sprachliche Vielfalt eine große Be-
reicherung. Um Büchern als Sprachanläs-
se einen Platz in den Familien zu geben, 
kommen im Rahmen des Projekts kleine 
„Wochenend-Rucksäcke“ zum Einsatz, 
mit denen Kinder jeweils 2-3 Bücher übers 
Wochenende in die Familien tragen und 
ggf. auch durch zweisprachige Bilder-
buch-Ausgaben zur Pflege der Herkunfts-
sprache beitragen können.
Die in diesem Sinne gestaltete Partner-
schaft von Büchereien und Sprach-Kitas 
gelingt durch verlässliche Netzwerke: Bü-
chereien mit Leihverkehrsanschluss und 
Sprach-Kitas vor Ort können die Bücher-
Boxen „Mit Worten wachsen“ seit Frühjahr 
2017 bei der Büchereizentrale für jeweils 2 
Monate beziehen und an örtliche Sprach-
Kitas verleihen. Die „Wochenend-Ruck-
säcke“ liegen den Boxen bei. Auch auf die 
20 Kamishibai-Erzähltheater haben alle 
beteiligten Büchereien in Schleswig-Hol-
stein Zugriff. 
Ersten Erfahrungen nach erfährt das Pro-
jekt landesweit eine breite Resonanz: 
Größere Büchereien nehmen das Vorha-
ben und die daraus entstandene Zusam-
menarbeit mit den Sprach-Kitas zum 
Anlass, um für ihre Bestände gezielt wei-
tere Medien für die Kita-Praxis anzu-
schaffen. Auch verknüpfen viele Kita-
Gruppen das Angebot mit einem Büche-
rei-Besuch.

Ansprechpartnerin: Susanne Brandt, Lek-
torat der Büchereizentrale Schleswig-Hol-
stein, brandt@bz-sh.de

Mit Worten wachsen – Sprach-Kitas 
und Büchereien in guter Partnerschaft

Susanne Brandt, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Lektorat

© Jens Sauerbrey/ LEITWERK

Übergabe der ersten Medienbox mit Projektleiterin Susanne Brandt (BZSH), 
Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar, Kulturministerin Anke Spoorendonk, 
Bibliotheksleiterin Ute Kaminski, Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen (BZSH), 
Heiko Frost (Adelby-1), Sabine Handler (Kita Sol-Lie) und 
Sprachkoordinatorin Anke Fiebig (v.l.n.r.) 
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Seit 55 Jahren sind die Fahrbüchereien 
des Büchereivereins in Schleswig-Hol-
stein auf KulTour und versorgen die Men-
schen im ländlichen Raum mit einer 
vielfältigen Medienauswahl. Bei der Ein-
führung der ersten Fahrbücherei wurden 
1962 insgesamt 38 Dorfbüchereien ab-
gelöst. Die Bürgerinnen und Bürger auch 
in den kleinsten Gemeinden sollten künf-
tig das attraktive Angebot der hauptamt-
lichen, von bibliothekarischem Fachper-
sonal geleiteten mobilen Büchereien 
nutzen können, ohne dafür weite Wege in 
Kauf zu nehmen. Man ging davon aus, 
dass sich der Medienbedarf der Landbe-
völkerung nicht nennenswert von dem der 
Städter unterscheide – eine Annahme, die 
durch die Nutzung in der Folgezeit be-
stätigt wurde. 
In vielen Gemeinden bildet die Fahrbü-
cherei seit Jahrzehnten als gut vernetzter 
Kulturknotenpunkt einen festen Bestand-
teil des gesellschaftlichen Lebens und 
trägt aktiv zur Belebung der Dorfkerne bei. 
Durch seine Ortsnähe ist das Angebot 
insbesondere für junge Familien mit Kin-
dern und weniger mobile Bevölkerungs-
teile, wie z.B. ältere Menschen, attraktiv.
Die 13 fahrenden Büchereien steuerten im 
vergangenen Jahr 573 Gemeinden in 9 
Kreisen an und versorgen im Durchschnitt 
44.000 Einwohner pro Fahrbücherei. Statt 
vieler kleiner dezentraler Einrichtungen 
muss jeweils nur ein Stützpunkt und ein 
Fahrzeug pro Fahrbücherei vorgehalten 
werden, was die Effizienz der mobilen 
Bibliotheken zeigt.

Die Unterhaltung der Fahrbüchereien in 
Schleswig-Holstein ist ein gelungenes 
Beispiel der interkommunalen Zusam-
menarbeit. Zur Finanzierung der fahren-
den Büchereien bündeln die teilnehmen-
den Gemeinden, Kreise und der Büche-
reiverein ihre Kräfte, um Kindern wie 
Erwachsenen eine qualifizierte und attrak-
tive Medienversorgung zu bieten. Der Ge-
meindeanteil bemisst sich anteilig nach 
der Einwohnerzahl. Der Büchereiverein 
bezuschusst die Fahrbüchereien mit 35 % 
der Kosten und ist Träger und Verwalter. 
Die Koordinierung durch den Verein ver-
einfacht den kreisübergreifenden Einsatz 
der Fahrzeuge. Die Büchereizentrale un-
terstützt die Fahrbüchereien darüber 
hinaus mit Vertretungspersonal, in der 
Fahrzeugtechnik sowie in der Haushalts-
verwaltung.

Professionelle Medienversorgung
Jede Fahrbücherei bietet ihrer Kundschaft 
einen Gesamtbestand von ca. 25.000 
Medien an, 4.500 davon befinden sich in 
den Bücherbussen, die die Gemeinden 
nach regelmäßigen Fahrplänen ansteu-
ern. Das Medienangebot ist fachkundig 
von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren 
zusammengestellt und umfasst Bücher, 
CDs, DVDs, Zeitschriften, Konsolen-
(Spiele) uvm. Es ist breit gefächert, quali-
tativ hochwertig und aktuell. Der Zugang 
zum regionalen und überregionalen Leih-
verkehr ermöglicht es darüber hinaus, 
Medien aus anderen Bibliotheken zu be-
stellen. Wer einen speziellen Titel benö-
tigt, kann ihn sich von seiner Fahrbücherei 
fast bis vor die Haustür bringen lassen. 
Dies leistet keine kleine ortsfeste Büche-
rei. 
Das 2011 als Teil der E-Medien-Offensive 
eingeführte Angebot der „Onleihe zwi-
schen den Meeren“ (www.onleihe.de/sh) 
bietet außerdem die Möglichkeit, von 
zuhause aus E-Books, E-Audios, E-Pa-
pers und E-Videos aus einem Angebot 
von zusätzlich 29.000 Titeln zu entleihen. 
75 % der Bevölkerung Schleswig-Hol-
steins lebt in den Einzugsgebieten der 
Onleihe-Bibliotheken und hat damit po-
tenziell die Möglichkeit, das Angebot zu 
nutzen. Das gilt in der Stadt wie auf dem 
Land, denn auch die 13 Fahrbüchereien in 
Schleswig-Holstein bieten die Onleihe an. 
Ziel der Initiative war es, das Angebots-
spektrum im Bereich der digitalen Medien 
an die veränderten Nutzerbedürfnisse an-
zupassen. Gerade für Vielleser und ältere 
Menschen in Schleswig-Holstein ist die 

Onleihe eine attraktive Ergänzung. Ihr 
Erfolg zeigt sich auch in der Akzeptanz 
des Onleihe-Angebots: 2,1 Millionen 
digitale Entleihungen verzeichnete die 
Online-Bibliothek seit ihrem Start.
Ergänzend stehen den Nutzerinnen und 
Nutzern mit der Einführung eines umfang-
reichen E-Learning-Angebots im März 
2017 zahlreiche interaktive Online-Kurse 
für die private und berufliche Fortbildung 
zur Verfügung.

Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein 
– Partner im ländlichen Raum 

Lisa Wetendorf, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Öffentlichkeitsarbeit

Die Fahrbüchereien sind in folgenden 
Kreisen unterwegs: Dithmarschen, Nord-
friesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-
Eckernförde, Schleswig-Flensburg, 
Segeberg, Steinburg, Stormarn

Die Fahrbüchereien des 
Büchereivereins 2017 in Zahlen

Anzahl 13

Ausleihen      1.045.134

Medienbestand      339.272

Haltestellen     1.978

EinwohnerInnen
insgesamt     574.324

Zielgruppenspezifische Angebote
Neben der allgemeinen Versorgung der 
Bevölkerung bieten die schleswig-holstei-
nischen Fachbüchereien weitere wichtige 
Dienstleistungen für spezielle Zielgrup-
pen an. Besondere Angebote für Grund-
schulen und Kindergärten, wie beispiels-
weise Wissensboxen für den Unterricht, 
sorgen für eine frühzeitige Förderung der 
Lese- und Sprachfertigkeiten von Kin-
dern. Mithilfe von Klassenführungen wer-
den Kinder und Jugendliche früh an die 
Angebote öffentlicher Büchereien heran-
geführt. Ziel ist es, die Schülerinnen und 
Schüler auf die Medienvielfalt neugierig zu 
machen und ihr Interesse zu wecken. 
Vorleseangebote und Autorenlesungen 
im Bücherbus sind ein besonderes Er-
lebnis und stärken die Lesemotivation zu-
sätzlich. 
Für Nutzergruppen wie funktionale An-
alphabeten, Demenzkranke oder Flücht-

Beide Abbildungen © BZSH

Die Fahrbüchereien versorgen 
574.324 Einwohner in 573 Gemeinden
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linge halten die Fahrbüchereien spezielle 
Medienangebote vor und kooperieren mit 
Volkshochschulen, Seniorenheimen und 
anderen Partnern in der Region. Die ge-
sellschaftliche Relevanz der Wahrneh-
mung dieser Aufgabe ist sehr hoch anzu-
setzen. 
Um auch in Zukunft den Bedürfnissen 
unterschiedlicher Nutzergruppen gerecht 
zu werden, finden bei der Ersatzbeschaf-

fung von Fahrzeugen technische Neue-
rungen und gesellschaftliche Entwick-
lungen Berücksichtigung. Das 2017 in 
Auftrag gegebene Fahrzeug der Fahrbü-
cherei im Kreis Steinburg beispielsweise 
wird mit einer elektronischen Rampe aus-
gestattet und ermöglicht als erste mobile 
Bücherei in Schleswig-Holstein einen 
barrierefreien Zugang. 
Das breite Angebot der Fahrbüchereien 

ist nur möglich, weil sich im Durchschnitt 
50 Gemeinden zusammenschließen, um 
gemeinsam eine Fahrbücherei zu unter-
halten – diese vor 55 Jahren entstandene 
Idee der Zusammenarbeit hat sich bis 
heute bewährt. 

Ansprechpartnerin: Kirsten Lundgren, 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein, 
lundgren@bz-sh.de 

© Jens Sauerbrey/ LEITWERK

Präsentieren das neue Medienangebot für Demenzerkrankte: 
Bürgermeister Helmut Tiede, Büchereileiterin Kirsten Lange, Leserin Nicole Dittberner, 
Melina Meding vom Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein, 
Projektleiterin Sabine Haase und Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen von der 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein

Die Büchereizentrale Schleswig-Holstein 
entwickelte 2016 Angebote für die Betreu-
ung und den Umgang mit Demenzkran-
ken. 74 Büchereistandorte sind zum Start 
an dem durch das Ministerium für Justiz, 
Kultur und Europa geförderten Projekt be-
teiligt.
In einer Gesellschaft, in der Menschen ein 
immer höheres Lebensalter erreichen, 
steigt auch die Zahl der an Altersdemenz 
Erkrankten. 1,6 Millionen Menschen in 
Deutschland sind derzeit von dieser 
Krankheit betroffen – Tendenz steigend. 
Demenz ist in den Medien und vielen Be-
reichen des öffentlichen wie privaten Le-
bens präsent. Dennoch wissen Angehö-
rige häufig nicht, wie sie einen dementen 
Menschen im Alltag unterstützen können.
Mit dem Projekt „Kleines Picknick im La-
byrinth“ hat die Büchereizentrale Schles-
wig-Holstein 2016 ein Angebot entwickelt, 
das sich an Menschen richtet, die De-
menzkranke betreuen und sich in ihrem 
privaten Umfeld mit dem Thema Demenz 
auseinandersetzen möchten. Ziel ist es, 
Betroffenen die kulturelle Teilhabe zu er-
möglichen und gleichzeitig das Bewusst-
sein und Verständnis für die Situation 
Demenzerkrankter zu wecken. Darüber 
hinaus soll Unterstützung für den Alltag 
und eine sinnvolle gemeinsame Freizeit-
gestaltung geboten werden.
Gefördert durch das Ministerium für 
Justiz, Kultur und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein konnten Anfang 2017 
74 Büchereistandorte im Land mit 100 
Medientaschen in drei Varianten ausge-
stattet werden. Zusammengestellt wurde 
die Auswahl vom Lektorat der Bücherei-
zentrale. Jede Tasche umfasst 8-9 Titel im 
Wert von rund 150 Euro, die Anregungen 
für die Betreuung und den Umgang mit 
Demenzkranken liefern. Enthalten sind 
Texte und Filme, die speziell für ältere, 

„Kleines Picknick im Labyrinth“ 
– Medien für die Begleitung von 
Menschen mit Demenz
Lisa Wetendorf, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, Öffentlichkeitsarbeit

demente Menschen konzipiert wurden 
und zur Unterhaltung und Entspannung 
beitragen sollen. Musik aus früheren Zei-
ten stimuliert das Hörvermögen und regt 
zum Mitsingen und Bewegen an. Bild-
karten fördern das visuelle Erkennen und 
sprachliche Benennen. Ratgeber bieten 
darüber hinaus praktische und emotio-
nale Unterstützung und liefern Hinter-
grundwissen zur Krankheit Demenz. Bil-
derbücher und Texte zu den Themen 
„Älterwerden“ und „Demenz“ fördern das 
Verständnis zwischen den Generationen 
und stärken das familiäre Gemeinschafts-
gefühl.
Das Vorhaben knüpft an das 2013 mit 
dem Schleswig-Holsteinischen Altenpfle-

gepreis ausgezeichnete Angebot der 
Büchereizentrale „Picknick im Labyrinth“ 
an, das primär für den Einsatz in Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen gedacht 
ist. Das Kompetenzzentrum Demenz in 
Schleswig-Holstein stand erneut als 
Kooperationspartner beratend zur Seite. 

Landesweiter Auftakt in der 
Gemeindebücherei Bordesholm
Der Startschuss für das von der Bücherei-
zentrale initiierte Projekt fiel in der Ge-
meindebücherei Bordesholm. Bücherei-
leiterin Kirsten Lange überreichte die erste 
Medientasche des Projekts „Kleines Pick-
nick im Labyrinth“ an eine Bordesholmer 
Leserin, die sich beruflich in der Betreu-
ung Demenzkranker engagiert. 
Für Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Direktor 
der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, 
sind Öffentliche Bibliotheken gefordert, 
sich für die Schaffung von kulturellen An-
geboten für Menschen mit Demenz zu 
engagieren: „Mit den neuen Medienta-
schen können die Öffentlichen Bibliothe-
ken in Schleswig-Holstein einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, an Demenz erkrank-
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ten Personen so lange wie möglich eine 
Teilhabe am kulturellen Leben zu ermög-
lichen.“
Neben den beteiligten Projektbüchereien 

hält auch die Leihverkehrs- und Ergän-
zungsbibliothek in Flensburg Medienta-
schen vor, sodass diese über viele Stadt 
und Gemeindebüchereien in ganz Schles-

wig-Holstein entliehen werden können. 
Ansprechpartnerin: Sabine Haase, Lek-
torat der Büchereizentrale Schleswig-Hol-
stein, haase@bz-sh.de

Ausgezeichnet – Der Bibliothekspreis 
des Landes
Um die vielfältige Arbeit der Bibliotheken 
zu würdigen, wurde im vergangenen Jahr 
erstmals der „Bibliothekspreis des Lan-
des Schleswig-Holstein“ ausgelobt, der 
das Bibliotheksgesetz des Landes flan-
kiert. Der Preis wird alle zwei Jahre unter 
einem wechselnden Motto vergeben und 
ist insgesamt mit 15.000 Euro dotiert. Er 
wird in zwei Kategorien für größere Biblio-
theken in Gemeinden mit mehr als 10.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern (10.000 
Euro), für kleinere Bibliotheken in Gemein-
den mit weniger als 10.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern (5.000 Euro) verge-
ben. Bewerben können sich die Träger der 
öffentlichen Bibliotheken, des Weiteren 
sind Freundeskreise und Fördervereine 
sowie der Büchereiverein Schleswig-Hol-
stein vorschlagsberechtigt. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die herausragende und kun-
denorientierte Bibliotheksarbeit, gelunge-
ne Kooperationen mit anderen Kultur- und 
Bildungsträgern, wirksame Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit und innovative räum-
liche Lösungen. Die Ausschreibungs-
bedingungen wurden im Vorfeld mit den 
Geschäftsführern der kommunalen Lan-
desverbände abgestimmt. Ausgewählt 
wurden die Preisträger von einer unab-
hängigen Jury.
[www.schleswig-holstein.de/DE/Fachin
halte/P/preiseWettbewerbe/Bibliotheks
preis_des_Landes_Schleswig_Holstein.
html]

Willkommen und Ankommen
Für den Bibliothekspreis 2016 lautete das 
Motto „Zusammen leben, lernen, lesen“. 
Gerade mit Blick auf die Flüchtlinge, auf 
Menschen, die unseren Kulturkreis ken-
nenlernen wollen, wird die Bibliothek für 
viele zur ersten Anlaufstelle. Die öffent-
lichen Bibliotheken tragen im Sinne einer 
gelebten Willkommenskultur mit großem 
Engagement und großer Überzeugung zu 
Integration, Teilhabe und Zusammenhalt 
bei. In diesen öffentlich zugänglichen 
Räumen kann Flüchtlingen und Asylsu-

Bibliotheken – Zusammen leben, 
lernen, lesen.

Bordesholm und Ahrensburg erhalten Bibliothekspreis

Dr. Brigit Janzen, Referentin, Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

Moderne Dienstleister und offene Treffpunkte
Bibliotheken sind neben den Schulen und Hochschulen die wichtigsten Bildungs-
einrichtungen. Sie dienen der Aus- und Weiterbildung der Bürgerinnen und Bürger, 
der Lese- und Sprachförderung, der kulturellen Teilhabe und sozialen Integration. 
Sie sind Einrichtungen, die das kulturelle Erbe des Landes dokumentieren, es 
erhalten und zugänglich machen.
Auch wenn die physische Verfügbarkeit von Büchern in Bibliotheken schon nicht 
mehr unabdingbar sein mag, wenn Informationen in digitaler Form zu jeder Zeit an 
jedem Ort einsehbar sein mögen – die Bibliothek als realer Ort, als Ort der Begeg-
nung und des Austauschs, der Toleranz und des Miteinanders über Nationalitäten 
und Sprachen hinweg, besteht fort und wird weiter Bestand haben. Bibliotheken 
gewährleisten Informationsfreiheit, Meinungsvielfalt und Demokratie. Sie sind 
neutral, ihr Angebot ist nicht dem Konsum verpflichtet und unterliegt keinen kom-
merziellen Interessen. Sie werden von über 270.000 Menschen in Schleswig-
Holstein genutzt und sind damit landesweit eine der meist genutzten Einrichtungen 
in Kommunen. Rund zwei Drittel der Bibliotheken beteiligt sich an der „onleihe 
ZWISCHEN DEN MEEREN“ und bietet die Möglichkeit, Medien digital auszuleihen.
Bibliotheken sind durch die Partnerschaften mit anderen Einrichtungen bereits 
vielerorts das kulturelle Zentrum, das Herz der Gemeinde, im besten Sinne eine Art 
Kulturknotenpunkt und befinden sich auf dem Weg der Transformation von der 
altehrwürdigen Bildungsstätte zum multiplen Kultur- und Veranstaltungsort.
Die großen Themen der bibliothekarischen Gegenwart und Zukunft lauten: Kom-
munikation, Dienstleistung und Service, Interkulturalität, Integration, Digitalisie-
rung, Bildungsgerechtigkeit. Die Verzahnung von Schule und Bibliothek ist hier 
beispielhaft zu nennen, Leseförderung von „Kindesbeinen“ an, Zielgruppenarbeit, 
freier Zugang zu WLAN und Internetarbeitsplätzen.

chenden der erste, barrierefreie Zugang 
zum interkulturellen Austausch ermöglicht 
werden. Land und Kommunen überneh-
men an dieser Stelle gleichermaßen Ver-
antwortung für die gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe der Flüchtlingspolitik, für 
die Integration als echtes Querschnitts-
thema, für Offenheit und Toleranz, für Re-
spekt und Akzeptanz.
Die Verleihung der Preise fand am 4. April 
2017 in der Deutschen Zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften in Kiel statt, 
die ihrerseits 2014 die nationale Auszeich-
nung "Bibliothek des Jahres“ durch den 
Deutschen Bibliotheksverband erhalten 
hatte. Wie Kulturministerin Anke Spooren-
donk bei der Übergabe betonte, verdient 
„jede der rund 150 Bibliotheken hier im 
Land unsere Aufmerksamkeit, unsere An-

erkennung, unsere Aufmunterung und 
unsere Unterstützung. Sie alle verdienen 
es, dass ihre Arbeit mehr ins Zentrum 
rückt.“ Bibliotheken seien unschlagbar 
darin, gegen Unwissenheit, Intoleranz, 
schlechtes Benehmen und Unmensch-
lichkeit vorzugehen.
15 Bibliotheken folgten dem Aufruf zur 
Bewerbung. Ihre kommunalen Träger, 
Freundeskreise oder Fördervereine waren 
von der eigenen Leistung überzeugt, so 
dass sie sich dem Wettbewerb stellen 
wollten. Zahlreiche Beispiele dieser guten 
Praxis klingen in den beiden aktuellen 
filmischen Porträts über die preisgekrön-
ten Bibliotheken Bordesholm und Ahrens-
burg an.
[www.schleswig-holstein.de/DE/Landes
regierung/II/_startseite/Artikel2017/2017/
170404_bibliothekspreis/Bibliothekspreis
_Videos.html] 

Vorbildlich zeigt sich dabei die Bibliothek – 
neben dem Zuhause und dem Arbeits-
platz – als sogenannter „Dritter Ort“, wie 
das gemeinsame Positionspapier des 
Deutschen Städtetags, des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes und des 
Deutschen Bibliotheksverbandes es for-
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dert: die Bibliotheken als Orte mit einer 
hohen Aufenthaltsqualität. Ebenso bei-
spielgebend sind die verstärkten strategi-
schen Partnerschaften mit anderen kom-
munalen Einrichtungen wie etwa den 
Volkshochschulen, Schulen oder Erstauf-
nahmeeinrichtungen. Jury-Mitglied Hans-
Joachim Grote, Präsident des Deutschen 
Bibliotheksverbandes, Vorsitzender des 
Büchereivereins Schleswig-Holstein und 
Oberbürgermeister der Stadt Norderstedt, 
betonte die wichtige Funktion dieser 
Vernetzung: „Bibliotheken sind zentrale 
Orte in unseren Städten und Gemeinden 
und wirken der zunehmenden Vereinsa-
mung älterer, aber auch jüngerer Men-
schen entgegen.“

Bordesholm: Engagement und 
Bestandsaufbau
In der Kategorie der kleineren Bibliothe-
ken hat die Gemeindebücherei Bordes-
holm mit ihrer engagierten Teamarbeit die 
Jury überzeugt. So lassen sich auch in 
kleineren Gemeinden bereits wichtige Hil-
festellungen realisieren wie etwa kosten-
lose Büchereiausweise für Asylsuchende, 
auf sie abgestimmte Bibliotheksfüh-
rungen oder auch die Zusammenstellung 
von Medien zum Sprachenlernen an 
einem Ort. Neben Sprachlehrwerken wur-
den Romane und Kinderbücher in den 
Sprachen der neuen Mitbürger erworben. 
Das Angebot der Büchereizentrale einer 

Willkommensbox wurde mit Hilfe der Bor-
desholmer Sparkasse mit weiterer Lite-
ratur ergänzt. In der Gemeindebücherei 
Bordesholm steht eine Wohlfühl-Atmos-
phäre mit hoher Aufenthaltsqualität, aber 
auch der gute Kontakt zu den Deutsch 
Lehrenden im Vordergrund. Den Migrant-
innen und Migranten stehen kostenlose 
Internetarbeitsplätze mit Online-Sprach-
programmen zur Verfügung. Dank spe-

Bibliotheksgesetz: Bibliotheken als Standortfaktoren
Solange ein bundesweites Rahmengesetz fehlt, bleibt es den Ländern vorbe-
halten, hier gesetzliche Regelungen zu erlassen. Die Enquete-Kommission „Kultur 
in Deutschland“ hatte bereits 2007 in ihrem Abschlussbericht die mangelnde recht-
liche und strukturelle Präzisierung der deutschen Bibliothekslandschaft festge-
stellt. Sie empfahl den Ländern, zur Behebung dieses Mangels sowie zur Regelung 
von Aufgaben und Finanzierung der öffentlichen Bibliotheken eigene Bibliotheks-
gesetze zu erlassen. Schleswig-Holstein ist diesem Postulat als fünftes Land nach-
gekommen.
Mit dem Ende August 2016 in Kraft getretenen Gesetz erfährt das Bibliothekswe-
sen eine angemessene rechtliche Aufwertung. Das Gesetz definiert Bibliotheken 
als Standortfaktoren, die im Rahmen der Sozialraum- und Stadtentwicklungs-
planung sowie der Digitalen Agenda zu berücksichtigen sind. Das Bibliotheks-
gesetz weist den Bibliotheken und ihren Trägern keine neuen Aufgaben zu, 
sondern definiert die bestehenden Aufgaben der Bibliotheken als Bildungs- und 
Kultureinrichtungen. Ziel ist es, vorrangig zur Bestandssicherung des Bibliotheks-
systems beizutragen und gleichzeitig eine Grundlage für dessen Weiterent-
wicklung zu liefern. Daher ist im Landesentwicklungsplan der bedarfsgerechte und 
bürgerorientierte Erhalt und Ausbau von Bibliotheken vorgesehen.
[www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/bibliotheken/bibliotheksgesetz.html]

zieller Lernspiele kommt auch die Spaß-
komponente nicht zu kurz und die 
gemischten Gruppen wachsen über die 
gemeinsame Sprache Deutsch gut zu-
sammen. Das Angebot gilt für Jung und 
Alt, jeder wird seinem Alter entsprechend 
angesprochen. Im Gegenzug helfen 
Flüchtlinge bei Übersetzungen der Infor-
mationszettel über die Möglichkeiten in 
der Bibliothek in verschiedene Sprachen. 
Unterstützung erhält die Gemeinde-
bücherei nicht nur durch ihre Verwaltung, 
sondern auch durch den „Freundeskreis 
Asyl“, so dass Projekte wie das multikul-
turelle Lesefest mit gemeinsamen Kochen 
und Essen inklusive einem Kochbuch rea-
lisiert werden können.
http://www.bordesholm.de/cms/front_co
ntent.php?idcat=131

Den Preisträgern wurde die Möglichkeit 
eingeräumt, sich selbst einen Laudator zu 
suchen. Für Bordesholm hielt der 20jäh-
rige Philip Tietje die Laudatio, der als „Bü-
cherkind“ mehrere Jahre im Rahmen der 
Schülerhilfe in der Gemeindebücherei ge-
holfen hatte und sich auf deren Internet-
seiten auch als Buch-Blogger betätigt hat. 
Er hob insbesondere die familiäre Atmos-
phäre hervor – das freundliche Miteinan-
der, der hilfsbereite Umgang und die 
Bereitschaft, den unterschiedlichsten 
Bedürfnissen gerecht werden zu wollen, 
seien für ihn auch Lebensschule gewe-
sen.

Ahrensburg: Unterstützung und 
partnerschaftliches Miteinander
In der Kategorie der größeren Bibliothe-
ken überzeugte die Stadtbücherei 
Ahrensburg. Neben den inhaltlichen 
Angeboten hat die Jury die vielfältige Ein-
bindung von bürgerschaftlichen Engage-
ment, die sehr gute Unterstützung durch 
die Kommune und das Feingefühl für die 
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Thematik beeindruckt. So können alle 
Ehrenamtlichen den Kopierer in der Bib-
liothek kostenfrei nutzen und erhalten 
regelmäßig Feedback zu ihrer Arbeit. 
Außerdem ist die Bibliothek auch außer-
halb der Öffnungszeiten ein Treff- und 
Vernetzungspunkt für Deutschlernende 
und -lehrende in Kooperationen mit der 
VHS und anderen Einrichtungen. Die neu 
erlernte Fremdsprache Deutsch kann in 
Gesprächskreisen angewandt und all-
tagstauglich umgesetzt werden. Die Bib-
liothek versteht sich als Begegnungsstät-
te, die Menschen miteinander in Kontakt 
bringen und Kulturen teilen möchte. Als 
unausgesprochene Regel gilt, dass nicht 
über Religion, Politik oder Konflikte ge-
sprochen wird, das Klima ist offen und 
neutral, die konkreten Bedürfnisse stehen 
im Vordergrund. Das Potenzial einer Bib-
liotheksmitarbeiterin mit iranischen Wur-
zeln wurde genutzt und gefördert für den 
Start von „Dialog international“. Außer-
dem ist die Kollegin eine wertvolle Unter-
stützung im Kontakt mit den Besuchern 
aus dem arabischen Sprachraum. Schü-
ler und Schülerinnen bieten eine ehren-
amtliche Kinderbetreuung an, so dass vor 
allem auch geflüchtete Frauen in Ahrens-
burg die Stadtbücherei nutzen können.
http://www.ahrensburg.de/Bildung-Kultur/
Stadtb%C3%BCcherei

Ahrensburg hatte den ehemaligen Direk-
tor des Hamburger Völkerkundemu-
seums Dr. Wulf Köpke für eine Laudation 
gewinnen können. Aktuell leitet er als Ex-
perte für interkulturelle Fragen das Institut 
für Transkulturelle Kompetenz an der Aka-
demie der Polizei. „Seine“ Stadtbücherei 
würdigte er „als selbstverständlichen kul-
turellen und intellektuellen Mittelpunkt“ 
der Kommune, als „unsere Bibliothek – wir 
alle lieben sie“. Die herzliche, unerschüt-
terliche und unaufdringliche Freundlich-
keit des Personals sei gepaart mit großer 
Sachkompetenz und Hilfsbereitschaft. Er 
sieht in dem Preis einen Ansporn für alle, 
das Niveau für die Bibliothek zu halten. 
Die städtische Unterstützung bewertete er 
als „eine ihrer besten Investitionen sowohl 
in Kultur als auch in die Bestrebungen zur 

Ausgangslage: Vorbildliches Kooperationsmodell
Grundlage der Finanzierung des öffentlichen Bibliothekswesens in Schleswig-
Holstein sind die Zuschüsse der Gemeinden und Kreise sowie Mittel aus dem 
Finanzausgleichgesetz (FAG). Ausgangspunkt ist die Landesverfassung, die in 
Artikel 13 die Förderung des Büchereiwesens als Aufgabe des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände vorsieht. So teilt sich auch – neben den 
Eigeneinnahmen aus Benutzungsgebühren – die Finanzierung auf: Rund 70 % tra-
gen die Gemeinden, fast 10 % die Kreise und knapp 14 % der landesweit agieren-
de Büchereiverein Schleswig-Holstein, der die Zuschüsse des Landes gemäß den 
von ihm abgeschlossenen Büchereiverträgen verwaltet und verteilt.
Im Büchereiverein haben sich die Träger der rund 150 öffentlichen Bibliotheken, 
also über 140 Kreise, Städte und Gemeinden sowie die kreisfreien Städte Flens-
burg, Neumünster und Kiel sowie 13 Fahrbüchereien zusammengeschlossen. Die-
ses Vertragsystem garantiert eine beispielhafte interkommunale Zusammenarbeit 
mit erheblichen Synergieeffekten, die allen Beteiligten zugutekommen. Die Kom-
munen bedienen sich des Büchereivereins für zentrale Dienstleistungen und erhal-
ten dafür ein Optimum an Leistung. Dies gilt als bundesweite Besonderheit: eine 
garantierte, solide Bibliotheksförderung, auch gemessen an der Größe des Bun-
deslandes. 
Seit 1999 wird das Bibliothekswesen über den Kommunalen Finanzausgleich ge-
fördert. Das Land hat damals die Landesförderung von über sechs Millionen Euro 
eingebracht, weitere rund 1,4 Millionen Euro für die Dynamisierungen stammten in 
den folgenden Jahren aus kommunalen Mitteln. Mit der Neugestaltung des Kom-
munalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2015 sind die ursprünglichen Landes-
mittel in den neuen Verbundsatz von 17,83 % überführt worden und wurden damit 
nach geltendem Finanzausgleichsrecht zu kommunalen Mitteln. Die Finanzierung 
erfolgt als Zuweisung über einen Vorwegabzug im Kommunalen Finanzausgleich. 
Von 2009 bis 2011 wurde die Förderung um jeweils 1 % erhöht. 2015 ist – nach vier-
jähriger Aussetzung – die Dynamisierung der Finanzmittel um jährlich 1,5 % wieder 
bis 2018 eingeführt worden und beträgt aktuell über 7,6 Millionen Euro pro Jahr.
Rund dreiviertel der öffentlichen Bibliotheken sind hauptamtlich geleitet, insge-
samt sind dort mehr als 600 Menschen beschäftigt. Sie sind ein Schwerpunkt im 
kommunalen Verständnis zur Sicherung der kulturellen Infrastruktur, und es ist 
ihren Trägern in den letzten Jahren gelungen, die Bibliothekslandschaft mit hoher 
Versorgungsdichte stabil zu halten.

Verstärkung der Attraktivität des Stadtzen-
trums“.

Bibliotheken – Investitionen in 
die Zukunft
Die Preisübergabe erfolgte an die Kom-
munen als Träger der Bibliotheken mit 
dem Hinweis, das Preisgeld ausschließ-
lich für die Bibliotheksarbeit zu verwen-
den. Bürgermeister Helmut Tiede nahm 
für Bordesholm, Bürgermeister Michael 
Sarach für Ahrensburg die Urkunde ent-
gegen. Für die Bibliotheken erhielten 
Kirsten Lange/Bordesholm und Thomas 
Patzner/Ahrensburg eine Plakette und An-
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stecker für ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ministerin Anke Spoorendonk 
resümierte: „Wir brauchen engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Bibliotheken, wir brauchen aber auch Ver-
waltungs- und Finanzverantwortliche, die 
dafür eintreten, dass Bibliotheken für ihre 
wertvollen gesellschaftlichen Aufgaben 
gut ausgestattet sind.“
Das Kulturministerium unterstützt dieses 
Engagement in den Kommunen mit Pro-

jektförderungen für innovative Maßnah-
men. Seit 2016 besteht ein Haushaltstitel 
im Zusammenhang mit dem Bibliotheks-
gesetz in Höhe von 430.000 Euro. Die Mit-
tel stehen insbesondere für „Innovationen 
in Öffentlichen Bibliotheken“ zur Verfü-
gung. Damit sollen Anreize vor allem in 
den Bereichen Informationskompetenz, 
Integration und Inklusion sowie Vernet-
zungsaktivitäten im ländlichen Raum ge-
schaffen werden. Schon im ersten Jahr 

fand das Förderprogramm ein breites 
Echo: 2016 wurden 16 Anträge mit einer 
Gesamtfördersumme von knapp 170.000 
Euro bewilligt. Bewerbungsschluss für 
dieses Jahr ist am 31. Juli. Die Ausschrei-
bung und das Antragsformular sind auf 
den Seiten der Landesregierung im 
Internet abrufbar.
[www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/
K/kulturfoerderung.html;jsessionid=2C5
D2E402CD5A757458253B32B110E71]

Rechtsprechungsberichte

VG Koblenz: 
Kreis muss
Schülerbeförderungskosten nach 
Streit über die Zumutbarkeit einer 
Straßenüberquerung zahlen
Das Verwaltungsgericht Koblenz hat mit 
seinem Urteil vom 02.03.2017 - 4 K 
1111/16.KO - der Klage eines Schülers 
auf Übernahme der Fahrtkosten zu dem 
von ihm besuchten Gymnasium stattge-
geben. 
In dem dem Verfahren zugrunde liegen-
den Sachverhalt hatte der beklagte Land-
kreis seinen Antrag auf Kostenübernahme 
mit der Begründung abgelehnt, der Schul-
weg zum nächstgelegenen Gymnasium 
sei mit 3.950 Meter – wenn auch gering-
fügig – weniger als 4 Kilometer lang. Doch 
sei dieser Weg nach Auffassung des 
Gerichts nicht zumutbar, weil er die Über-
querung einer besonders gefährlichen 
Straße beinhalte. Der kürzeste zumutbare 
Weg sei aber schon länger als 4 Kilometer. 
Daher habe der Schüler Anspruch auf 
Kostenübernahme.
Der Landkreis hatte argumentiert, auch 
der unter 4 Kilometer lange Schulweg 
weise nach polizeilichen Erkenntnissen 
keine besondere Gefährlichkeit auf. Nach 
erfolglosem Widerspruch hat der Kläger 
gegen die Ablehnung der Kostenüber-
nahme Klage erhoben. Die vom Beklag-
ten zugrunde gelegte Entfernung könne 
nur unter Überquerung einer auf dem Weg 
liegenden viel befahrenen Straße, bei 
Inanspruchnahme einer sogenannten 
Überquerungshilfe, eingehalten werden. 
Dies sei insbesondere in den Wintermo-
naten zu gefährlich und von daher nicht 
zumutbar. 
Das VG gab der Klage statt, da der Kläger 
einen Anspruch auf Gewährung von 
Schülerbeförderungskosten für die Fahrt 
zu dem von ihm besuchten Gymnasium 
habe. Zur Begründung führte es an, dass 
nach den einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen es dem Beklagten obliege, 

für die Beförderung der Schüler zu dem in 
seinem Gebiet gelegenen Gymnasium zu 
sorgen, wenn diese ihren Wohnsitz in 
Rheinland-Pfalz haben und ihnen der 
Schulweg ohne Benutzung eines Ver-
kehrsmittels nicht zumutbar sei. Letzteres 
sei der Fall, wenn der Weg besonders ge-
fährlich oder der kürzeste, nicht beson-
ders gefährliche Fußweg zwischen Woh-
nung und Gymnasium länger als 4 km sei.
Hier sei der kürzeste zu berücksichti-

gende Fußweg entgegen der Annahme 
des Beklagten länger als 4 km. Mit Blick 
auf die besonderen Umstände des Falls 
sei davon auszugehen, dass der Kläger 
einen in der Nähe der Überquerungshilfe 
liegenden Zebrastreifen sachgerecht 
nutzen werde, um auf diesem Weg seinen 
Schulweg fortzusetzen. Ein Schüler dürfe 
eine sichere und für ihn mit Vorrang ver-
sehene Überquerungsmöglichkeit einer 
Überquerungshilfe (ohne Vorrang) vorzie-
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hen, wenn sie in deren Nähe liege und 
zudem – wie hier mit Blick auf den starken 
Verkehr – mit erheblichen Wartezeiten an 
der Überquerungshilfe zu rechnen sei. 
Damit verlängere sich im vorliegenden 
Fall der kürzeste, nicht besonders ge-
fährliche Schulweg um zirka 190 Meter 
und sei daher insgesamt länger als 4 km. 
Da auch die sonstigen Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt seien, stehe dem Kläger 
der Anspruch auf Übernahme der Beför-
derungskosten zu. 

FG Schleswig-Holstein: 
Vergabe von Liegerechten in 
Urnenbegräbniswald stellt 
umsatzsteuerfreie 
Grundstücksvermietung dar 
Das schleswig-holsteinische Finanzge-
richt in Kiel hat mit Urteil vom 21.11.2016 - 
4 K 36/14 - entschieden, dass bei der 
Kombination von Beisetzung und Verga-
be von Liegerechten in einem Urnenbe-
gräbniswald nur die reinen Bestattungs-
leistungen umsatzsteuerpflichtig sind. Die 
davon zu trennende Vergabe von Liege-
rechten stelle dagegen eine umsatz-
steuerfreie Vermietungsleistung dar.
In dem Verfahren war der Kläger Eigen-
tümer eines als Urnenbegräbniswald 
bezeichneten Grundstücks. Im Rahmen 
des Betriebes des Begräbniswaldes bot 
er zweierlei Leistungen an. Die erste Leis-
tung bestand in der Vergabe von Liege-
rechten. Interessierten Menschen wurde 
an einem Familien- oder Gruppenbaum 
ein beziehungsweise mehrere Nutzungs-
rechte zur Beisetzung der Asche mit 
anschließender Liegezeit für Zeiträume 
von 20 bis 99 Jahren eingeräumt. Mit 
dieser Leistung waren weitere Leistungen 
verbunden (Baumpflege, gegebenenfalls 
Ersetzung von Bäumen, Unterhaltung des 
Waldes, Kennzeichnungen an den Bäu-

men, Anlage und Unterhaltung der Wege 
und Parkplätze, Unterhaltung und Pflege 
der Ruhestätten-Datenbank). Die zweite 
vom Kläger angebotene Leistung be-
stand aus Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Beisetzung (Bestattungsleistun-
gen). Diese Leistungen waren optional 
und mussten nicht gemeinsam mit dem 
Erwerb eines Liegerechtes erworben wer-
den. 
Das FG hat zunächst entschieden, dass 
die Leistungen des Klägers zu trennen 
seien und zwar einerseits in die nicht 
steuerbefreiten Bestattungsleistungen 
und andererseits in die Vergabe von Lie-
gerechten. Zu der Vergabe von Liege-
rechten gehörten die Zusatzleistungen 
wie etwa Baumpflege, Kennzeichnung 
der Bäume, Pflege des Waldes als un-
selbstständige Nebenleistungen. Der 
prägende Charakter dieser Leistung liege 
in der zeitweisen Überlassung einer 
Grundstücksfläche. Damit liege eine be-
günstigte Vermietungsleistung im Sinne 
des richtlinienkonform auszulegenden § 4 
Nr. 12a UStG vor.

VG Mainz: 
Akteneinsicht vor Ort nach 
Informationsfreiheitsgesetz immer 
gebührenfrei 
Das Verwaltungsgericht Mainz hat mit 
Urteil vom 05.04.2017 - 3 K 569/16.MZ - 
entschieden, dass die Einsichtnahme in 
amtliche Informationen bei der Behörde 
vor Ort nach dem Landesinformationsfrei-
heitsgesetz auch gebührenfrei ist, wenn 
ihr umfangreiche behördliche Vorberei-
tungsmaßnahmen vorausgegangen sind. 
Zuvor hatte der Kläger im April 2015 unter 
Berufung auf das Landesinformationsfrei-
heitsgesetz die Einsichtnahme in alle bei 
der beklagten Stadt vorhandenen Akten 
zu einem bestimmten Gemarkungsbe-

reich beantragt, der als Naturschutzge-
biet ausgewiesen ist. Die Beklagte trug 
daraufhin zahlreiche Verfahrensakten 
innerhalb der Behörde zusammen. We-
gen schützenswerter Belange wurden 
Schwärzungen und in drei Fällen die 
Beteiligung Dritter vorgenommen, deren 
Belange durch das Informationszugangs-
gesuch berührt wurden. Der Beklagten 
entstanden dadurch Personalkosten in 
Höhe von mehr als 4.000 Euro.
Nachdem dem Einsichtsgesuch überwie-
gend stattgegeben worden war, setzte die 
Beklagte dem Kläger gegenüber eine 
Gebühr von 500 Euro fest und führte aus, 
wegen des erheblichen Personalauf-
wands bei der Vorbereitung der Ein-
sichtnahme werde der nach dem Gebüh-
renrahmen mögliche Höchstbetrag in 
Ansatz gebracht. Dagegen wandte sich 
der Kläger mit seinem Widerspruch und 
machte geltend, die Gebührenerhebung 
sei unzulässig. Der Widerspruch blieb 
ohne Erfolg.
Das VG gab der Klage jetzt statt und hob 
den Gebührenbescheid auf. Zur Begrün-
dung verwies es auf die fehlende Rechts-
grundlage für die Erhebung einer Gebühr 
im Fall der Einsichtnahme in amtliche 
Informationen bei der Behörde vor Ort. 
Nach dem Landesinformationsfreiheits-
gesetz, das hier noch zur Anwendung 
komme, seien Amtshandlungen nach die-
sem Gesetz zwar grundsätzlich gebüh-
renpflichtig. Dies gelte aber ausdrücklich 
nicht für die Einsichtnahme in behördliche 
Unterlagen vor Ort. Insoweit seien der 
Gesetzeswortlaut und auch der Wille des 
Gesetzgebers eindeutig. Die Einsicht-
nahme voraussetzende Vorbereitungs-
maßnahmen würden ebenfalls von der 
Gebührenfreistellung erfasst, weil es 
keine hinreichend bestimmten gesetz-
lichen Anhaltspunkte für eine Differen-
zierung gebe.

Aus dem Landesverband

Erdogan auf dem Weg zur Alleinherr-
schaft in der Türkei; Amerika First! Wohin 
führt der Weg des amerikanischen Präsi-
denten Donald Trump? Rechtsruck in  
Europa?
Nicht nur kommunalpolitische Themen, 
auch die aktuelle Weltpolitik fand in der 

30 Jahre alt – und doch ganz neu
Frühjahrstagung des Fachverbandes der Hauptverwaltungsbeamten 
der Kommunen Schleswig-Holstein 
vom 15. – 17.02.2017 in der Akademie Sankelmark

30. Tagung des HVB Fachverbandes der 
Kommunen Schleswig-Holsteins seinen 
Niederschlag. Mit Sorge blickten die 
Hauptverwaltungsbeamten auf das welt-
politische Geschehen. 
Mit einer Feierstunde zum 30-jährigen 
Jubiläum begann die diesjährige Früh-

jahrstagung. Landesvorsitzender Dieter 
Staschewski war erfreut, mit Gerhard 
Beuck, dem ehemaligen Ltd. Verwal-
tungsbeamten des Amtes Oeversee, 
einen der Gründungsväter der Veran-
staltung begrüßen zu können. Auch der 
langjährige Leiter der Akademie Sankel-
mark, Dr. Rainer Pelka und geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied Jörg Bülow 
vom SHGT ließen es sich nicht nehmen, 
dem HVB Fachverband zu gratulieren. Als 
besonders bemerkenswert stellte der 
Landesvorsitzende heraus, dass Amts-
direktor Heiko Albert vom Amt Südangeln 
von Anfang an nun seit 30 Jahren dabei 
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Der aktuelle HVB-Landesvorstand v.li.: Jörg Hauenstein, Claus Röhe, Volker Tüxen, 
Torsten Ridder, Landesvorsitzender Dieter Stascheswki, Werner Rütz, Bernd Gundlach

ist. Der HVB Fachverband mit seinen ver-
schiedenen Veranstaltungen sollte die 
Verwaltungskraft stärken, den Erfah-
rungsaustausch fördern und kommunale 
Interessen vertreten. Diese Erwartungen 
sind in vollem Umfang erfüllt worden. Der 
Verband hat sich im stetigen Wandel den 
Aufgaben und Realitäten gestellt, hat 
gemeinsam Stärke bewiesen und sich 
anpassungsfähig gezeigt. Landesvor-
sitzender Staschewski machte die Be-
deutung des HVB Fachverbandes für den 
kommunalen Zusammenhalt deutlich. Mit 
dem Appell „bewahrt den Geist von 
Sankelmark“  endete die Begrüßung des 
Landesvorsitzenden. 
Gründungsvater Gerhard Beuck erinnerte 
an die Anfänge der Frühjahrstagung 
Sankelmark. Die Ämter befanden sich 
noch in der Aufbauphase. Eine Partner-
schaft auf Augenhöhe mit Kreis und Land 
war das Ziel. Zu den ehrenamtlichen 
Amtsvorstehern herrschte in vielen Äm-
tern ein angespanntes Verhältnis, ja sogar 
von Misstrauen war die Rede. Im Laufe 
der Zeit hat sich gezeigt, dass dieses 
Misstrauen völlig unberechtigt war. Die 
Ämter mit ihren Ltd. Verwaltungsbeamten 
haben sich als Verwalter und mehr noch 
als Gestalter des ländlichen Raumes 
gezeigt. Die LVB's und nun auch die 
Amtsdirektoren haben eine völlig neue 
Rolle übernommen. Die Frühjahrstagung 
in Sankelmark war als Informations- und 
Austauschplattform dafür hervorragend 
geeignet. Gerhard Beuck erinnerte an 
viele Empfehlungen, die als Anregung an 
den Schleswig-Holsteinischen Gemein-
detag gegeben wurden. Als Beispiel 
nannte er verschiedene Satzungsmuster 
und die Weiterentwicklung der Amtsord-
nung. Die Programmgestaltung der Früh-
jahrstagung war vielfältig. Meist waren die 
Themen am Puls der Zeit, die Podiums-
diskussion mit Vertretern des Landtages 

aber auch die Besuche verschiedener 
Minister haben gezeigt, welchen Stellen-
wert der HVB Fachverband inzwischen 
hat. Besonders erinnerte Gerhard Beuck 
auch an die Herausforderungen, die die 
deutsche Wiedervereinigung mit sich 
brachte. Sankelmark hat Kultstatus, so re-
sümierte Beuck. Die exzellente Betreuung 
in der Akademie Sankelmark, die viel-
fältigen Themen und der kollegiale Aus-
tausch haben die Teilnehmer gestärkt. Die 
Tagung Sankelmark ist unverzichtbar.
Dr. Rainer Pelka als ehemaliger Leiter der 
Akademie Sankelmark berichtete, dass 
die HVB Tagung auch für die Akademie 
ein Highlight war und ist. Spannende 
Themen mit hochkarätigen Teilnehmern 
und Gästen haben auch die Akademie 
Sankelmark über die Grenzen der Region 
hinaus bekanntgemacht. Die Ausrichtung 

v.l.: Dieter Staschewski, Gerhard Beuck, Dr. Rainer Pelka, 
Dr. Christian Pletzing, Jörg Bülow

des kulturellen Abends, für den Dr. Pelka 
viele Jahre verantwortlich zeichnete, war 
für ihn eine heikle Aufgabe zwischen geis-
tiger Anregung und spannender Unter-
haltung. 
Jörg Bülow vom SHGT machte deutlich, 
dass Konstanz und Verlässlichkeit den 
HVB auszeichnen. Bürgernah, wirtschaft-
lich und leistungsfähig treiben die Ämter 
die Entwicklung des ländlichen Raumes 
voran. Die Frühjahrstagung Sankelmark 
ist eine Marke, sie ist 
- Pflichttermin
- Heimspiel für eine enge und freund-

schaftliche Zusammenarbeit
- Fortbildung für die Teilnehmer und Gäste 
- Zeichen der Geschlossenheit und
- Basis für Kampagnenfähigkeit.

Als Beispiel hierfür nannte er die Einfüh-
rung der hauptamtlich verwalteten Ämter, 
die umfangreichen Stellungnahmen zu 
den Planungen des Landes, die Verhin-
derung der Aufgabe zur Bekämpfung der 
Geldwäsche bei den Ämtern, die Neu-
fassung der Amtsordnung und die Verhin-
derung der Auflösung der Ämter. Gerade 
die aktuellen Herausforderungen, wie die 
Glasfaserbreitbandversorgung, die Be-
reitstellung von Krippenplätzen, die Auf-
gaben zum Ausbau von erneuerbaren 
Energien und die Aufnahme von Flücht-
lingen haben gezeigt, dass der ländliche 
Raum mit den vielen Gemeindevertretern, 
Bürgermeistern und den Ämtern sich 
diesen Aufgaben in vorbildlicher Weise 
stellt und diese bewältigt. Das enge ab-
gestimmte Zusammenwirken zwischen 
Bürgermeistern und den Hauptverwal-
tungsbeamten hat den ländlichen Raum 
positiv entwickelt. Die entscheidenden 
Impulse kommen aus den Ämtern und 
werden in den Ämtern und Gemeinden mit 
großem Einsatz umgesetzt.
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Dr. Christian Pletzing als Leiter der 
Akademie Sankelmark überraschte den 
HVB Fachverband mit einem Geschenk 
von selbst kreierten Torten. Er bedankte 
sich beim HVB Verband für die langjährige 
Treue zur Akademie Sankelmark. Dr. 
Pletzing erinnerte daran, dass der Lan-
desrechnungshof vor 30 Jahren die Quali-
tät der Verwaltung auf dem Lande an-
zweifelte. Diese Zweifel sind inzwischen 
vollends beseitigt. Die Ämter sind in der 
Verwaltungsstruktur des Landes Schles-
wig-Holstein nicht mehr wegzudenken. 
Auch die Akademie Sankelmark hat sich 
gewandelt und stellt sich den Herausfor-
derungen.

Wo steht der ländliche Raum 
– Dr. Robert Habeck
Wie sieht die Zukunft des ländlichen 
Raumes aus? Der SSW will die Ämter ab-
schaffen und Amtsgemeinden einrichten. 
Landesvorsitzender Dieter Staschewski 
begrüßte Dr. Robert Habeck, Minister für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume Schleswig-Holstein. 
Das nachbarschaftliche Engagement und 
der abgewogene Umgang mit der Natur 
durch den ländlichen Raum macht 
Schleswig-Holstein zu dem, was es ist, so 
Dieter Staschewski.  
Minister Habeck merkte zu Beginn seiner 
Ausführungen an, dass es bei der Be-
wältigung der anstehenden Aufgaben un-
erlässlich ist, über den Tellerrand der 
Gemeinden und Ämter zu schauen, um 
den großen Herausforderungen gerecht 
werden zu können. Die Herausforderun-
gen waren in der aktuellen Schärfe und 
Ausprägung in den Vorjahren so nicht vor-
handen. Es wird nicht ausbleiben, dass 
nicht alle Aufgaben im Sinne der Betrof-
fenen erfüllt werden können und emo-
tionale Enttäuschungen entstehen. 
Zum demografischen Wandel führte 
Habeck aus, dass wir eine andere Ge-
sellschaft werden. Es wird keine einheit-
liche Entwicklung geben. Sie wird regional 
unterschiedlich ausgeprägt sein. Der 
Wandel wird jedoch deutlich komplexer 
sein, als er zunächst angenommen 
wurde. Er prognostiziert eine Entgrenzung 
von Privatheit und Arbeit. Homeoffice tritt 
zunehmend in den Fokus von Beschäf-
tigten und Arbeitgebern. Die klassische 
Infrastruktur bekommt eine völlig andere 
Bedeutung. Die Versorgung mit Glas-
faserbreitband ist alternativlos. Sie kann 
nur realisiert werden, wenn man sich von 
bisherigen Lösungsstrategien befreit und 
auch diese Zukunftsfrage nicht an der 
Gemeindegrenze Halt macht. Hierin liegt 
auch die Chance des ländlichen Raumes, 
da nach seiner Ansicht bisherige strate-
gische Entwicklungen an den zentralen 
Verkehrsachsen eine Politik der 50iger 
Jahre sind. Die Strenge der hierarchi-
schen Entwicklung mit dem zentralört-
lichen System hält er nicht mehr für zeit-

v.li.: Dieter Staschewski, 
Dr. Robert Habeck, Jörg Hauenstein

gemäß. Die Förderung des ländlichen 
Raumes, insbesondere über die Aktiv-
regionen, machen die Ansätze der neuen 
Strategie des Landes Schleswig-Holstein 
deutlich. Mit den bestehenden Förder-
kulissen sollen neue und innovative Ideen 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes 
unterstützt werden. Im Fokus dabei wird 
auch die zukünftige Mobilität des länd-
lichen Raumes stehen. Bürgerbusse, 
Carsharing, Mitfahrmanagement sind 
flexible Mobilitätsformen, die zu einer Re-
duzierung der Anzahl der Fahrzeuge, die 
uns selbst gehören, beitragen werden. 
Auch diese Beispiele machen deutlich, 
dass Gemeinden  über Grenzen hinweg 
denken müssen, um gemeinsam Konzep-
te zu entwickeln. 

Dr. Robert Habeck stellte fest, dass die 
Gemeinden immer mehr in eine Zwi-
schenrolle gedrängt werden, z. B. für ent-
fallende Infrastruktur wie Ärzte, Breitband-
versorgung, Nahversorgung. Hier stoßen 
die Gemeinden an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. Sind die Gemeinden 
dafür ausreichend ausgestattet? Die an-
schließende Diskussion machte deutlich, 
dass die Überregulierung zum Einwerben 
der Fördermittel abgebaut werden muss. 
Eine Vielzahl von Prüfungsinstanzen 
stürzt sich geradezu auf die geförderten 
Projekte. Die Angst geht um, dass ein 
Fehler in der Abrechnung des Projektes 
gefunden wird. Insofern werden aus dem 
Plenum ein Bürokratieabbau, die Verein-
heitlichung von Vordrucken und die Redu-
zierung der Prüfungsinstanzen eingefor-
dert. Private Investoren geben auf ob der 
überbordenden Bürokratie. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf.
Die Breitbandförderung ist nicht auf den 
ländlichen Raum zugeschnitten. Die Tele-
kom torpediert durch Maßnahmen wie 
Vectoring die Aktivitäten der Kommunen 
zum flächendeckenden Ausbau einer 
Glasfaserbreitbandversorgung. Die 
Zweckverbände können nicht nur die 

weißen Flecken Schleswig-Holsteins er-
schließen und lukrative Bereiche werden 
von den großen Globelplayern erschlos-
sen. Massiv wurde Kritik an der derzeiti-
gen Situation der Glasfaserbreitbandver-
sorgung durch den HVB Verband geübt. 
Die Vertreter des HVB Fachverbandes 
machten deutlich, dass der ländliche 
Raum gern zu der Entwicklung Schleswig-
Holsteins seinen Beitrag leisten will. Enge 
Grenzen der Landesplanung bremsen die 
Gemeinden jedoch dabei aus. Wir brau-
chen dringend langfristigen Wohnraum 
für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, so 
die Forderung vieler Vertreter aus den 
Ämtern. Gäbe man dem ländlichen Raum 
mehr Chancen und Entwicklungsräume, 
könnten auch Probleme der Städte gelöst 
werden. Massiv beklagt wurde die man-
gelhafte finanzielle Grundausstattung der 
Gemeinden. Sie ist nicht mehr ausrei-
chend, um die originären Aufgaben der 
Gemeinden wahrzunehmen. Die Kosten 
für die Kindertagesstätten und Schulen 
sind in den letzten Jahren geradezu ex-
plodiert. 
Auch angesprochen wurde die Verkehrs-
politik. Ist der flächendeckende Ausbau 
barrierefreier Bushaltestellen zwingend 
notwendig? Ist sichergestellt, dass auch 
in Zukunft Niederflurbusse überall flä-
chendeckend im Einsatz sind? Auch 
Minister Habeck sieht in der Zukunft eine 
flexiblere Mobilität abseits des ÖPNV, der 
den zwingenden barrierefreien Ausbau 
aller Bushaltestellen hinterfragen lässt. 
Dr. Robert Habeck nahm zur aktuellen 
Planung von Flächen für Windenergie-
anlagen Stellung. Die Ausnahmegeneh-
migungen beschränken sich auf die Be-
reiche, in denen sich die alte und neue 
Planung überlappt. Auch in den Berei-
chen, in denen sich Gemeinden um Eig-
nungsflächen beworben haben, werden 
Ausnahmegenehmigungen geprüft. Er-
geben sich nach den festgelegten ob-
jektiven Gesichtspunkten keine Wider-
sprüche, kann eine Ausnahme vom 
derzeitigen Genehmigungsverbot in Aus-
sicht gestellt werden. Zum Entwurf der 
Landesentwicklungsstrategie stellte Ro-
bert Habeck fest, dass sie eine Flexi-
bilisierung des zentralörtlichen Systems 
zulässt. Es wird mehr interkommunales 
Denken und Handeln gefordert. Die Ver-
dichtung der Ortskerne steht im Vorder-
grund. Er sieht eine Abkehr von den hierar-
chischen Systemen. Die Schere im Kopf 
zwischen Stadt und Land muss entfallen, 
so Habeck. Er forderte eine offene und 
ehrliche Diskussion weg von verkrusteten 
Strukturen.
 
Aktuelles vom SHGT 
– Jörg Bülow
Jörg Bülow freute sich, zum 13. Mal an der 
Frühjahrstagung des HVB Fachverban-
des in der Akademie Sankelmark teilneh-
men zu dürfen. Trotz des Vorwahlkampfes 
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zur anstehenden Landtagswahl gibt es 
keine Entspannung für den SHGT. Die Mi-
nisterien sind bemüht, noch viele Themen 
zu belegen. 
Zu der Anfrage aus dem Landtag zur 
Übertragung von Aufgaben der amtsan-
gehörigen Gemeinden an Ämter liegt in-
zwischen das Ergebnis vor: 
- In keinem einzigen Amt wurden von 

angehörenden Gemeinden in der 
Summe mehr als fünf Selbstverwal-
tungsaufgaben übertragen. Bei den 
übertragenden Selbstverwaltungsauf-
gaben handelt es sich durchgehend 
um solche, die im Katalog des § 5 Abs. 
1 AO aufgeführt sind. Lediglich in 25 
der 84 schleswig-holsteinischen Ämter 
wurde der nach § 5 Abs. 1 zulässige 
Übertragungsrahmen voll ausge-
schöpft, in sieben Ämtern wurde da-
gegen von der Möglichkeit zur Über-
tragung von Selbstverwaltungsaufga-
ben kein Gebrauch gemacht.

- Im Kontext der mit der Anfrage ange-
sprochenen Übertragung von Selbst-
verwaltungsaufgaben auf Zweckver-
bände ist zu erkennen, dass oftmals 
nur Teilaufgaben aus dem Katalog des 
§ 5 Abs. 1 Amtsordnung auf das Amt 
übertragen wurden. 

- Auch die Übertragung von Selbstver-
waltungsaufgaben auf Zweckverbän-
de zeigte im Ergebnis, dass nur wenige 
Aufgaben übertragen wurden. 

Insofern stellt das Ministerium für Inneres 
und Bundesangelegenheiten unter ande-
rem fest, dass sich alle 84 Ämter hin-
sichtlich der Übernahme von Selbstver-
waltungsaufgaben in ihre Trägerschaft an 
die Vorgaben der Amtsordnung halten 
und sich somit auf sicherem verfassungs-
rechtlichen Grund bewegen. Die Vorga-
ben des Landesverfassungsgerichts aus 
seinem Urteil vom 26. Februar 2010 sind 
damit sowohl im Blick auf die 2012 novel-
lierte Amtsordnung als auch im Rechts-
vollzug eingehalten. Ein verfassungs-
rechtliches Defizit auch im Bereich der 
Zweckverbände wird nicht gesehen. Das 
Innenministerium stellt auch fest, dass 
keine Gemeinde sich ihrer wesentlichen 
Aufgaben entledigt hat und somit auch 
keinen Verstoß gegen die verfassungs-
rechtliche Pflicht zur Selbstverwaltung 
(Artikel 54 Abs. 1 der Landesverfassung) 
begründet. Es wird festgestellt, dass die 
Kommunalpolitik vor Ort gewillt ist, poli-
tische Entscheidungen möglichst selbst 
zu treffen. Die erfolgten Übertragungen 
bewegen sich überwiegend im Katalog 
des § 5 Abs. 1 AO. Es handelt sich also um 
solche Selbstverwaltungsaufgaben, de-
nen – sofern bei ihnen nicht ohnehin die 
technische Durchführung im Vordergrund 
steht – jedenfalls aber keine heraus-
ragenden gestalterischen Spielräume mit 
weitreichenden Zukunftsbezügen inne 
wohnen. Die Gemeinden haben sich 

somit sowohl in quantitativer als auch in 
qualitativer Hinsicht nicht ihrer wesent-
lichen Aufgaben entledigt. Jörg Bülow 
stellte fest, dass damit das Innenminis-
terium den Ämtern und Gemeinden ein 
Gütesiegel gegeben hat. In dem Zusam-
menhang ging Jörg Bülow noch einmal 
auf die Forderung des SSW ein, Ämter zu 
Gemeinden zu machen. Der Forderung 
liegt nur eine sehr dünne Begründung 
zugrunde. Die Idee ist ein alter Hut und 
wird seit fast 20 Jahren nun immer wieder 
hervorgeholt. Inzwischen ist durch Stu-
dien längst bewiesen, dass die erwarteten 
Erfolge und Synergieeffekte nicht eintre-
ten werden. Ein entscheidender Erfolgs-
faktor würde aufgegeben. Die Anpack-
mentalität in den kleinen Gemeinden ist 
nicht zu ersetzen. Es gibt klare Studien, 
die beweisen, dass es keine Einspar-
effekte gibt.  Im Gegenteil werden höhere 
Kosten produziert und eine geringere Ak-
zeptanz der Bevölkerung entsteht. Auch 
entzieht sich zunehmend die Bevölkerung 
der Beteiligung an politischen Aktivitäten 
und gemeinschaftlichen Aktionen. In 
Mecklenburg-Vorpommern wird inzwi-
schen die Frage diskutiert, ob die Entwick-
lung hin zu größeren Gemeinden die 
Entwicklung der AfD gefördert hat.
Jörg Bülow führte weiter aus, dass 
Schleswig-Holstein in wichtigen politi-
schen Themen bundesweit an der Spitze 
steht. Ob die Bereitstellung von Kinder-
tagesplätzen, die Umsetzung der Ener-
giewende, die Aufnahme, Unterbringung 
und Integration von Flüchtlingen, jede 
Aufgabe wurde bis ins letzte kleine Dorf 
umgesetzt und bewältigt, bis hin zu den 
Halligen. 2016 sind im Land immerhin 
noch 10.000 Flüchtlinge neu angekom-
men. Diese enorme Zahl macht deutlich, 
wie flexibel der ländliche Raum auf die 
Herausforderung reagiert hat. Der Ge-
meindetag konnte erreichen, dass die 
Integrationspauschale nun auch für den 
erweiterten Personenkreis, wie z. B. Fami-
liennachzug, gezahlt wird. 1.200 Euro je 
Person werden als Integrationsfestbetrag 
auf alle Kommunalverwaltungen verteilt. 
Das Land Schleswig-Holstein wird 10 Mio. 
Euro zum Abbau der Vorhaltekosten für 
Wohnraum und für den Abbau von Über-
kapazitäten bereitstellen. Die Richtlinie ist 
derzeit in Arbeit. Jörg Bülow geht davon 
aus, dass Anträge ab Mitte Mai möglich 
sind. Er forderte jedoch weitere Mittel ein, 
um eine erfolgreiche Integration zu ge-
währleisten. Jörg Bülow machte auf 
erhebliche Defizite bei den zentralen Auf-
nahmeeinrichtungen aufmerksam. Die 
Probleme werden vielfach auf die Ämter 
verschoben. Wo sollen die Flüchtlinge in 
Zukunft leben? Jörg Bülow sieht die gute 
Integrationsfähigkeit gerade im ländli-
chen Raum. Die Vielzahl ehrenamtlicher 
Akteure ist Garant für den bisherigen 
Erfolg. Dem ländlichen Raum müssen 
Entwicklungschancen durch Bereitstel-

lung von Arbeitsplätzen, sozial geförder-
ten Wohnraum und günstigem Wohnraum 
auch für junge Leute gegeben werden. 

Mit hoher Dynamik wachsen die Bedarfe 
der Kinderbetreuung auch in den Nach-
mittag hinein und beginnen immer früher. 
Folglich kommen die Gemeinden mit den 
bestehenden finanziellen Mitteln nicht 
aus. Die von den Gemeinden zu tragen-
den Betriebskosten steigen stetig und 
rasant an. Obwohl Zuschüsse für den 
Betrieb von Bund und Land seit 2012 von 
108 Millionen auf jetzt 220 Millionen Euro 
gestiegen sind, reichen diese Beträge bei 
weitem nicht. Für die nächsten beiden 
Jahre werden Zuschüsse für die Er-
richtung von neuen Kita-Plätzen in Höhe 
von insgesamt 37,4 Millionen Euro be-
reitgestellt. Eine aussagekräftige Bedarfs-
prüfung in den Gemeinden ist unabding-
bar. Zukünftig muss es wieder Ziel sein, 
den Finanzierungsanteil der Gemeinden 
an den Betriebskosten auf ein Drittel zu 
begrenzen. Jörg Bülow geht davon aus, 
dass der Finanzierungsanteil bei den 
Gemeinden derzeit durchschnittlich bei 
50 % liegt. Kritik übte er an das vom Land 
eingeführte Krippengeld in Höhe von 100 
Euro je Monat und Kind. Die entstehenden 
Ausgaben in Höhe von 24 Mio. Euro 
sollten lieber in die Kita-Haushalte fließen, 
um Qualitätsverbesserungen sicherzu-
stellen. 
Die Finanzen der Kommunen stehen im 
Ungleichgewicht zu der aktuellen Situ-
ation des Bundes und der Länder. Er-
wirtschaften Bund und Länder zurzeit 
einen erheblichen Überschuss, geraten 
die Haushalte der Kommunen zuneh-
mend in den negativen Bereich. Die Ge-
meinden haben es immer schwerer, einen 
finanziellen Handlungsspielraum zu ent-
wickeln. Die Schlüsselzuweisungen ge-
hen zurück und halten mit den dramatisch 
steigenden Ausgaben nicht stand. Durch 
die Änderung des Finanzausgleichsge-
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setzes werden steuerschwache Gemein-
den weiter geschwächt. Das Landes-
verfassungsgericht hat mit Urteil vom 
27.01.2017 festgestellt, dass Bedarfe von 
Land und Kommunen nicht hinreichend 
ermittelt wurden. Im neuen Finanzaus-
gleichsgesetz wurde nur die Frage ge-
regelt, wie die Ausgleichmasse unter-
einander verteilt wird, nicht jedoch die 
Frage, ob die Höhe der Ausgleichsmasse 
insgesamt ausreichend ist. Jörg Bülow 
sieht den Ausgang der notwendigen Ver-
änderungen als völlig offen an. Er stellte 
fest, dass die besonderen Interessen des 
ländlichen Raumes bisher nicht hinrei-
chend berücksichtigt wurden. Die Auf-
gaben von Land und Kommunen sind 
gleichwertig – diese Erkenntnis scheint 
beim Land nicht angekommen zu sein. 
Welche Entlastungen die zukünftig höhe-
ren Umsatzsteueranteile und die Entlas-
tung der Kosten der Unterkunft für den 
kommunalen Raum letztendlich bringen 
werden, kann abschließend noch nicht 
beurteilt werden. Angekündigt ist ein 
Schulbauprogramm in Höhe von 10 Mio. 
Euro, das für die Sanierung von Duschen 
und Sanitäranlagen in Sporthallen und 
Schulen eingesetzt werden soll (Schul-
kloprogramm). Ist dies der richtige Ansatz 
zur Verbesserung der Situation unser 
sanierungsbedürftigen Schulen? 
Sodann ging Jörg Bülow auf einige 
weitere aktuelle Themen ein. Die Teilfort-
schreibung der Regionalpläne zum Sach-
thema Windenergie liegt im Entwurf zur 
Stellungnahme vor. Der SHGT vermag die 
Verlagerung von Windeignungsflächen 
von der windreichen Westküste auf den 
Geestrücken wenig nachzuvollziehen.
Der Entwurf der Landesentwicklungsstra-
tegie bereitet den Landesentwicklungs-
plan vor. Jörg Bülow geht davon aus, dass 
der erste Entwurf nach der Sommerpause 
vorliegen wird. Er bat die anwesenden 
Vertreter der Ämter und Gemeinden, den 
Landesentwicklungsplan intensiv zu prü-
fen und entsprechende Stellungnahmen 
abzugeben. 
Kein Verständnis zeigte Jörg Bülow dafür, 
dass nur Gemeinden über 10.000 Ein-
wohnern die Ermächtigung erteilt wurde, 
verkehrsrechtliche Anordnungen, wie z. 
B. die Ausweisung von Tempo-30-Zonen, 
zu treffen. Ämter blieben bei dieser 
Aufgabenübertragung unberücksichtigt. 
Jörg Bülow forderte, auch den Ämtern 
diese Aufgabenübertragung zu ermög-
lichen.
Die Finanzierungsgrundlagen der Versor-
gungsausgleichskasse der Kommunal-
verbände in Schleswig-Holstein (VAK) 
werden derzeit diskutiert. Die demo-
grafische Entwicklung (niedrige Gebur-
tenrate, steigende Lebenserwartung) 
stellt auch die Beamtenversorgung vor 
gravierende Probleme. Steigende Zahlen 
von Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern auf der einen 

Seite, sinkende Aktivenzahlen auf der 
anderen Seite, sowie das Auslaufen von 
zahlreichen Solidarumlagen fordern zum 
Umdenken. Es ist davon auszugehen, 
dass der Aufwand der Versorgungslasten 
deutlich steigen wird. Das Thema soll auf 
verschiedenen Regionalkonferenzen er-
örtert werden. Verschiedene Modelle zur 
Neugestaltung der Finanzierung werden 
vorgestellt. 
Auch nahm Jörg Bülow zu der aktuellen 
Wohnraumsituation im ländlichen Raum 
Stellung. Der SHGT unterstützt die An-
strengungen des ländlichen Raumes, den 
Geschosswohnungsbau zu intensivieren, 
um auch somit für junge Menschen be-
zahlbaren Wohnraum als ersten Schritt in 
die Selbständigkeit anbieten zu können. 
Dieser Schritt ist unerlässlich, um jungen 
Menschen eine Alternative zum Wohnen 
in der Stadt zu bieten. 

Die Digitalisierung in der öffentlichen 
Verwaltung – wie geht es weiter?!
Michael Schulz-Heirich
Alles wird digital…und die Verwaltung? 
Allein diese Aussage/Frage macht deut-
lich, vor welchen Herausforderungen die 
öffentliche Verwaltung steht. Michael 
Schulz-Heirich von der Gesamtvertriebs-
leitung Dataport stellte die rasante Ent-
wicklung in der digitalen Welt dar. Der Mit-
bürger ist ständig online. Seine Bewe-
gungsdaten werden selbstverständlich 
gespeichert. Die digitale Zahnbürste mit 
Bluetooth und App ist keine Zukunfts-
vision mehr. Autos bewegen sich selb-
ständig im öffentlichen Straßenverkehr, 
Datenbrillen sind in der Industrie 4.0 nicht 
mehr wegzudenken. Der Datenaustausch 
findet in Echtzeit statt. Dienstleistungen 
und Bestellungen werden online abge-
wickelt. Im Gegensatz dazu die öffentliche 
Verwaltung. Warum können Verwaltungs-
dienstleistungen nur persönlich beantragt 
werden? Wie ist der aktuelle Sachstand 
meines Verfahrens? Wann kommt der 
Bescheid? Der Bürger erwartet, dass die 
Verwaltung schnellstmöglich ihre Dienst-
leistungen digital abwickelt. Es wird Trans-
parenz über Verwaltungshandeln erwar-
tet. Der Bürger will an Entscheidungspro-
zessen beteiligt werden. Der durch 
digitales Arbeiten angestoßene Kultur-
wandel betrifft interne und externe  Pro-
zesse eines modernen und innovativen 
Verwaltungshandelns – so Schulz-Hei-
rich. Die Zukunft des Regierens und 
Verwaltens liegt in der Digitalisierung. „Wir 
stellen die digitale Souveränität des 
Landes Schleswig-Holstein sicher. Wir 
sehen in einer leistungsfähigen Informa-
tionsarchitektur eine wesentliche Grund-
lage für eine zukunftsfähige Verwaltung,“ 
äußerte jüngst der Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein, Torsten 
Albig. Dieser auch in der Verwaltung not-
wendige Wandel erfordert einen gesell-
schaftlichen Diskurs über den Umgang 

mit Daten. Privat werden fast alle Daten 
preisgegeben. Welche Daten darf der 
Staat verwenden und austauschen? Ohne 
einen übergreifenden Datenaustausch 
werden die Erwartungen an die Verwal-
tung nicht umfänglich erfüllt werden 
können. Daneben hat die öffentliche Ver-
waltung das Problem, dass sie sowohl 
Off- als auch Onliner erreichen muss. 
Duales Arbeiten ist notwendig, verkom-
pliziert und verteuert aber die Verwal-
tungsabläufe. Die Notwendigkeit einheit-
licher Datenportale machte Michael 
Schulz-Heirich am Beispiel des Flücht-
lingsmanagements deutlich. Die mehr-
fache Erfassung von gleichen Daten hat 
zu vielen Problemen geführt. Ein Aus-
tausch der Daten von der Ersterfassung 
an muss Standard sein.

v.li.: Malte Vester, Michael Schulz-Heirich

Vorreiter für ein modernes E-Goverment in 
Europa ist Estland. Alle Amtsgeschäfte 
können komplett digital abgewickelt wer-
den. In 20 Minuten ist eine Unternehmens-
gründung aus dem Ausland abgeschlos-
sen. 30 % der Wähler in Estland stimmen 
per Internet ab. Die Polizeikontrolle wird 
via Internetzugriff aus dem Streifenwagen 
heraus unterstützt. Wie geht es nun in 
Schleswig-Holstein weiter? Die aktuellen 
Herausforderungen sind nur über einen 
kooperativen Förderalismus statt Kirch-
turmdenken zu lösen. Michael Schulz-
Heirich sieht eine Amazonisierung der 
Verwaltung. Elektronischer Zugang zur 
Verwaltung; einheitliche Authentifizie-
rung/Login; Stammdaten immer verfüg-
bar; Verwaltung als One-Stop-Shop; 
lebenslagen-orientierte Dienstleistungs-
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vorschläge. Allein diese Schlagwörter 
machten deutlich, dass nur mit einer ein-
heitlichen Strategie der Wandel hin zur 
digitalen Verwaltung erfolgen kann. Mit 
Government as a Service (GaaS) bietet 
Dataport Verwaltungsdienstleistungen 
nach dem Baukastenprinzip. Das Ange-
bot ermöglicht den dynamisch an Bedarf 
angepassten Nutzen und das Anbieten 
von netzbasierten IT-Services. Dabei sieht 
sich Dataport unter anderem als Daten-
drehscheibe zur Verwendung der nur 
einmal erfassten Stammdaten. „Dataport 
hat die Cloud für die öffentliche Verwal-
tung“ – so Michael Schulz-Heirich. Das 
neue leistungsfähige Twin- Data-Rechen-
zentrum RZ² mit 620 Fach-Verfahren 
bietet die notwendige IT-Sicherheit. Ob 
Servicekonto als einheitlichen Zugang zu 
allen Verwaltungsdiensten, E-Akte, E-
Rechnung dSecureMail, E-Personen-
standswesen, alle diese Anwendungen 
können zentral über die Dataport Cloud 
abgewickelt werden. „Digitalisierung ist 
Chefsache!“ – Mit dieser Feststellung 
machte Michael Schulz-Heirich deutlich, 
welche Brisanz in diesem Thema steckt.

Chancen und Risiken des neuen 
Umsatzsteuerrechts für die öffentliche 
Hand 
– Manfred und Malte Höppner
Finanzverwaltung und Gesetzgeber sind 
tätig geworden, um die Umsatzbesteue-
rung von juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts den Vorgaben der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
und des europäischen Gemeinschafts-
rechts anzugleichen. Die Neuregelungen 
des § 2 b Umsatzsteuergesetz sind zum 
01.01.2016 mit weitreichenden Folgen 
auch für die Kommunen in Kraft getreten. 
Die überwiegende Mehrheit der Kommu-
nen hat von der Option Gebrauch ge-
macht, das bisherige Steuerrecht in 
diesem Bereich bis zum 31.12.2020 an-
zuwenden. Ab dem 01.01.2021 gelten die 
neuen Regelungen jedoch gleichmäßig 
für alle juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts. Manfred Höppner und 
Dr. Malte Höppner von der Treukom 
GmbH stellten insbesondere die Steuer-
pflicht nach den neuen Rechten vor. Der 
neue § 2 b UStG hat u. a. zur Folge, dass 
zahlreiche und wesentliche Besteue-
rungsprivilegien der öffentlichen Hand 
aufgehoben sind. Jede Tätigkeit von ju-
ristischen Personen des öffentlichen 
Rechts auf privatrechtlicher Grundlage ist 
nunmehr als unternehmerisch einzu-
stufen und unterliegt damit der Umsatz-
steuerpflicht. Nicht als Unternehmer im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes sind 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts anzusehen, wenn sie Tätigkeiten 
ausführen, die im Rahmen der Ausübung 
öffentlicher Gewalt durchgeführt werden 
und die Nichtbesteuerung nicht zu grö-
ßeren Wettbewerbsverzerrungen führt. 

v.li.: Manfred Höppner, Malte Höppner

Dass sich für Kommunen auch neue 
Chancen ergeben, wurde anhand der 
Nutzung einer Sporthalle dargestellt. 
Durch Bereitstellung der Sporthallen auch 
für den Vereinssport und der Erhebung 
eines Nutzungsentgeltes wird die Kom-
mune unternehmerisch tätig. Insbeson-
dere bei anstehenden hohen Investitionen 
ist der dann mögliche Vorsteuerabzug 
durchaus von finanziellem Interesse. 
Welche Diskussionen bei der Erhebung 
von Entgelten für die Nutzung der Sport-
hallen in den Gemeinden angestoßen 
werden, hat auch das Innenministerium 
erkannt. Es empfiehlt daher Entgelte nur 
von erwachsenen Vereinsmitgliedern zu 
erheben. Dies ist zwar politisch gut ver-
tretbar, hat aber zur Folge, dass der Vor-
teilsteueranteil deutlich sinkt. So verbleibt 
etwa nur noch ein Anteil von 20 %. Daher 
wurde von den Vertretern der Treukom 
empfohlen, ein Nutzungsentgelt von allen 
Nutzern außerhalb des Schulbereiches zu 
erheben. Die Folge wäre ein deutlich hö-
herer Vorsteueranteil bei etwa 50 %. Ein 
Ausgleich könnte über eine höhere Sport-
förderung erfolgen. Auch bei der Verpach-
tung von gemeindlichen Immobilien mit 
Inventar ist die Steuerpflicht zu beachten 
und zu beurteilen. Die Abwägung der 
Vorteile eines Vorsteuerabzuges und der 
langfristigen Erhebung der Umsatzsteuer 
ist vorab hinreichend zu bewerten.
Zur Beurteilung der vielschichtigen 

steuerrechtlichen Problematiken in den 
Gemeinden sind umfangreiche Vorarbei-
ten in der Verwaltung notwendig. Die 
Zuordnungsproblematik von Eingangs- 
und Ausgangsleistungen ist nicht zu 
unterschätzen. In vielen Fällen ist eine 
externe Beratung unerlässlich. Welche 
Risiken Privatisierungen von öffentlichen 
Aufgaben in sich bergen, wurde am Bei-
spiel der Abwasserentsorgung und 
öffentlichen Freibädern deutlich gemacht. 
Als Fazit sahen Manfred und Malte 
Höppner die überwiegenden Risiken. Die 
Steuerpflicht wird wesentlich ausgedehnt. 
Das Steuerrecht wird noch komplexer und 
ist mit vielen Fallstricken behaftet. Der 
Umgang in der Verwaltung mit dem 

Thema ist fehleranfällig. Die interkommu-
nale Zusammenarbeit wird erschwert. Die 
Chance des geänderten Steuerrechts ist 
natürlich die verbesserte Ausnutzung 
steuerlicher Vorteile durch erweiterte Ge-
staltung der Leistungsbeziehung der 
Kommunen. 

Aktuelles aus der Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtes Schleswig 
– Dr. Hartwig Martensen
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit des Lan-
des Schleswig-Holstein hat eine lange 
Tradition. Seit 150 Jahren gibt es die Judi-
kative in der Gewaltenteilung Deutsch-
lands. Früherer Sitz des Verwaltungsge-
richtes Schleswig-Holstein war das jetzi-
ge Gebäude des Oberlandesgerichtes in 
Schleswig, das zwischen 1876 und 1878 
erbaut wurde. Mit dem seit 1991 selb-
ständigen Oberverwaltungsgericht und 
dem 2008 eingesetzten Landesverfas-
sungsgericht ist die öffentliche Gerichts-
barkeit in Schleswig-Holstein umfassend 
vertreten. Die Finanz- und Sozialgerichts-
barkeit ergänzt die allgemeine Verwal-
tungsgerichtsbarkeit.
Dr. Hartwig Martensen machte deutlich, 
dass die Verwaltungsgerichte auch ein 
Spiegelbild der Gesellschaft sind. 50 
Richterinnen und Richter sind derzeit 
hauptsächlich mit Asylverfahren beschäf-
tigt. 4.000 bis 5.000 Verfahren werden im 
Jahr bearbeitet. Die durchschnittliche Ver-
fahrensdauer liegt derzeit bei 13 Monaten, 
in Eilsachen bei 1,5 Monaten. Im Bereich 
der Kommunen ist derzeit die Windkraft 
von großer Relevanz. Das Oberverwal-
tungsgericht Schleswig hat mit Urteil vom 
20. Januar 2015 die Teilfortschreibung der 
Regionalpläne zur Ausweisung von Wind-
energieeignungsgebieten für unwirksam 
erklärt. Das Moratorium des Landes 
Schleswig-Holstein zur Sicherung der Zie-
le der Raumordnung (§ 18 a Abs. 1 Lan-
desplanungsgesetz) wurde durch Be-
schluss des Landesverfassungsgerichts 
für rechtmäßig erklärt. Von den vorge-
sehenen Ausnahmen wird nach Einschät-
zung von Dr. Martensen häufig Gebrauch 
gemacht. Auch dies wird als zulässig er-
achtet, wenn unter anderem eine Über-
lagerung in der Ausweisung der bisheri-
gen Pläne und der Entwürfe der neuen 
Regionalpläne festgestellt werden kann. 
Keine Entscheidung wird das Verwal-
tungsgericht zur Auskömmlichkeit des 
800-Meter-Abstandes zu Siedlungsflä-
chen des Innenbereiches treffen. Dr. Mar-
tensen stellte fest, dass diese Abstands-
regelung nicht dem Schutz der einzelnen 
Menschen dient, sondern ein planerischer 
Vorsorgeabstand zur Siedlungsentwick-
lung der Gemeinden ist. Hierbei ist durch-
aus fraglich, ob dieser Abstand in Anbe-
tracht der inzwischen üblichen Anlagen-
höhe von 200 m noch als ausreichend 
angesehen werden kann, um auch wei-
terhin eine angemessene Siedlungsent-
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wicklung der Gemeinden zu gewähr-
eisten. Festzustellen ist, dass die Aus-
weisung von Windeignungsflächen die 
wohnbauliche Entwicklung der Gemein-
den erheblich einschränkt. 
Kann man den Gemeindewillen zur Gel-
tung bringen? Kaum vermittelbar ist der 
Umstand, dass die gemeindliche Pla-
nungshoheit im Bereich der Ausweisung 
von Windeignungsflächen praktisch auf 
null reduziert wird. Nur selten wird es einer 
Gemeinde gelingen, Einfluss auf die 
Grenzen der Windeignungsflächen zu 
nehmen. Dr. Martensen prophezeite, dass 
eine Abkehr von der Privilegierung der 
Windeignungsflächen in § 35 Baugesetz-
buch notwendig wird, gelingt es nicht, den 
Gemeindewillen einzubinden. Nur durch 
Flächenakquise oder aber durch Engage-
ment in einen Bürgerwindpark im Rahmen 
des § 101 a GO können die Gemeinden 
nur bedingt Einfluss nehmen. Diese Mög-
lichkeit ist aber gerade in Anbetracht der 
immer mehr schwindenden finanziellen 
Leistungsfähigkeiten der Gemeinde äu-
ßerst gering. 
Dr. Martensen berichtete über verschie-

dene Nachbarklagen zu der Errichtung 
von Windenergieanlagen. Diese konzen-
trieren sich insbesondere auf mögliche 
Einwirkungen durch Infraschall. Nach 
dem heutigen Stand der Wissenschaft 
haben Windenergieanlagen keine schäd-
lichen Auswirkungen für das Wohlbefin-
den und die Gesundheit des Menschen. 
Für eine negative Auswirkung von Infra-
schall unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle konnten bislang keine wissen-
schaftlich gesicherten Erkenntnisse ge-
funden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende 
Hypothesen postulieren. 
In vielen Gemeinden wird die Umzinge-

lungswirkung von Windenergieanlagen 
diskutiert. Hierzu gibt es bisher keine ge-
sicherte Rechtsprechung. Dr. Martensen 
machte jedoch deutlich, dass es keine 
Verschiebung der 800-Meter-Grenze ge-
ben wird, wenn keine verfestigte Bauleit-
planung vorliegt. 
Im Bereich des Kommunalrechtes spielen 
Streitverfahren zu Bürgerbegehren zuneh-
mend eine Rolle. In einem aktuellen Fall 
ging es um die Terminierung eines Bür-
gerbegehrens. Die Gemeinde strebte an, 
das Verfahren gemeinsam mit der Land-
tagswahl durchzuführen. Nach § 16 g Abs. 
6 GO ist jedoch das Bürgerbegehren 
spätestens drei Monate nach der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit durch die 
Kommunalaufsicht durchzuführen.
Welche öffentlichen Äußerungen eines 
Bürgermeisters sind zulässig? Die vor 
dem Verwaltungsgericht angestrebte Kla-
ge auf Unterlassung und Widerruf einer 
Äußerung hatte keinen Erfolg. Amtliche 
Äußerungen sind zulässig, wenn die 
Sachlichkeit gewahrt wird, die Äußerun-
gen verhältnismäßig und emotional ge-
bremst vorgetragen werden und der 
Wahrheit entsprechen, so Dr. Martensen. 
Er machte weiter deutlich, dass sich 
Hoheitsträger in der Ausübung ihrer öf-
fentlichen Tätigkeit nicht alles gefallen 
lassen müssen. Insoweit sind auch schär-
fere Reaktionen auf verbale Angriffe zu-
lässig und verständlich. 
Grundsätzlich ist ein Schadenersatzan-
spruch einer Gemeinde gegen das Amt 
möglich. Auf Grundlage des § 3 Abs. 1 
Amtsordnung verklagte eine Gemeinde 
ein Amt auf Schadenersatz wegen dauer-
hafter schlechter Verwaltungsführung. In 
dem Fall ging es um eine zu späte Erhe-
bung von Vorauszahlungen auf Erschlie-
ßungsbeiträge. In dem Verfahren wurde 
festgestellt, dass der Gemeinde kein 
Schaden entstanden sei, da mit der end-
gültigen Erhebung der Erschließungsbei-
träge der Anspruch der Gemeinde befrie-
digt worden sei. 
Eine missbräuchliche Anwendung der 
Gemeindeordnung ist ausgeschlossen! 
Dr. Martensen machte dies am Beispiel 
der Wahl von stellvertretenden Bürger-
meistern nach § 52 a in Verbindung mit 
§ 33 Abs. 3 GO deutlich. Tritt ein Bür-
germeister unmittelbar nach seiner Wahl 
aus seiner Fraktion aus, bleibt dieser Aus-
tritt für die Anrechnung der Fraktionszu-
gehörigkeit für die Wahl der Stellvertreter 
unbeachtlich. Auch über das Verfahren 
zur Abwahl eines/einer Ausschussvorsit-
zenden wird berichtet. Unsachliche Mo-
tive sind bei der Abwahl nicht zulässig. Die 
Rechte der kleineren Fraktion einer Ge-
meindevertretung können nicht über un-
sachlich geprägte Abwahlentschei-
dungen ausgehebelt werden. Der Vortrag 
von Dr. Martensen zeigte, dass gerade im 
Bereich der Ausweisung der Windeig-
nungsflächen und der damit verbunde-

nen Aufstellung von Windenergieanlagen 
viele offene Fragen verbunden sind. 
Politik und Verwaltung dürfen die be-
rechtigten Interessen der Bevölkerung 
nicht aus den Augen verlieren. Der Ge-
setzgeber ist gefordert, ggf. auch die 
bundesrechtliche Privilegierung nach § 35 
Baugesetzbuch kritisch zu hinterfragen. 

Die Wasser- und Bodenverbände, 
Partner der Kommunen – Godber 
Andresen
Das vielfältige Aufgabenspektrum der 
Wasser- und Bodenverbände stellte 
Godber Andresen, stellv. Geschäftsführer 
des Landesverbandes der Wasser- und 
Bodenverbände Schleswig-Holstein, vor. 
Den Wasser- und Bodenverbänden muss 
das Kunststück gelingen, einerseits die 
Gewässer im Rahmen der Wasserrah-
menrichtlinie naturnah zu gestalten und 
sich wieder auf die natürlich Entwicklung 
der Gewässer zu besinnen und anderer-
seits die geordnete Entwässerung des 
Landes sicher zu stellen. 500 Verbände 
kümmern sich in Schleswig-Holstein um 
die Entwässerung des Binnenlandes mit 
342 Schöpfwerken, unterhalten 1.500 km 
Binnendeiche, pflegen 20.000 km offene 
Gewässer, unterhalten 4.400 km Ver-
rohrung und 2.000 km Rohrleitungen. 
Diese Zahlen veranschaulichen, welch 
große Aufgabe die Wasser- und Boden-
verbände erfüllen. Über diese Aufgaben 
hinaus kümmern sich die Wasser- und 
Bodenverbände in Teilbereichen auch um 
die Trinkwasserversorgung und um die 
Abwasserbeseitigung. Aufgabe des Lan-
desverbandes ist dabei, die Zusammen-
arbeit zwischen den Wasser- und Boden-
verbänden, der Landwirtschaft und den 
kommunalen Körperschaften zu fördern, 
den Gewässer-, Boden- und Naturschutz 
fortzuentwickeln sowie die Mitglieder zu 
prüfen. 
Die Wasser- und Bodenverbände stehen 
vor großen Herausforderungen. Der Kli-
mawandel mit dem damit verbundenen 
Meereswasseranstieg fordert eine An-
passung der Deiche. Die Schöpfwerke mit 
ihren Pumpen sind veraltet und unter-
dimensioniert. Die zunehmenden Stark-
regenereignisse bringen die Verbands-
gewässer an ihre Leistungsfähigkeit. Wie 
sind die damit verbundenen Maßnahmen 
im Einklang mit den Erwartungen und 
Forderungen des Naturschutzes zu brin-
gen? Ökonomie und Ökologie stehen sich 
mit gleichrangigen Ansprüchen in der 
Gesellschaft gegenüber. Für Godber 
Andersen ist klar, dass zukünftige Kon-
zepte eine erhebliche finanzielle Mehr-
belastung durch planerische, technische 
und bauliche Herausforderungen mit sich 
bringen. Die Prognose der technischen 
Entwicklung, der Unterhaltungs- und Be-
triebskosten sowie der Kosten für die Er-
neuerung des Bestandes der Anlagen der 
Wasser- und Bodenverbände zeigt einen 
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drastischen  Kostenanstieg. Beläuft sich 
diese Prognose für den Zeitraum 2016 – 
2020 auf ca. 750 Millionen Euro, steigen 
diese Kosten für den Zeitraum von 2021 – 
2030 auf über 1 Milliarde Euro landesweit 
an. Die notwendige wasserwirtschaftliche 
Infrastruktur ist zumindest gleichbedeu-
tend mit der straßenbaulichen Infrastruk-
tur des Landes Schleswig-Holstein. Am 
Zustand beider wichtigen Infrastrukturbe-
reiche wird deutlich, vor welchen Heraus-
forderungen Schleswig-Holstein steht. 

Stadt, Land, Frust?!
Es hat schon Tradition, dass kurz vor der 
Landtagswahl sich Vertreter der dem 
Landtag angehörenden Fraktionen den 
Fragen der Hauptverwaltungsbeamten in 
Sankelmark stellen. Am 07. Mai 2017 
entschied der Wähler, wie sich der 
Schleswig-Holsteinische Landtag in der 
19. Wahlperiode zusammensetzt. Einige 
Aussagen der derzeitigen Küstenkoalition 
lassen aufhorchen. Gibt es eine neue Ge-
bietsreform? Werden Ämter zu Großge-
meinden? Wie will das Land auf die zu-
nehmend schwierige Finanzsituation der 
Kommunen reagieren? Welche Maß-
nahmen unternimmt das Land, um die 
Infrastruktur des Landes den heutigen An-
forderungen anzupassen? Unter der 
Moderation von Carsten Kock von RSH 
entwickelte sich eine spannende Diskus-
sionsrunde mit teilweise klaren Aussagen. 
Aus dem Landtag waren vertreten Petra 
Nicolaisen von der CDU, Dr. Kai Dolgner 
von der SPD, Ines Strehlau von Bündnis 
90/Die Grünen, Dr. Heiner Garg, FDP und 
Torge Schmidt von den Piraten. Trotz 
Zusage erschien Christian Dirschauer 
vom SSW nicht zu der Veranstaltung. 
Gerade an ihn hätten die Teilnehmer viele 
Fragen gehabt. Der SSW will eine Ge-
meindegebiets- und -strukturreform, bei 
der die Ebenen der Ämter abgeschafft 
werden und Großgemeinden von mind. 
8.000 Einwohnern entstehen. Werden da-

durch wirklich strukturelle Verbesserun-
gen erzielt? 
Das Motto der Diskussion Stadt, Land, 
Frust?! rief unterschiedliche Aussagen 
hervor. Dr. Heiner Garg von der FDP 
äußerte, dass es Stadt, Land, Lust heißen 
müsste, da der ländliche Bereich funk-
tioniert und lebenswert ist. Insbesondere 
die finanzielle Ausstattung der Kommu-
nen wurde sehr differenziert betrachtet. 
Auch wenn sich alle Vertreter des Landes 
dahingehend einig waren, dass es Kom-
munen finanziell besser gehen könnte. 
Petra Nicolaisen, CDU, machte deutlich, 
dass das FAG unabhängig von dem Urteil 
des Landesverfassungsgerichtes neu 
definiert werden muss. Ein ganz wesent-
licher Punkt dabei sei die ausreichende 
Finanzausstattung der Kommunen. Die 
enorme Geschwindigkeit der sich ständig 
ändernden Herausforderungen fordert 
das Land, die Städte und den kommuna-
len Bereich heraus. Ines Strehlau, B 90/
Grüne sieht dafür die Weichen gut ge-
stellt. Claus Röhe vom Amt Nordsee-
Treene leitete mit einem Statement das 
erste Hauptthema Gebietsreform/Regio-
nalentwicklung ein. Er sieht das ehren-
amtliche Engagement im ländlichen 
Raum gefährdet. Die Ehrenamtler sind 
Kollegen der hauptamtlichen Verwaltung 
im ländlichen Raum. Im Amt Nordsee-
Treene mit seinen 28 Gemeinden enga-
gieren sich 268 Gemeindevertreter/innen 
und 70 Beschäftigte in der Amtsverwal-
tung. Bei einer Zentralisierung der vor-
handenen Strukturen bricht das Ehrenamt 
weg, so prognostizierte Claus Röhe die 
Folgen einer Gebietsreform. Die örtliche 
Verbundenheit wird entfallen und die be-
absichtigten Einspareffekte verpuffen; 
dies haben auch verschiedene wissen-
schaftliche Untersuchungen belegt. Wa-
rum unterliegt der ländliche Raum dem 
strengen Diktat der Landesplanung? Die 
Gemeinden sehen sich in einer hohen 
Verantwortung in der Frage der Sied-
lungsentwicklung. Claus Röhe forderte, 
regional abgestimmte Entwicklungschan-
cen auch der kleineren Gemeinden. Dr. 
Kai Dolgner, SPD, unterstützt die Aussage 
von Claus Röhe. Verwaltungskosten auf 
der Amtsebene sind unterhalb der Kosten 
von amtsfreien Gemeinden. Es ist ein 
Trugschluss, dass generell Verwaltungs-
kosten bei der Schaffung von größeren 
Einheiten günstiger werden. Die Selbst-
verwaltung entlastet, die Anpackkultur auf 
dem Land ist beispielhaft. Dagegen 
richtet Ines Strehlau einen anderen Blick 
auf die Gemeinden. 90 % der Gemeinden 
haben Aufgaben auf Ämter und Zweck-
verbände übertragen. Die Aufgaben wer-
den immer komplexer und können nicht 
mehr umfassend von den kleinen Ge-
meinden erfüllt werden. Die Amtsaus-
schüsse sind nicht hinreichend demokra-
tisch legitimiert. In den Gemeinden gibt es 
nur noch eine Liste von Wählergemein-

schaften. Der Wähler hat keine demokra-
tische Auswahl. Von daher ist für Ines 
Strehlau eine Veränderung des kommu-
nalen Bereiches unverzichtbar. Sie stellte 
fest, dass es den Bürgern letztendlich 
egal sei, wo die Verwaltungsdienst-
leistung erbracht wird.
Auch Torge Schmidt von den Piraten 
machte deutlich, dass es mit seiner Partei 
eine Gebiets- und Verwaltungsreform 
nicht geben wird. Die Identifizierung mit 
der Gemeinde ist wichtig. Es darf keine 
noch größere Distanz zwischen Bürgern 
und Verwaltung geben. Die Bürgerbe-
teiligung vor Ort ist allerdings weiter zu 
stärken. Schleswig-Holstein braucht 
starke Kommunen, die nicht nur für die 
Mangelverwaltung zuständig sind. Heiner 
Garg vertrat die Auffassung, dass die 
Regionalplanung den Gemeinden mehr 
Möglichkeiten zur Entwicklung geben 
müsste. Es darf keine Strukturdebatten 
von oben herab geben. Die Situation in 
den Regionen muss genau betrachtet 
und analysiert werden. Auch er schließt 
eine Gebietsreform aus. Petra Nicolaisen 
machte deutlich, dass die Gemeinden 
gerade in der Vergangenheit ihre Stärke 
bewiesen haben. Gutes Beispiel dafür ist 
die Aufnahme und Integration von Asyl-
bewerbern und Flüchtlingen. Viele neue 
Aufgaben sind in der Vergangenheit auf 
die Gemeinden hinzugekommen und 
wurden pragmatisch erledigt. Die Ge-
meinden brauchen ehrenamtliche Bür-
germeister vor Ort und keine Gebiets-
reform. Am Beispiel ihrer Heimatregion 
würde der Vorschlag des SSW bei einer 
Gemeindegröße von 8.000 Einwohnern 
eine Entfernung von 22 km bedeuten. 
Damit würde es keine Identifikation mit der 
Gemeinde mehr geben. Sie spricht sich 
für eine Kommunalisierung der Regional-
planung aus. Die örtliche Ebene kann die 
Situation sehr gut vor Ort einschätzen. 
Stadt-Umlandkooperationen, wie bisher 
in einigen Bereichen Schleswig-Holsteins 
praktikziert, sind nicht ausreichend, um 
den örtlichen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Eine komplette Überarbeitung 
der regionalen Entwicklungspläne ist aus 
ihrer Sicht unerlässlich. Petra Nicolaisen 
sah in vielen Orten ein großes Engage-
ment im Ehrenamt. Es wäre fatal, jetzt ein 
Friedhofsbild zu zeichnen. Es gibt genug 
Menschen, die vor Ort gestalten. Der Ge-
staltungsspielraum der ehrenamtlichen 
Akteure muss aber erweitert werden. 
Jörg Hauenstein vom Amt Schafflund 
leitete das Thema der „Infrastruktur im 
ländlichen Raum“ ein. Ohne ausreichen-
de, gesicherte und in Teilen auch zu-
kunftsorientierte Infrastruktur wird der 
ländliche Raum (noch mehr) verlieren. 
Bestehende Risiken, wie z.B. der Breit-
bandausbau, werden kommunalisiert, 
Fördermittel des Landes greifen nicht für 
die Breitbandzweckverbände. Was pas-
siert mit den ländlichen Regionen, die 
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nicht in den Genuss von Bundesförder-
mitteln kommen. Die großen Telekommu-
nikationsanbieter picken sich die Rosinen 
heraus und versorgen die verdichteten 
Bereiche. Ärztliche Grundversorgung, 
das gemeindliche Wegenetz, die Mobilität 
im ländlichen Raum – welche Ansätze und 
welche Konzepte haben die Parteien auf 
diesen Handlungsfeldern für den länd-
lichen Raum? Dr. Kai Dolgner sprach von 
einem klassischen Marktversagen im 
Bereich der Breitbandversorgung und 
sprach sich für eine Werbekampagne zur 
Unterstützung der kommunalen Aktivi-
täten aus. Es muss den Verbrauchern klar 
gemacht werden, welche Wahrheiten in 
dem Märchen „Vectoring“ der Telekom  
verborgen liegen. Auch Heiner Garg sah 
die flächendeckende Glasfaserbreitband-
versorgung  als größtes  Infrastruktur-
projekt der  Bundesrepublik  nicht  aus  
Steuermitteln finanzierbar an. Es muss 
privates Kapital generiert werden, um 
diese Aufgabe zu stemmen. Petra 
Nicolaisen war der Meinung, dass das 
Land Schleswig-Holstein die Entwicklung 
in diesem Bereich verschlafen hat. Zur 
Verbesserung und Erhaltung der ärzt-
lichen Versorgung auf dem Lande könne 
ebenfalls nur wenig Hoffnung gemacht 

v.li.: Torge Schmidt, Ines Strehlau, Carsten Kock, Dr. Kai Dolgner, 
Petra Nicolaisen, Dr. Heiner Garg

werden. 
Kommen wir wieder zur Gemeinde-
schwester „Agnes“, die wir bis in die 90er 
Jahre hinein gekannt haben? Kai Dolgner 
sah die Kassenärztliche Vereinigung 
gefordert und stellte ein bundesweites 
Systemversagen fest. Eine Konzentration 
der ärztlichen Versorgung auf medizini-
sche Versorgungszentren wird den 
ländlichen Bereich weiter schwächen. 
Auch zum Wegeausbau kann festgestellt 
werden, dass nur wenig Hoffnung zur 
Verbesserung besteht. Ines Strehlau hielt 

die Erweiterung der wiederkehrenden 
Beiträge für eine gute Möglichkeit, den 
Ausbau der Wege zu finanzieren. Zudem 
sollten Zahlungserleichterungen durch 
Ratenzahlungen etc. weiter ausgebaut 
werden. Petra Nicolaisen hielt es für er-
forderlich, über das gemeindliche Ver-
kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) mehr 
Mittel für die Gemeinden zur Verfügung zu 
stellen. Zudem solle den Gemeinden frei-
gestellt werden, ob Ausbaubeitragssat-
zungen erlassen werden. Alternativ könne 
man auch die Grundsteuer für alle er-
höhen. Sie sah in der Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen zu große Ungerech-
tigkeiten und einen viel zu großen Ver-
waltungsaufwand. Auch Torge Schmidt 
von den Piraten ging mit der CDU zur Frei-
willigkeit des Erlasses von Straßenaus-
baubeitragssatzungen, auch wenn es zu 
Ungerechtigkeiten zwischen den Ge-
meinden kommt. Reiche Gemeinden ver-
zichten auf den Erlass, arme Gemeinden 
müssen diese jedoch erlassen. Heiner 
Garg plädierte die Straßenausbaubei-
tragssatzungen komplett abzuschaffen 
und den notwendigen Investitionsbedarf 
insgesamt aus dem Landeshaushalt zu 
finanzieren.  Es sei zwingend erforderlich, 
mehr Investitionen in die Infrastruktur zu 

geben. Kritisch merkte er an, dass das 
Land selbst seine Mittel für den Straßen-
ausbau mangels Personal gar nicht 
umsetzen kann. Kai Dolgner hielt die von 
Heiner Garg favorisierte Landesfinan-
zierung für wirklichkeitsfremd. Ausbau-
beiträge sind für ihn unverzichtbar. Auch 
Jörg Bülow vom SHGT sah keinen Raum, 
§76 Gemeindeordnung zu verändern und 
hielt es für richtig, die jetzige Verpflichtung 
zum Erlass von Straßenausbaubeitrags-
satzungen zu belassen. 
Bei der Reform des kommunalen Finanz-

ausgleiches zum 01.01.2015 sind die Ge-
meinden im ländlichen Raum, die über-
wiegend keine zentralen Orte sind, nicht 
besonders gut weggekommen. Werner 
Rütz vom Amt Lauenburgische Seen lei-
tete das dritte Hauptthema der Podiums-
diskussion ein. Die Haushalte der Ge-
meinden im ländlichen Raum sind ge-
nauso wie die der Städte durch immer 
weiter steigende Kosten für Schulen und 
Kindertagesstätten besonders belastet. 
Das Land hat sich komplett aus der Schul-
baufinanzierung zurückgezogen. Bei der 
Mitfinanzierung der Kindertagesstätten 
fühlen sich die Gemeinden zunehmend 
im Stich gelassen. Auch für Selbstver-
waltungsaufgaben benötigen die Ge-
meinden im ländlichen Bereich eine 
bessere Finanzausstattung und einen Ge-
staltungsspielraum. Werner Rütz forderte 
die Vertreter des Landtages auf, bei der 
Überarbeitung des Finanzausgleichs-
gesetzes den ländlichen Raum wieder 
stärker im Fokus zu haben und nicht zu 
vergessen. Im Rahmen des Gebotes der 
interkommunalen Gleichbehandlung sind 
die Gemeinden solidarisch zu behandeln. 
Zusätzliche Mittel aus der Finanzaus-
gleichsmasse sind für den ländlichen Be-
reich bereit zu stellen oder der Finanz-
ausgleich ist vertikal mit mehr Mittel aus 
den verbesserten Einnahmen des Landes 
durch eine Erhöhung des Verbundsatzes 
von derzeit 17,83 % auszustatten. 
Petra Nicolaisen bemängelte, dass das 
jetzige Finanzausgleichsgesetz nicht auf-
gabendefiniert sei. Städte, die viel ausge-
geben haben, haben auch viel bekom-
men. Die Finanzausgleichsmasse ist nicht 
auskömmlich. Der seinerzeitige Eingriff in 
den kommunalen Finanzausgleich mit 
100 Mio. Euro ist nicht aus dem Blick zu 
verlieren und muss vollständig kom-
pensiert werden. Das Elterngeld muss 
direkt in die Kita-Förderung fließen. Die 
Vertreter der derzeit regierungstragenden 
Fraktionen schätzten die Situation natur-
gemäß etwas anders ein. Sie sahen es als 
nicht nachgewiesen an, dass die Kommu-
nen mehr Geld benötigen. Die Verschul-
dung der Kommunen gegenüber dem 
Land ist deutlich geringer. Kai Dolgner sah 
sogar nach dem Urteil des Landesverfas-
sungsgerichtes bei den Gemeinden einen 
geringeren Finanzbedarf. Die Feststel-
lung des Landesverfassungsgerichtes 
verbessert die Ansprüche der Gemeinden 
nicht, so Dolgner. In der sich anschlie-
ßenden Diskussion nahm das Thema 
„hauptamtliche Gleichstellungsbeauf-
tragte in Vollzeit“ einen großen Raum ein. 
Gibt es noch genügend Aufgaben für eine 
Vollzeitkraft bei Verwaltungseinrichtungen 
mit 15.000 Einwohnern für die Aufgabe 
der Gleichstellung von Mann und Frau? 
Wieviel hauptamtliche Gleichstellungsbe-
auftragte müsste die Stadt Kiel mit seinen 
ca. 250.000 Einwohnern haben? Vielfach 
nehmen Gleichstellungsbeauftragte Auf-
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gaben wahr, die nichts mit ihrer eigent-
lichen Aufgabe zu tun haben. Zuletzt 
machten die Vertreter des HVB-Verban-
des ihre Sorge über die Risiken zur HSH 
Nordbank deutlich. Heiner Garg äußerte, 
dass diese Bank zwei Länder systema-
tisch ausplündert. Das Risiko von derzeit 
16 Mio. sah er als Trauma an. Torge 
Schmidt appellierte, sich möglichst 
schnell von der HSH zu trennen.
Zum Abschluss der Podiumsdiskussion 
bedankte sich Landesvorsitzender Dieter 

Staschewski für die lebhafte Beteiligung. 
Deutlich wurde, dass viele Fragen offen 
bleiben und es keine Patentrezepte gibt. 
Er stellte fest, dass wir froh sein dürfen, in 
einer funktionierenden Demokratie zu 
leben. Wichtig für den HVB-Verband ist es, 
die Sorgen und Nöte des ländlichen 
Raumes darzustellen. Die anwesenden 
Vertreter haben die Aufgabe, den Ge-
meinden Lösungswege aufzuzeigen und 
sie in ihrer täglichen Arbeit zu unterstüt-
zen. Die Ämter, aber auch die Gemeinden 

haben in der Vergangenheit bewiesen, 
dass sie die an sie gestellten Aufgaben 
sachgerecht und wirtschaftlich lösen kön-
nen.
Mit dieser Feststellung beendete Dieter 
Staschewski die Frühjahrstagung Sankel-
mark 2017 und lud gleichzeitig zur nächs-
ten Sankelmarktagung ein, die vom 21. 
bis 23.02.2018 stattfinden wird. 

Volker Tüxen, Protokollführer
Dieter Stascheswki, Landesvorsitzender

Im Rahmen der CeBIT 2017 haben die 
kommunalen Landesverbände am 22. 
März 2017 ihren traditionellen Kommunal-
tag veranstaltet. Mit über 60 angemel-
deten Teilnehmern konnte ein neuer 
Besucherrekord erzielt werden. Die aus 
den Verwaltungschefs und ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus dem IT-
Bereich bestehende Delegation des 
Schleswig-Holsteinischen Gemeindeta-
ges, des Städteverbandes Schleswig-
Holstein und des Schleswig-Holsteini-
schen Landkreistages wurde zunächst 
von Landesgeschäftsführer Jörg Bülow 
im Forum Marktplatz Kommune des 
Public Sector Parcs begrüßt. In seiner 
Ansprache wies er darauf hin, dass die 
Landesregierung und die Gesetzgeber 
derzeit die Rahmenbedingungen für die 
Digitalisierung der Verwaltung entwickeln, 
die deutliche Auswirkungen auf die Kom-
munen haben werden.
Anschließend erwartete die Teilnehmer 

11. Kommunaltag Schleswig-Holstein auf 
der CeBIT mit neuem Besucherrekord

Begrüßung im Forum Marktplatz Kommune durch Jörg Bülow, Landesgeschäftsführer 
des SHGT

insgesamt drei interessante Vorträge. Zu-
nächst berichteten Direktor Keld I. 
Hansen und der Leiter des IT-Service Lars 
Møldrup über die Digitalisierung in 
Dänemark am Beispiel der Großgemein-
de Tondern. Dabei wurde deutlich, dass 
die Digitalisierung der Verwaltung dort 
deutlich weiter vorangeschritten ist als in 
Deutschland. Hier können wir sicher von 
unseren Nachbarn im Norden lernen.
Danach erläuterte Oliver Maas, Koordina-
tor des KomFIT e.V., das Vorgehen der 
kommunalen Landesverbände bei der 
Entwicklung von Online-Lösungen für die 
Kommunen in Schleswig-Holstein. Mit 
einem integrierten Antrags- und Fall-
management wird allen Kommunen die 
Möglichkeit geboten, aktuell schon ins-
gesamt 27 vollelektronische Online-Ver-
fahren kostenlos zu nutzen. Weitere Ver-
fahren sind in der Umsetzung.
Schließlich erhielten die Besucher einen 
Erfahrungsbericht zur Umsetzung der 

elektronischen Rechnung am Bespiel des 
Kreises Herzogtum Lauenburg durch die 
Herren Werner und Kühne von der MACH 
AG.
Anschließend ging es an den Gemein-
schaftsstand Schleswig-Holstein, an dem 
sich neben dem Breitband-Kompe-
tenzzentrum weitere Unternehmen aus 
Schleswig-Holstein präsentierten. Hier 
wurden die Delegationsteilnehmer von 
Staatssekretär Loßack aus dem Ministe-
rium für Schule und Berufsbildung be-
grüßt. Ein gemeinsamer Imbiss und Fach-
gespräche rundeten den Kommunaltag 
ab. Anschließend hatten die Besucher 
noch ausreichend Gelegenheit für einen 
individuellen CeBIT-Besuch.
Im Vorwege konnten der Gemeindetag, 
der Städteverband und der Landkreistag 
wieder eine Vereinbarung mit der Deut-
schen Messe AG erzielen, die für alle 
hauptamtlichen Bürgermeister/innen, 
Landräte, Amtsvorsteher, Amtsdirektoren 
und Leitende Verwaltungsbeamte Schles-
wig – Holsteins sowie für die IT – Verant-
wortlichen der Kommunen einen kosten-
freien Eintritt zur CeBIT ermöglichte.

Jochen Nielsen

Termine:
15.06.2017: 
Zweckverbandsausschuss des SHGT
19.06.2017: 
Kommunalkongress des DStGB
20.07.2017: 
Landesvorstand des SHGT
20.07.2017: 
Parlamentarischer Abend
06.10.2017: 
Gemeindekongress und Delegierten-
versammlung des SHGT
14.11.2017: 9. 
Klima- und Energiekonferenz des SHGT
16.11.2017:
Fortbildungsveranstaltung zur Quali-
tätssicherung der ländlichen Abwas-
serentsorgung

Infothek
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Pressemitteilung

Kommunale Landesverbände vom 27.04.2017:

Die Kommunalen Landesverbände 
erwarten vom 
19. Schleswig-Holsteinischen Landtag 
und der neu gewählten Landesregierung 
die volle Unterstützung der Kommunen 
bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der nächsten Jahre

„Die kommunale Ebene in Schleswig-Hol-
stein muss angemessen an den Haus-
haltsüberschüssen von Land und Bund 
beteiligt werden. Das Land muss die eige-
nen Haushaltsüberschüsse konsequent 
dazu nutzen, die Lasten der Vergangen-
heit abzubauen, die kommunalen Haus-
halte zu konsolidieren und über den kom-
munalen Finanzausgleich sicherzustel-
len, dass die Kommunen ihre Aufgaben in 
der Zukunft angemessen erfüllen kön-
nen.“ so Bernd Saxe, Bürgermeister der 
Hansestadt Lübeck, als Vorsitzender des 
Schleswig-Holsteinischen Städtetags für 
die Kommunalen Landesverbände. Die 
Kommunalen Landesverbände repräsen-
tieren mit ihren Mitgliedern die Gesamt-
heit der Kreise, Städte und Gemeinden in 
Schleswig-Holstein. Am Donnerstag stell-
ten die Vorsitzenden und Geschäftsführer 
in Kiel ihre Forderungen und Erwartungen 
an den 19. Schleswig-Holsteinischen 

Landtag und die Landesregierung vor. 
„Die steigenden Steuereinnahmen rei-
chen bei weitem nicht, um die noch stär-
ker steigenden Aufgaben zu finanzieren. 
Vor allem bei der Kinderbetreuung muss 
eine Verringerung des kommunalen 
Finanzierungsanteils absoluten Vorrang 
haben. Dann lassen sich auch die Qualität 
und stabile Elternbeiträge sichern.“, er-
gänzt Thomas Schreitmüller, Bürger-
meister der Gemeinde Barsbüttel und 
Vorsitzender des Schleswig-Holsteini-
schen Gemeindetages. „Zusätzliche fi-
nanzielle Mittel benötigen die Kommunen 
vor allem für bereits absehbare Zukunfts-
aufgaben, insb. demografischer Wandel, 
Digitalisierung, Steigerung der Attrakti-
vität des Wohn- und Wirtschaftsstandorts 
Schleswig-Holstein, Klimaschutz und 
Energiewende, sowie die Weiterentwick-
lung des Bildungssystems“. „Ohne Kom-
munen ist kein Staat zu machen. Leis-

tungsfähige Kommunen schaffen Le-
bensqualität durch eine gute Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge. Dafür ist die 
Unterstützung des Landes erforderlich – 
nicht nur mit einer angemessenen Finanz-
ausstattung, sondern auch durch Gestal-
tungsfreiheit vor Ort, z. B. im Wohnungs-
bau, so Christiane Küchenhof, Bür-
germeisterin der Stadt Schenefeld und 
stellvertretende Vorsitzende des Städte-
bundes. Die kommunale Ebene in Schles-
wig-Holstein stelle sich neuen Heraus-
forderungen aktiv, z. B. den Folgen der 
Digitalisierung, geänderten Erwartungen 
an die Kinderbetreuung und der Inklusion. 
„Dazu gehört aber auch, dass Belastun-
gen, die man nicht selbst verursacht, 
vollständig ausgeglichen werden. Bun-
desrechtliche Standarderhöhungen be-
lasten die kommunalen Haushalte enorm 
und mit steigender Tendenz. Dies zeigt 
sich z. B. beim Unterhaltsvorschuss, beim 
barrierefreien ÖPNV, der Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes und im Kita-
Bereich.“, so abschließend Dr. Sönke E. 
Schulz, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Schleswig-Holsteinischen 
Landkreistags. Auch die flüchtlingsbe-
dingten Mehrkosten seien – entgegen der 
Zusagen der Landesregierung – bisher 
nicht vollständig ausgeglichen worden.

Dr. Sönke E. Schulz, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Schleswig-

Holsteinischen Landkreistages 
Jochen von Allwörden, Geschäfts-

führendes Vorstandsmitglied des 
Städteverbands Schleswig-Holstein 

Jörg Bülow, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des Schleswig-

Holsteinischen Gemeindetages

Forderungen und Erwartungen der Städte, Gemeinden und 
Kreise an den 19. Schleswig-Holsteinischen Landtag 

und die Landesregierung 

Die Städte, Gemeinden und Kreise in 
Schleswig-Holstein stellen sich gemein-
sam den Herausforderungen der nächs-
ten Jahre – schlagwortartig umschrieben: 
demografischer Wandel, Digitalisierung, 
Steigerung der Attraktivität des Wohn-, 
Wirtschafts-, Gesundheits- und Touris-
musstandorts Schleswig-Holstein, Klima-
schutz und Energiewende, soziale Teilha-
be aller Bürgerinnen und Bürger sowie 
gleiche und gute (frühkindliche) Bildungs-
chancen für alle. Landtag und Landes-

regierung müssen die Rahmenbedingun-
gen so gestalten, dass starke Kommunen 
in die Lage versetzt werden, vor Ort Verän-
derung zu gestalten und Schleswig-Hol-
stein zu stärken. 
Daher erwarten die Städte, Gemeinden 
und Kreise vom 19. Schleswig-Holsteini-
schen Landtag und der neu gewählten 
Landesregierung die volle Unterstützung 
für die Kommunen im Land. Folgende 
Aufgaben sind aus Sicht der Kommunen 
vorrangig anzugehen: 

• Die kommunale Handlungsfähigkeit 
muss durch Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung und ihrer Organe ge-
währleistet werden. 

• Die kommunale Finanzausstattung 
muss strukturell, für alle Kommunal-
gruppen und zweckungebunden ver-
bessert werden. Mit den Haushalts-
überschüssen des Landes ist dies 
möglich. 

• Infrastrukturverantwortung und Investi-
tionsbedarf müssen anerkannt und 
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Ein reformierter Finanzausgleich soll der 
interkommunalen Solidarität und der Auf-
gabengerechtigkeit Rechnung tragen. 
Die Kommunen fordern eine Nachfolge-
lösung für die Konsolidierungshilfen ab 
2019. Diese ist im Konsens mit den Kom-
munalen Landesverbänden auszugestal-
ten. 
Darüber hinaus ist das Konnexitätsprinzip 
strikt zu wahren. Insbesondere dürfen 
bundesrechtliche Anpassungen (z. B. 
Standardverbesserungen) nicht unaus-
geglichen bleiben und zulasten des kom-
munalen Aufgabenträgers gehen. Die 
Entflechtungsmittel für das GVFG und die 
soziale Wohnraumförderung sind durch 
originäre Landesförderung mindestens 
„eins zu eins" zu ersetzen. 

Infrastrukturverantwortung 
übernehmen! 
Lebensqualität, im Sinne der Erhaltung 
oder Steigerung der Attraktivität des 
Wohn- und Wirtschaftsstandorts Schles-
wig-Holstein, wird vor allem durch eine 
funktionsfähige und zeitgemäße kommu-
nale Infrastruktur gesichert. Die schlechte 
Finanzausstattung der Kommunen in den 
letzten Jahren hat einen erheblichen In-
vestitionsstau bewirkt. Daher ist es erfor-
derlich, die Erneuerung und den Erhalt 
der Infrastrukturen in den Mittelpunkt zu 
rücken. 
Dabei gilt es nicht nur, durch gezielte Pro-
gramme und Fördermöglichkeiten eine 
Steigerung der Investitionen zu bewirken. 
Weitaus wichtiger ist die dauerhafte 
Sicherung des Unterhalts und des Be-
triebs durch eine auskömmliche Finan-
zierung der Aufgabenträger. Eine bedarfs-
gerechte Finanzausstattung im Infrastruk-
turbereich umfasst diese Mittel und muss 
die Bildung von Rücklagen ebenfalls er-
möglichen. 
Bundesförderprogramme müssen kom-
munalfreundlich ausgestaltet werden. 
Das Land muss durch die Umsetzung 
einen vollständigen Mittelabfluss nach 
Schleswig-Holstein sicherstellen. Investi-
tionsprogramme – z. B. die Weitergabe 
der Kommunalentlastung des Bundes in 
Höhe von 35 Millionen Euro jährlich ab 
2018 – müssen unbürokratisch umgesetzt 
werden, die Teilhabe aller Kommunen 
sicherstellen und möglichst zweckunge-
bunden verwendet werden können. 

Stadt- und Gemeindeentwicklung 
sachgerecht und zweckmäßig 
unterstützen! 
Die Versorgung der Bevölkerung mit 
bezahlbarem Wohnraum ist für die Stadt-
entwicklung von besonderer Bedeutung. 
Neben der Setzung eigener kommunaler 
Rahmenbedingungen sind die Kommu-
nen vor allem auf die Voraussetzungen, 
die in Bund und Land geschaffen werden 
(Landesprogramme soziale Wohnraum-
förderung, Planungsrecht nach BauGB, 

dungsbefugnisse der demokratisch-legi-
timierten Gremien nicht aushöhlen: Ein 
weiterer Ausbau erscheint nicht ange-
zeigt. Die Bauleitplanung ist wieder voll-
ständig hiervon auszunehmen. Die Quo-
ren sind anzuheben. 
Die Handlungsfähigkeit kommunaler 
Selbstverwaltungsorgane ist durch die 
Wiedereinführung von kommunalen Sperr-
klauseln und die Anhebung der Fraktions-
mindeststärke in größeren Gebietskörper-
schaften bzw. ab einer bestimmten Größe 
der Vertretungskörperschaft zu gewähr-
leisten. 
Eingriffe in die kommunale Organisations-
hoheit (z. B. durch die Einführung von Bei-
räten, Berichtspflichten und Beauftragte) 
müssen zurückgeführt werden und zu-
künftig unterbleiben. Kommunale Selbst-
verwaltung zeichnet sich dadurch aus, 
dass die jeweils vor Ort sachgerechte Lö-
sung gefunden wird. Die Rückführung 
bürokratischer Lasten für die Kommunen 
stärkt ihre Handlungsfähigkeit. Fortent-
wicklungen im Kommunalverfassungs-
recht bedürfen eines geordneten Ver-
fahrens und der Rückkopplung mit den 
Kommunalen Landesverbänden. Kon-
tinuität und Beständigkeit geben der kom-
munalen Verwaltung und der Kommunal-
politik die erforderliche Rechtssicherheit. 
Entscheidungen über kommunale Ge-
biets- oder Verwaltungsstrukturen sind 
nur im Konsens mit den betroffenen Kom-
munen zu treffen. 

Kommunale Finanzausstattung 
verbessern! 
Die erheblichen Haushaltsüberschüsse 
vom Land Schleswig-Holstein (und dem 
Bund) müssen auch den Kommunen, zur 
nachhaltigen Sicherung ihrer Finanzkraft 
und zweckungebunden, zugutekommen. 
Der Anpassungsbedarf hinsichtlich des 
kommunalen Finanzausgleichs ist zeitnah 
und mit vertretbarem Aufwand umzuset-
zen. Hierzu gehört u. a. die Verständigung 
über gemeinsame und grundlegende Eck-
punkte der Reform, eine Erhöhung der 
Ausgleichsmasse, sodass alle Kommu-
nalgruppen ihren Aufgaben entspre-
chend partizipieren können, und die Aner-
kennung der Vorbelastungen in Höhe von 
ca. 1,3 Milliarden Euro, die durch den Ein-
griff in die Finanzausgleichsmasse bewirkt 
wurden und sich insbesondere in einem 
erheblichen Investitionsstau zeigen. 
Die Reform muss sicherstellen, dass Ent-
lastungen Dritter (insbesondere des Bun-
des) nicht bedarfsmindernd – und damit 
nur zugunsten des Landes – angerechnet 
werden. 
Das Land muss über den kommunalen 
Finanzausgleich sowohl eine – zur nach-
haltigen Wahrnehmung von Selbstverwal-
tungsaufgaben erforderliche – Mindestfi-
nanzausstattung respektieren als auch 
eine angemessene und aufgabenadä-
quate Finanzausstattung gewährleisten. 

durch angemessene Finanzausstat-
tung sichergestellt werden. 

• Die Bereitstellung von zusätzlichem 
Wohnraum im ganzen Land muss 
gesichert werden. Die Kommunen 
brauchen daher mehr Freiheiten und 
umfassende Unterstützung für die Ent-
wicklung von Wohnen und Gewerbe. 

• Die kommunale Integrationskraft für 
Flüchtlinge muss weiter gestärkt und 
dauerhaft abgesichert werden. 

• Bei der Kinderbetreuung haben der 
weitere Ausbau, die Sicherung der 
Qualität und die Finanzierbarkeit Priori-
tät. Der kommunale Finanzierungs-
anteil muss gesenkt werden. 

• Die Schulkindbetreuung und die Ganz-
tagsschulen sind quantitativ und qua-
litativ auszubauen. Die Fortführung 
und Fortentwicklung sowie die Finan-
zierung schulischer Hilfssysteme wie 
Schulsozialarbeit, Schulassistenz und 
Schulbegleitung sind sicherzustellen. 

• Soziale Teilhabe wird insbesondere in 
kommunalen Sozialräumen verwirk-
licht. Die kommunale Aufgabenträger-
schaft ist zu stärken, eine auskömm-
liche Finanzierung sicherzustellen. 

• Eine flächendeckende digitale Infra-
struktur ist Grundlage von Wachstum 
und von gleichen Chancen für das ge-
samte Land. Sie muss daher zeitnah 
und bedarfsgerecht zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Kommunale Handlungsfähigkeit 
stärken! 
Die Gestaltungskraft der Kommunen ist – 
auch im Interesse der Demokratie – nach-
haltig zu stärken. Insbesondere aufgrund 
der bevorstehenden Kommunalwahl im 
Frühjahr 2018 muss dem drohenden Ver-
trauensverlust in staatliche Strukturen ent-
gegengewirkt werden. Das größte Ver-
trauen der Menschen genießt die lokale 
Demokratie. Im täglichen Lebensumfeld 
ist unmittelbar spürbar, ob der Staat hand-
lungsfähig ist oder nicht. Daher brauchen 
die demokratisch legitimierten Gremien 
vor Ort mehr Entscheidungsbefugnisse 
und mehr finanzielle Mittel. Nur so lassen 
sich Kommunalpolitik und Engagement 
für das Gemeinwohl attraktiv gestalten 
und die Beteiligung an der Kommunal-
wahl stärken. Es bedarf einer klaren Ab-
grenzung der Aufgaben- und Verantwor-
tungssphären, auch im Verhältnis zur Lan-
desverwaltung. „Mischverwaltung" und 
Einflussmöglichkeiten (nicht-legitimierter) 
Dritter erhöhen Politikverdrossenheit. 
Das kommunale Ehrenamt muss gestärkt 
werden: Es sind geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, die die repräsentativ gewähl-
ten Gremien und ihren Gemeinwohlauf-
trag stärken und ihm zu einer Durch-
setzung gegenüber von Partikular- und 
Individualinteressen verhelfen. Bürgerbe-
gehren und -entscheide sind wichtige 
Bausteine, dürfen aber die Entschei-
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Standards der EnEV, Steuerrecht usw.) 
angewiesen und von den Bedingungen 
am Wohnungsmarkt abhängig. Hier gilt 
es, ein investitionsfreundliches Klima un-
ter Beteiligung aller Akteure zu schaffen. 
Die wohnungspolitischen Herausforde-
rungen werden nur zu erreichen sein, 
wenn die Potenziale aller Teilräume des 
Landes hierfür genutzt werden und eine 
ganzheitliche Politik entsteht, die die 
Wohnungsbauförderung, das Baurecht, 
die Städtebauförderung, die ländliche 
Ortskernentwicklung und das Natur-
schutzrecht umfasst. 
Stadt-, Gemeinde- und Kreisentwicklung 
benötigen integrierte und nachhaltige 
Strategien. Für Klimaschutz und kommu-
nale Energiewende sind vom Land ein 
Gesamtkonzept und finanzielle Unterstüt-
zung bereit zu stellen. Klimaschutz, 
kommunale Energiewende, demografi-
scher Wandel, Globalisierung, Quartiers- 
und Sozialraumentwicklungen lassen 
sich häufig nicht sektoral betrachten. 
Bestehende Förderprogramme aus EU- 
und Bundesmitteln sind konsequent und 
bedarfsgerecht auf die Kommunen im 
Land auszurichten. Die Städtebauförde-
rung ist angesichts der besonderen 
Herausforderungen für eine wirtschaft-
liche, soziale und ökologische Stadt- und 
Gemeindeentwicklung unabdingbar, um 
für die dringend erforderlichen Investi-
tionsmaßnahmen Planungssicherheit für 
die Zukunft zu schaffen. Die Begleitung 
und Abwicklung der städtebaulichen Sa-
nierungsmaßnahmen durch den Förder-
mittelgeber muss unter Berücksichtigung 
der Planungshoheit der Städte und Ge-
meinden kommunalfreundlich, konsen-
sual und unbürokratisch ausgestaltet 
werden. Die Innenstädte und Ortszentren 
als Kristallisationspunkt einer Stadt- und 
Gemeindeentwicklung müssen zu Revi-
talisierung und Attraktivitätssteigerung 
durch ein niedrigschwelliges Förderpro-
gramm unterstützt werden. 
Die Entwicklung ländlicher Räume ist in 
der nächsten EU-Förderperiode noch 
stärker auf den Bedarf der Infrastruktur 
und der wirtschaftlichen Entwicklung aus-
zurichten sowie zeitlich flexibler und deut-
lich weniger bürokratisch auszugestalten.
 
Kommunale Integrationskraft stärken! 
Die Herausforderungen des Zuzugs einer 
Vielzahl von Flüchtlingen in den Jahren 
seit 2014 konnten in Schleswig-Holstein 
insbesondere aufgrund des kommunalen 
Engagements gut bewältigt werden. Die 
Belastungen der Kommunen aus dieser 
Zeit wurden jedoch nicht vollständig aus-
geglichen; hinzu kommt die Aufgabe der 
dauerhaften Integration, die nur regional 
und durch Engagement vor Ort gelingen 
kann. 
So wie Integration als kommunale Auf-
gabe anerkannt ist und gelebt wird, bedarf 
es im Gegenzug einer Entlastung der 

Kommunen bei anderen Aufgaben im 
Kontext des Migrationsgeschehens, die 
nur begrenzt örtlichen Bezug haben. Die 
Maßnahmen des Landes zur Unterstüt-
zung der kommunalen Ausländerbehör-
den müssen intensiviert werden (z. B. bei 
der Abschiebung und Rückführung von 
Personen ohne Bleibeperspektive). 
Erfolgreiche Integration besteht vor allem 
aus einer zielgerichteten und möglichst 
dichten Betreuung. Dies erfordert Perso-
nal und andere Ressourcen, sodass eine 
Fortführung von Integrationspauschale 
und -festbetrag über das Jahr 2018 hin-
aus zwingend geboten ist. Dabei gilt es, 
vor allem auch den ständigen Wandel der 
Aufgabe (z. B. wird Familiennachzug 
neue Herausforderungen bringen) zu be-
rücksichtigen. 
Der vollständige Ersatz der flüchtlingsbe-
dingten Mehrkosten der Kommunen, ein-
schließlich der aufgelaufenen Kosten, 
muss zeitnah erfolgen. Dies betrifft ins-
besondere die Erstattungsquoten für die 
Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die zu einer erheblichen 
Belastung der Kommunen führen. 

Kinderbetreuung zukunftssicher 
machen! 
Bei der Kinderbetreuung kommen vielfäl-
tige Herausforderungen zusammen: eine 
bereits erreichte finanzielle Überforde-
rung der Kommunen, steigende Betreu-
ungsquoten im U3-Bereich, Ausbau der 
Ganztagsbetreuung bis hinein in die 
Grundschulen, Sicherung der Qualität, 
Bedarf der Eltern nach Flexibilität, For-
derungen nach besserer Vergütung des 
Personals, Gewinnung qualifizierter Be-
treuungskräfte in ausreichender Zahl, ein 
reformbedürftiges Finanzierungssystem 
und Forderungen der Politik nach finan-
zieller Entlastung der Eltern. Alles zusam-
men ist nicht leistbar. Daher sind klare 
Prioritäten wichtig. 
Alle Kitas werden von den Kommunen 
getragen oder finanziert. Damit dies an-
gesichts der erforderlichen Weiteren-
twicklung der Betreuungsangebote leist-
bar bleibt, müssen die Reduzierung des 
kommunalen Finanzierungsanteils und 
die Finanzierung der Qualität im Vorder-
grund stehen. 
Der kommunale Anteil an den Kosten der 
Kinderbetreuung ist auf ein Drittel zurück-
zuführen. Eine Erhöhung und Dynamisie-
rung der Landeszuschüsse ist daher 
dringend erforderlich. Ziel muss die 
Schaffung eines auskömmlichen, aber 
auch transparenten Finanzierungssys-
tems sein. Die Kommunen sind bereit, 
daran mitzuwirken. 
Außerdem müssen aufgrund verschiede-
ner Lebensentwürfe der Eltern und der 
regionalen Unterschiede differenzierte 
Lösungen ermöglicht werden. Betreu-
ungssysteme müssen flexibilisiert werden 
– aber alle gleichermaßen in das Finan-

zierungs- und Aufgabensystem einge-
bunden werden. Die Kommunen schla-
gen eine Experimentierklausel im Kinder-
tagesstättengesetz vor. 
Qualitative und quantitative Anforderun-
gen werden – auch durch bundesrecht-
liche Vorgaben – ständig erhöht. Die 
daraus resultierenden Kosten müssen 
vollständig ausgeglichen werden. 

Kommunale Bildungsinfrastrukturen 
zukunftsfest ausgestalten! 
Eine zeitgemäße Bildungsinfrastruktur hat 
eine entscheidende Bedeutung für die in-
dividuelle Zukunft von Einwohnerinnen 
und Einwohnern sowie die Konkurrenzfä-
higkeit und Entwicklungsmöglichkeiten 
einer Region. Dies gilt nicht nur für die 
schulische Bildungsinfrastruktur sondern 
auch für den Bereich der außerschuli-
schen und kulturellen Bildung (Bibliothe-
ken, Volkshochschulen, Theater, Museen 
usw.). Bildung sensibilisiert für Problem-
stellungen und gesellschaftliche Anforde-
rungen und ermöglicht es allen Menschen, 
die Werte und Kompetenzen zu erwerben, 
die für die Gestaltung einer lebenswerten 
Zukunft und eine positive gesellschaftliche 
Entwicklung erforderlich sind. 
Die kommunalen Bildungsträger müssen 
in die Lage versetzt werden, Schul- und 
Bildungsstandorte zukunftssicher zu ent-
wickeln. Sie benötigen Planungssicher-
heit für ihre Investitionen in kommunale 
Bildungslandschaften. Das Ganztags-
schulsystem stößt vielfach an Grenzen. Es 
muss ausgebaut und die pädagogische 
Verantwortung des Landes gestärkt wer-
den. 
Die zunehmenden finanziellen Belastun-
gen der Schulträger (z. B. durch die inklu-
sive Schule und Digitalisierung) müssen 
zurückgeführt oder voll ausgeglichen wer-
den. 
Die verlässliche Finanzierung der schuli-
schen Hilfssysteme wie Schulsozialarbeit 
und Schulassistenz ist dauerhaft zu ge-
währleisten. Die Anpassung der Schulen 
an die Digitalisierung, die Anforderungen 
an die Schulkindbetreuung und die Um-
setzung der Inklusionsziele sind bedarfs-
gerecht unter dem Gesichtspunkt der 
Chancengleichheit und der Gleichwertig-
keit der Bildungsbedingungen zu fördern. 
Dabei muss das Land neben dem Kern-
bereich der pädagogischen Arbeit mittel-
fristig auch Verantwortung für die übrigen 
pädagogischen Hilfen für Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
übernehmen. Die von der Politik geforder-
te inklusive Schule ist weder hinsichtlich 
der Personalausstattung noch hinsicht-
lich erforderlicher Investitionen ausrei-
chend finanziert. Die schulische Assistenz 
ist auf die weiterführenden Schulen aus-
zudehnen, deren Finanzierung ist an die 
gesamte Tarifentwicklung anzupassen. 
Für erforderliche Investitionen bedarf es 
eines Unterstützungsfonds des Landes.
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 Soziale Teilhabe durch die 
Kommunen ermöglichen! 
Wie im Bereich der Kinderbetreuung 
muss gelten, dass derjenige, der erhöhte 
Anforderungen qualitativer und quantita-
tiver Art normiert, die daraus resultieren-
den erhöhten Aufwendungen beim Auf-
gabenträger vollständig auszugleichen 
hat. Dies gilt insbesondere für bundes-
rechtliche Vorgaben im Sozialbereich. Die 
Einbeziehung bundesrechtlich veranlass-
ter Veränderungen bestehender Aufga-
ben in das Konnexitätsprinzip ist ein zwin-
gender Bestandteil der Sicherung der 
Finanzausstattung der Kommunen, zu-
gleich aber ein sachgerechtes Instrument 
zur Begrenzung nicht ausgeglichener 
Standarderhöhungen. 
Das Ziel einer Teilhabe in einer inklusiven 
Gesellschaft lässt sich nur im Rahmen 
kommunaler bzw. kreislicher Sozialräume 
verwirklichen und nicht von oben steuern. 
Daher ist die kommunale Trägerschaft der 
kreisfreien Städte und Kreise bei der 
Eingliederungshilfe beizubehalten. Um 
Rechtsstreitigkeiten und gerade für die 
Zielgruppe der Menschen mit Behinde-
rung und ihre Angehörigen oft verwirrende 
und belastende Zuständigkeitskonflikte 
zu vermeiden, muss das Land die Berei-
che, in denen es steuernd auf das Leis-
tungsgeschehen Einfluss nehmen will, im 
Vorwege konkret und abschließend be-
stimmen und in einem Ausführungs-
gesetz regeln. Der steuernde Einfluss des 
Landes ist auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Regionale Unterschiede müs-
sen als Folge kommunaler Selbstverwal-
tung anerkannt werden. 

Es muss das gemeinsame Ziel der kom-
munalen Aufgabenträger wie des Landes, 
das die Finanzierung trägt, sein, die 
Ausgabendynamik im sozialen Sektor zu 
begrenzen. Die Kommunen erwarten, 
dass die hierzu erforderlichen Instrumen-
te (z. B. Prüfrechte) zur Verfügung gestellt 
bzw. genutzt werden und z. B. in Ver-
tragsverhandlungen gemeinsam eine 
Kosteneindämmung angestrebt wird. 

Chancen der Digitalisierung ergreifen! 
Die digitale Daseinsvorsorge ist eine 
große Aufgabe für Land und Kommunen. 
Die Kommunen werden unmittelbar mit 
den Erwartungen der Bürger und der Wirt-
schaft an die Digitalisierung der Verwal-
tung und an die Infrastruktur sowie mit den 
Sorgen konfrontiert. Die Kommunen wer-
den auch für diejenigen sorgen müssen, 
die die digitale Verwaltung nicht nutzen 
können oder wollen. 
E-Government kann nur gemeinsam von 
Land und Kommunen weiterentwickelt 
werden. Hierzu bedarf es – um z. B. die Di-
gitalisierung aller Verwaltungsdienstleis-
tungen innerhalb der nächsten fünf Jahre 
zu realisieren – eines vermehrten finanziel-
len Engagements des Landes, einer Lan-
desförderung für den Aufbau digitaler In-
frastrukturen und z. B. der kostenfreien Be-
reitstellung von Basisdiensten an die Kom-
munen. Anerkannt werden muss zudem, 
dass vor allem Verfahren mit Bürgerbezug 
in kommunaler Hoheit gestaltet werden. 
Die Kommunen erwarten vom Bund und 
dem Land eine einheitliche Lösung für die 
rechtssichere Identifizierung und Authen-
tifizierung der Antragssteller. 

Schleswig-Holstein muss das leistungsfä-
higste Kommunikationsnetz Deutsch-
lands anstreben. Hierfür muss die infra-
strukturbasierte Breitbandstrategie des 
Landes weiter konsequent verfolgt wer-
den, auch mit Landeszuschüssen. Die 
kommunalen Netzbetreiber und Dienste-
anbieter sind zu stärken und zu schützen. 
Das von den Kommunen getragene Breit-
bandkompetenzzentrum muss weiter 
langfristig finanziert werden. Schnellere 
und dichtere Mobilfunknetze sowie 
WLAN-Netze im öffentlichen Raum müs-
sen ebenfalls in den kommenden Jahren 
geschaffen werden. 
Das Land muss den schnellen und flä-
chendeckenden Anschluss von Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen sowie 
der Verwaltungsstandorte an das Glas-
fasernetz sicherstellen und finanzieren. 
Die flächendeckende Ausstattung von 
Schulen und Bildungseinrichtungen mit 
digitalen Lernangeboten (und den erfor-
derlichen Endgeräten) muss zeitnah reali-
siert werden. Sie stellt einschließlich der 
Vorhaltung des erforderlichen Betriebs-
personals eine vor dem Hintergrund des 
Konnexitätsprinzips ausgleichsbedürftige 
Aufgabenentwicklung dar. 
Um die Chancen der Digitalisierung sei-
tens der Kommunen erproben zu können 
(„Digitalisierung als die kreative Antwort 
auf strukturelle Probleme anderer Natur"), 
müssen Rahmenbedingungen verändert, 
ggf. Experimentierklauseln geschaffen 
werden und neben überkommenen Struk-
turen auch neuartige Ansätze (z. B. in der 
Mobilität, Nahversorgung und Telemedi-
zin) förderfähig sein. 

Personalnachrichten

Am 26. Februar 2017 wurde Mark Bur-
meister erneut zum Bürgermeister von 
Grömitz gewählt. Der parteilose Amtsin-

Mark Burmeister als Bürgermeister 
von Grömitz im Amt bestätigt

haber erhielt ohne Gegenkandidat 93,3 
Prozent der Stimmen. Von den rund 6.200 
Wahlberechtigten in vier Stimmbezirken 
gaben 1.951 Wählerinnen und Wähler ihre 
Stimme ab.
Der SHGT gratuliert dem Amtsinhaber 
ganz herzlich zur Wiederwahl und 
wünscht ihm für die weitere Ausübung 
seines Amtes viel Erfolg.

Stefan Mohrdieck bleibt 
Bürgermeister von Brunsbüttel
Als einziger Kandidat wurde der am-
tierende Bürgermeister der Stadt Bruns-
büttel Stefan Mohrdieck am 26. Februar 
2017 wiedergewählt. Dabei erhielt der 50-
Jährige 79,1 Prozent der Stimmen. Auf-
gerufen zur Wahl waren rund 10.600 
Wahlberechtigte. 
Der SHGT gratuliert Stefan Mohrdieck 

herzlich zur Wiederwahl und wünscht für 
die weitere Amtszeit viel Erfolg.
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Bei der Bürgermeisterwahl in Kaltenkir-
chen am 7. Mai 2017 wurde Amtsinhaber 
Hanno Krause (CDU) wiedergewählt. 88,6 
Prozent und damit 7.807 Stimmen entfie-
len auf den auch von der Wählergemein-
schaft Pro Kaki unterstützten Amtsinha-
ber, der als einziger Kandidat zur Wahl 
antrat. Knapp 16.900 Wahlberechtigte 
waren zur Wahl aufgerufen.
Der SHGT gratuliert Hanno Krause 
herzlich zur Wiederwahl und wünscht für 
die weiteren Dienstjahre viel Erfolg.

Am 7. Mai 2017 wurde Uwe Möller (SPD) 
in seinem Amt als Bürgermeister der 
Gemeinde Büchen bestätigt. Zur Bür-
germeisterwahl aufgerufen waren rund 
4.700 Wahlberechtigte. Bei einer Wahl-
beteiligung von rund 62 Prozent erhielt der 
Amtsinhaber als einziger Kandidat 82,61 
Prozent der abgegebenen Stimmen. 
Der SHGT gratuliert dem Amtsinhaber 
ganz herzlich zur Wiederwahl und 
wünscht ihm für die weitere Ausübung 
seines Amtes viel Erfolg.

Bei der Bürgermeisterwahl am 7. Mai 2017 
in Husum wurde Amtsinhaber Uwe 
Schmitz wiedergewählt. Bei einer Wahlbe-
teiligung von über 60 Prozent stimmten 
91,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler 
für Uwe Schmitz, der ohne Gegenkan-
didat von SPD, FDP und dem SSW unter-
stützt wurde. Er erhielt somit über 10.000 
Stimmen der insgesamt knapp 18.500 
Wahlberechtigten. Der SHGT gratuliert 
Uwe Schmitz herzlich zur Wiederwahl und 
wünscht für die weitere Amtszeit viel Erfolg.

Uwe Schmitz als Bürgermeister 
von Husum wiedergewählt

Uwe Möller als Büchener
Bürgermeister im Amt bestätigt

Hanno Krause im Amt des Bürger-
meisters von Kaltenkirchen bestätigt

Buchbesprechungen

Frauke Rödel 
Öffentlichkeit und Vertraulichkeit im 
Recht der kommunalen 
Eigengesellschaften 
Am Beispiel Nordrhein Westfalens
Reihe Wissenschaft und Praxis der 
Kommunalverwaltung, Band 18
Kommunal- und Schul-Verlag, 2017
212 Seiten, kartoniert
Format 16,5 x 23,5 cm 
Bezugspreis: 39,00 Euro
ISBN-Nr: 978-3-8293-1295-0

Die Arbeit behandelt Ausmaß und Gren-
zen von Transparenz im Recht der kom-
munalen Eigengesellschaften in Nord-
rhein-Westfalen und widmet sich damit 
einem Thema, das im Öffentlichen Recht 
wie im Gesellschaftsrecht von großer 
praktischer Bedeutung ist. Es werden 
Lösungen für die zahlreichen Konflikte, 
die sich zwischen den unterschiedlichen 
Rechtsmaterien ergeben, aufgezeigt.
Im Mittelpunkt steht zum einen die Infor-
mationsbeziehung zwischen der Kommu-
ne und ihren 100%igen Beteiligungen in 
den Rechtsformen der GmbH oder AG. 
Hierfür maßgeblich sind die Art und Weise 
der Vertretung der Gemeinde in den 

einzelnen Gesellschaftsorganen sowie 
die (Nicht-)Öffentlichkeit von Sitzungen 
der verschiedenen Organe, auf die im 
Detail eingegangen wird. Die Kommune 
hat verschiedene Informationsansprüche 
gegenüber den Gesellschaften, die näher 
untersucht und analysiert werden. Auf 
konzernrechtliche Strukturen wird geson-
dert eingegangen.
Daneben werden schwerpunktmäßig die 
Informationsbeziehungen zwischen der 
Kommune und den Bürgern hinsichtlich 
der kommunalen wirtschaftlichen Betäti-
gung sowie die Informationsbeziehungen 
zwischen den kommunalen Eigengesell-
schaften selbst und den Bürgern unter-
sucht. Öffentlichkeits- und Unterrichtungs-
pflichten der Kommune sowie Ansprüche 
aus dem Informationsfreiheitsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) sind hier 
maßgeblich. Es werden Vergleiche zu an-
deren Informationsgesetzen gezogen, die 
eine unmittelbare Anspruchsverpflichtung 
kommunaler Eigengesellschaften auch 
nach dem insoweit nicht eindeutigem Ge-
setzeswortlaut des IFG NRW nahe legen. 
Eine entsprechende Fortentwicklung des 
Rechts wird vorgeschlagen.
Die spezielle monographische Untersu-

chung richtet sich gleichermaßen an Wis-
senschaftler wie an Vertreter der Kommu-
nalverwaltung.

Möller / Bebensee 
Landesbauordnung 
Schleswig-Holstein 2016 
mit Kurzkommentierung
Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag
2017. XVIII, 650 Seiten, kartoniert 
Bezugspreis: 42,00 Euro
ISBN-Nr: 978-3-555-01855-3

Anlass für das Werk ist die Novellierung 
der Landesbauordnung Schleswig-Hol-
stein. Die Novelle überträgt den Bauherren 
mehr Eigenverantwortung, enthält ver-
ständlichere Formulierungen und entlastet 
die Kommunen. Weitergehende Erleichte-
rungen bei Baugenehmigungen, wie z. B. 
bei einer nachträglichen energetischen 
Sanierung, werden ermöglicht. Kleine 
Windkraftanlagen werden in bestimmten 
Gebieten verfahrensfrei gestellt. Traditio-
nell ist auch dieser Textausgabe eine Kurz-
kommentierung beigefügt, die auf alle we-
sentlichen Aspekte des Bauordnungs-
rechts in Schleswig-Holstein eingeht. 


